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Die Taͤtigkeit des Zentrums

in politiſchen Fragen .

A. Die Vundesſtaaten .

§ 1. Ein Antrag der ſozialdemokratiſchen Fraktion
über die volksvertretung in den Bundesſtaaten und in

Elſaß⸗Lothringen geht dahin :
Der Artikel 3 der Verfaſſung des Deutſchen Reiches erhält

folgenden Zuſatz :
„ In jedem Bundesſtaat und in Elſaß⸗Lothringen muß eine

auf Grund des allgemeinen , gleichen , direkten und geheimen
Wahlrechtes gewählte Vertretung beſtehen . Das Recht , zu
wählen und gewählt zu werden , haben alle über 20 Jahre
alten Reichsangehörigen ohne Unterſchied des Geſchlechts in dem

Bundesſtaate , in dem ſie ihren Wohnſitz haben .
Die Zuſtimmung dieſer Vertretung iſt zu jedem Landes⸗

geſetz und zur Feſtſtellung des Staatshaushalts⸗Etats erforder⸗
lich. (Il . Seſſ . 1905/06 Nr . 94. )

Am 7. , 14 . und 21 . Februar 1906 iſt über dieſen An⸗

trag verhandelt worden . Das Zentrum ließ ſich auf eine

Diskuſſion desſelben nicht ein , ſondern gab durch ſeinen
Fraktionsvorſitzenden , Grafen von Hompeſch , am 7. Feb⸗
ruar 1906 folgende Erklärung ab : „ Meine politiſchen
Freunde halten in Übereinſtimmung mit früheren Erklä⸗

rungen an der Auffaſſung feſt , daß die Geſtaltung des

Wahlrechts in den Einzelſtaaten zur Zuſtändigkeit dieſer
letzteren gehört und der des Reichs , abgeſehen von Elſaß⸗
Lothringen , entzogen iſt . Anderſeits bringt die Ent⸗

wicklung der politiſchen Verhältniſſe immer deutlicher die

Tatſache zum Bewußtſein , daß das Wohl und Wehe des
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Deutſchen Reichs auf die Dauer von einer harmoniſchen
Entfaltung des Verfaſſungslebens in den Einzelſtaaten nicht
getrennt werden kann . In einem Staatsweſen , in welchem
die Grundſätze der allgemeinen Schulpflicht , der allgemeinen
Wehrpflicht und der allgemeinen Steuerpflicht zur Durch⸗
führung gelangt ſind , erſcheint es als ein Widerſpruch ,
wenn einzelne Teile der Bevölkerung von einer wirkſamen
verfaſſungsmäßigen Vertretung ihrer Rechte und Intereſſen
ausgeſchloſſen ſind . Was das Reich ſeinen Bürgern durch
Gewährung des allgemeinen , gleichen , geheimen und un⸗
mittelbaren Wahlrechts gewährt hat , wird auf die Dauer
auch in den Einzelſtaaten den Bürgern in entſprechender
Weiſe gewährt werden müſſen . Eine Frage von ſo großer
Bedeutung und Tragweite kann aber , wie die Erfahrung
aller Zeiten lehrt , eine befriedigende Löſung nur finden ,
wenn ſie in Zeiten der Ruhe und des Friedens in Angriff
genommen wird .

Nach Artikel 23 der Reichsverfaſſung iſt der Reichstag
nicht in der Lage , die Initiative nach dieſer Seite zu er⸗
greifen . Wenn aber die verbündeten Regierungen nach
Maßgabe der Reichsverfaſſung dem Reichstag einen Geſetz⸗
entwurf zugehen laſſen , in welchem unter Erweiterung der
Zuſtändigkeit des Reiches die Einführung des allgemeinen,
gleichen , geheimen und unmittelbaren Wahlrechts in den
Einzelſtaaten in Vorſchlag gebracht wird , ſo ſind wir be⸗
reit , derſelben unſere Zuſtimmung zu erteilen . Was Elſaß⸗
Lothringen betrifft , ſo liegt die Zuſtändigkeit des Reichs⸗
tags unbeſtritten vor ; der vorgeſchlagene Geſetzentwurf
bietet indeſſen in ſeinen Einzelheiten keine annehmbare
Regelung . “ ( 37. Stzg . v. 7. 2. 06 S . 1080 . ) Konſervative
und Nationalliberale verhielten ſich gänzlich ablehnend .
Einen Antrag auf Kommiſſionsberatung ſtellten die Sozial⸗
demokraten ſelbſt nicht , ſodaß im kommenden Winter die
zweite Beratung im Plenum ſtattfinden wird . Man hat
es in weiten Kreiſen als höchſt auffallend bezeichnet , daß
die Sozialdemokratie dieſen Demonſtrationsantrag als ihren
erſten Jnitiativantrag zur Debatte ſtellte , obwohl ſie wußte ,
daß er nicht Geſetz wird .
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82 . Die ſtaatsrechtliche Stellung der Reichslande hat
die Zentrumsfraktion durch folgenden Antrag vom 14 . De⸗
zember 1904 ( bereits in der letzten Seſſion geſtellt und
angenommen ) zu beſſern geſucht :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichstage den10 Entwurf eines Geſetzes vorzulegen , durch welches Elſaß⸗Lothringen
en als Mitglied des Reichs eine ſelbſtändige Vertretung im Bundesrat
1 erhält “ ( Reichsverfaſſung Artikel 6) .
5 Die Beſchlußfaſſung des Bundesrats zu dieſem Antrag

ſteht noch aus . In der gegenwärtigen Seſſion haben nun
er Zentrumsabgeordnete zwei Anträge von Abgeordneten der
K elſaß⸗lothringiſchen Landespartei durch ihre Unterſchriften

unterſtützt und ſomit dieſer erſt die Möglichkeit gegeben ,
dieſe Anträge überhaupt einbringen zu können . Der erſte
Antrag ( Nr . 99 ) enthält einen Geſetzentwurf über die Ein⸗
führung des Reichstagswahlrechts für den Landes ausſchuß
für Elſaß⸗Lothringen . Der zweite Antrag ( Nr. 139 ) iſt
ein Geſetzentwurf über die Verfaſſung von Elſaß⸗Loth⸗
ringen ; er ſtellt das Reichsland den übrigen Bundesſtaaten
gleich , gibt dem Landesausſchuß den Namen „elſaß⸗loth⸗
ringiſcher Landtag “ und beſtimmt :

„ Die geſetzgebende Gewalt in Elſaß⸗Lothringen wird ausgeübt
durch den Kaiſer und den Landtag . Die übereinſtimmung des
Kaiſers und des Mehrheitsbeſchluſſes des Landtages iſt zu einem
Landesgeſetze erforderlich und ausreichend . “

Dieſe beiden Anträge ſind noch nicht beraten ; durch die
ihnen zu teil gewordene Unterſtützung ſeitens des Zentrums
hat dieſes wieder ſein Intereſſe für die Reichslande be⸗
wieſen .

B . Die Organe des Veiches .

§ 3. Wie im verfloſſenen Jahre , ſo mußte auch heuer
wieder der Reichstag ſich um ſein Budgetrecht wehren .
Für die raſche Unterdrückung des oſtafrikaniſchen Auf⸗
ſtandes hatte die Verwaltung eine Anzahl von Maßnahmen
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getroffen , welche erhebliche Geldausgaben im Gefolge hatten .
Der Nachtragsetat , der dieſe Ausgaben enthielt , hatte aller⸗

dings das Geſuch um Indemnität in ſich aufgenommen .
Der Abg . Erzberger bezeichnete dies als einen Fortſchritt
gegenüber dem Vorjahre , wo trotz hoher nicht bewilligter
Ausgaben um Indemnität nicht nachgeſucht wurde . Man

müſſe nachgerade ſagen , daß die Geſuche um Indemnität

billiger als Brombeeren werden . „ Auf eine Etatsberatung
kamen im Jahre 1904 zwei Indemnitätsgeſuche , im Jahre
1905 iſt bereits wieder ein neues Indemnitätsgeſuch not⸗

wendig . “ Seit einem halben Jahr ſei die Verfaſſung ver⸗

letzt und „ von dem Herrn Reichskanzler nichts getan
worden , um dieſe Verletzung ſo ſchnell wie möglich aus
der Welt zu ſchaffen . Verfaſſungsverletzungen ſollten nicht
Wochen und nicht Monate alt werden . “ Eine außerordent⸗
liche Reichstagsſeſſion würde umſomehr notwendig geweſen
ſein , als Fürſt Bülow am 19 . November 1900 , wo er

infolge des Verhaltens ſeines Amtsvorgängers das erſte
Mal um Indemnität nachſuchen mußte , im Reichstag er⸗
klärt hatte , daß er an dem verfaſſungsmäßigen Ausgabe⸗
bewilligungsrecht des Reichstags unbedingt feſthalte . Das

Haus ſtimmte dem Geſuch um Indemnität zu .

§ 4. Die Frage der Anweſenheitsgelder für die

Mitglieder des Reichstags hat das Zentrum ſofort durch
einen Initiativantrag ( Nr. 41 ) bei Beginn der Seſſion
angeſchnitten ; es forderte während der Zeit , da der Reichs⸗
tag verſammelt iſt , freie Fahrt auf den Eiſenbahnen und
20 Mark Anweſenheitsgelder für den Sitzungstag . In⸗
folge einer Verſtändigung mit den anderen Parteien konnte

dieſer Geſetzentwurf am 17 . und 24 . Januar 1906 beraten
und verabſchiedet werden . — Am 20 . April 1906 ging
nun dem Reichstag ein Geſetzentwurf zu , der die Frage
der Anweſenheitsgelder löſte ( Nr. 353 und 354 ) . Der

Entwurf ſchlug vor :

Die Mitglieder des Reichstags erhalten

a) für die Dauer der Sitzungsperiode ſowie acht Tage vor deren
Beginn und acht Tage nach deren Schluß freie Fahrt auf
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den deutſchen Eiſenbahnen zwiſchen ihrem Wohnort und dem
Sitze des Reichstags , ſowie

b) während des Kalenderjahres aus der Reichskaſſe eine Auf⸗
wandsentſchädigung von insgeſamt 3000 Mark , die am 1.
Januar , 1. Februar , 1. März , 1. April mit je 500 Mark
und am Tage der Vertagung ( Artikel 26 der Reichsver⸗
faſſung ) oder Schließung des Reichstags mit 1000 Mark
zahlbar wird . Mitglieder , die erſt nach Beginn des Kalender⸗
jahres in den Reichstag eingetreten ſind , haben auf die⸗
jenigen Raten keinen Anſpruch , welche vor ihrem Eintritte
zahlbar geworden ſind .

Für jeden Tag , an dem ein Mitglied des Reichstags der
⸗ Plenarſitzung ferngeblieben iſt , wird von der nächſtfälligen Ent⸗
m ſchädigungsrate ein Betrag von 30 Mark in Abzug gebracht .

Die Anweſenheit in der Plenarſitzung iſt ſeitens des Mit⸗
glieds des Reichstags während der Dauer der Sitzung durch eigen⸗
händige Eintragung ſeines Namens in eine im Reichstagsgebäude
ausliegende Anweſenheitsliſte und , ſofern an dem Tage namentliche
Abſtimmungen des Plenums ſtattfinden , durch Teilnahme an dieſen
Abſtimmungen nachzuweiſen .

Die näheren Beſtimmungen über den Ort , die Zeit und die
Form der Auslegung der Anweſenheitsliſte werden von dem Präſi⸗
denten des Reichstags getroffen .

Ein Mitglied des Reichstags darf in ſeiner Eigenſchaft als
Mitglied einer anderen politiſchen Körperſchaft , wenn beide Körper⸗
ſchaften gleichzeitig verſammelt ſind , nur für diejenigen Tage Ver⸗
gütung beziehen , für welche ihm auf Grund dieſes Geſetzes ein
Abzug von der Entſchädigung gemacht iſt . Auch darf es in dieſer
Eigenſchaft während der Dauer der freien Fahrt auf den Eiſen⸗
bahnen keine Fuhrkoſten für die Reiſe zwiſchen ſeinem Wohnort
und dem Sitze des Reichstags annehmen .

Die Aufnahme dieſes Entwurfes in erſter Leſung war
keine beſonders freundliche , zumal mit dieſem Geſetzentwurf
eine Anderung der Geſchäftsordnung ( ſiehe §S 5) verbunden
war . Die Linke wie die Konſervativen erklärten ſich
gegen den Entwurf ( 26. April ) . In der Kommiſſion iſt
ſodann die Anderung der Geſchäftsordnung abgelehnt
worden und nun ſtellte ſich die Linke ſympathiſcher . Am 12 .
und 13 . Mai fand die zweite und dritte Leſung ſtatt . Der

Entwurf erhielt folgende Geſtaltung in den Hauptpunkten :
Die Mitglieder des Reichstags erhalten :
a) für die Dauer der Sitzungsperiode ſowie acht Tage vor deren

Beginn und acht Tage nach deren Schluß freie Fahrt auf
den deutſchen Eiſenbahnen , ſowie



b) vorbehaltlich der Beſtimmungen in § 3 aus der Reichskaſſe
eine jährliche Aufwandsentſchädigung von insgeſamt 3000

Mark , die am 1. Dezember mit 200 Mark , am 1. Januar
mit 300 Mark , am 1. Februar mit 400 Mark , am 1. März
mit 500 Mark , am 1. April mit 600 Mark und am Tage
der Vertagung ( Artikel 26 der Reichsverfaſſung ) oder Schließung
des Reichstags mit 1000 Mark zahlbar wird .

Für jeden Tag , an dem ein Mitglied des Reichstags der

Plenarſitzung ferngeblieben iſt , wird von der nächſtfälligen Ent⸗

ſchädigungsrate ein Betrag von 20 Mark in Abzug gebracht .
Ein Antrag des Zentrums , den Abzug auf 25 Mark

feſtzuſetzen , fand keine Mehrheit , dagegen wurde die von

ihm vorgeſchlagene anderweitige Verteilung des Pauſch⸗
quantums angenommen , da dieſe ſich mehr nach der Zahl
der Sitzungstage richtete als der Entwurf . Die Zentrums⸗
fraktion hat ihre Stellungnahme zum Entwurf reſp . der

Beſchlüſſe der Kommiſſion durch folgende Erklärung des

Fraktionsvorſitzenden Grafen von Hompeſch ausſprechen
laſſen :

„ Seitdem bei der Beratung der Reichsverfaſſung die

Anträge abgelehnt worden ſind , welche die Aufnahme einer

Beſtimmung über die Gewährung von Tagegeldern an die

Reichstagsabgeordneten in die Reichsverfaſſung erſtrebten ,
iſt das Bemühen der Zentrumsfraktion darauf gerichtet
geweſen , für die Reichstagsabgeordneten eine Entſchädigung
für ihren Aufenthalt in Berlin und während dieſes Aufent⸗
haltes freie Fahrt auf den deutſchen Eiſenbahnen zu er⸗

reichen . Beides erachten wir zur Stärkung und zum
Ausbau des verfaſſungsmäßigen Grundſatzes des gleichen
allgemeinen Wahlrechts ſowie zur Ermöglichung der vollen

Mitwirkung der Reichstagsmitglieder aus allen deutſchen
Staaten , insbeſondere auch der ſüddeutſchen , an den Ar⸗
beiten des Reichstags durchaus für geboten .

Die zur Verhandlung ſtehende Vorlage der verbün⸗
deten Regierungen gewährt nach der ihr in unſerer Kom⸗

miſſion gegebenen Geſtaltung den Reichstagsmitgliedern
freie Fahrt auf den deutſchen Eiſenbahnen während der
Dauer der Sitzungsperiode und eine Aufwandsentſchädigung ,
welche dem Bedürfniſſe genügt . Die von uns ſeit bald 40
Jahren erhobene Forderung wird damit endlich erfüllt .
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Wir ſtimmen deshalb der Vorlage zu . Den Wählern wird

durch ihre Annahme in der Auswahl der Abgeordneten
ein freier Spielraum gewährt und den Abgeordneten die

Erfüllung ihrer Abgeordnetenpflicht erleichtert , für manchen
erſt ermöglicht .

Durch die Vorlage werden , wenn ſie Geſetz wird , an
die Reichstagsmitglieder erhöhte Anforderungen in bezug
auf die Erfüllung ihrer Pflicht geſtellt . Die Wähler dürfen
nunmehr auf die ſtete Teilnahme ihrer Abgeordneten an

U den Arbeiten des Reichstags rechnen . Und wir verſprechen
uns von dem Geſetz eine Verſchärfung des Pflichtgefühls
der Mitglieder dieſes hohen Hauſes , deren gemeinſame
Mitarbeit an den Aufgaben des Reichs von uns im

Intereſſe unſeres Vaterlandes und unſerer Einzelſtaaten
ſo hoch bewertet wird , weil die Verhandlungen in dieſem
Saale berufen ſind , für die Gegenſätze von Nord und

Süd , von Oſt und Weſt in unſeren ſtaatlichen und wirt⸗

ſchaftlichen Verhältniſſen einen gerechten Ausgleich zu finden
zum Heil und zum Segen von Kaiſer und Reich , von Fürſt
und Volk . Das Geſetz wird ein Markſtein in der Ge⸗

ſchichte des Reichstags werden , dem neue Kraft aus ihm
erwachſen möge .

In dieſer Zuverſicht ſind wir im ganzen und großen
mit den Beſtimmungen des Geſetzentwurfs einverſtanden “.

Der Geſetzentwurf über die Gewährung von An⸗
weſenheitsgeldern fand mit 211 gegen 52 Stimmen An⸗
nahme ; gegen den Entwurf ſtimmte nur ein Teil der
Konſervativen und der Reichspartei . Das Geſetz iſt bereits
am 25 . Mai publiziert worden und trat am 26 . Mai in
Kraft . Für das Jahr 1906 erhielten die Abgeordneten
eine Pauſchale von 2500 Mark .

§ 5. Gleichzeitig mit dem Geſetzentwurf über die Ge⸗
währung von Anweſenheitsgeldern hat der Bundesrat
einen Entwurf vorgelegt , der eine Anderung der Geſchäfts⸗
ordnung des Reichstags im Gefolge hatte . Artikel 28
der Reichsverfaſſung ſollte folgenden Zuſatz erhalten :

„Beſchlußfaſſungen über den Geſchäftsgang ſind , ſoweit
ſie nicht ſelbſt den Gegenſtand der Tagesordnung bilden ,



von der Anweſenheit einer beſtimmten Anzahl von Mit⸗

gliedern nicht abhängig . ( Nr. 353 . )

Dieſer Vorſchlag ſollte die Beſchlußfähigkeit des Reichs⸗

tags ſicherſtellen . In dieſer Beziehung erſchien es dem

Bundesrat geboten , die zur Gültigkeit der Beſchlußfaſſung

erforderliche Anweſenheitsziffer ( Artikel 28 der Verfaſſung )
in der Weiſe herabzuſetzen , daß bei allen ausſchließlich den

Geſchäftsgang betreffenden Beſchlüſſen , alſo namentlich bei

Beſchlüſſen über Vertagungsanträge , über Schluß der De⸗

batte oder über die Art der Abſtimmung das Erfordernis
einer beſtimmten Mindeſtzahl überhaupt fallen gelaſſen
wird . Damit würde der Minderzahl die Handhabe ge⸗

nommen , durch Anzweifelung der Beſchlußfähigkeit die

Beſchlußfaſſung über Fragen des Geſchäftsganges zu ver⸗

hindern . Das Zentrum und die Mehrheit des Reichstags

hat aber dieſe Anderung als zurzeit nicht dienlich abge⸗

lehnt , da man erſt abwarten wolle , welche Wirkung die

Gewährung von Anweſenheitsgeldern habe . Im Zentrum
hat man ſich indes gegen den materiellen Vorſchlag nicht

gewehrt . — Gegen die Stimmen der Sozialdemokraten
hat der Reichstag ſodann die Reſolution der Diäten⸗

kommiſſion angenommen :
„ Der Reichstag wolle beſchließen , die Geſchäftsordnungs⸗Kom⸗

miſſion zu beauftragen , zu erwägen , ob die Beſtimmungen über
den Zeitpunkt der Einbringung von namentlichen Abſtimmungen
abzuändern ſind und ob die Sonnabends - und Montagsſitzungen
in der Regel ausfallen können .

Die hierdurch erforderlich werdenden Abänderungs - Anträge
ſind tunlichſt noch in dieſer Tagung dem Plenum vorzulegen . “
( Nr. 403. )

C. Die Aufgaben des Veiches .

Nach dem Eingange der Reichsverfaſſung iſt das

Deutſche Reich gegründet „ zum Schutze des Bundesgebiets ,
und des innerhalb desſelben gültigen Rechts , ſowie zur Pflege
der Wohlfahrt des deutſchen Volkes “ . Daraus ergeben ſich
die Aufgaben des Reichs von ſelbſt ; ſie zerfallen in innere

˖

—
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( Pflege des Rechts und Pflege der Wohlfahrt ) und äußere
Aufgaben ( Auswärtige Politik und Kolonialpolitik ) . Heer
und Marine ſowie das Finanzweſen ſind die Mittel zur
Durchführung dieſer Aufgaben . Die Pflege der Wohl⸗
fahrt wird in ihrem Hauptteile im letzten Abſchnitt — unter
den volkswirtſchaftlichen Fragen — erörtert werden .

I. Pflege des Rechts .

§ 6. Die bevorzugte Stellung des Zweikampfs im

Strafgeſetzbuch und die geſamte Unſitte des Duells iſt
durch die Interpellation Roeren ( Nr. 146 ) zur Sprache
gebracht worden . Die am 14 . Dezember 1905 eingebrachte
Interpellation lautet :

1. Iſt dem Herrn Reichskanzler bekannt , daß der Leutnant der
Landwehr⸗Artillerie , Rechtsanwalt und Notar Dr. Fritz Feld⸗
haus zu Mülheim a. d. Nuhr infolge ehrengerichtlichen Spruchs
des Ehrengerichts des dortigen Landwehrbezirks vom 3. Auguſt
1905 wegen Unterlaſſung der Herausforderung des Beleidigers
zum Zweikampf mit ſchlichtem Abſchied entlaſſen iſt ?

2. Welche Maßnahmen gedenkt der Herr Reichskanzler zu ergreifen ,
um die Wiederholung eines ſolchen auf Duellzwang hinaus⸗
laufenden Verfahrens zu verhindern ?
Am 25 . Januar 1906 wurde die Anfrage vom Inter⸗

pellanten Roeren eingehend begründet . Kriegsminiſter
von Einem gab hierauf folgende Erklärung im Auftrage
des Reichskanzlers ab :

Zur Austragung von Ehrenhändeln beſteht bei uns die Sitte
des Zweikampfs in weiten Kreiſen der gebildeten Stände .

( Widerſpruch links . — Sehr richtig ! rechts . )
Im Offizierkorps iſt der Zweikampf in wirkſamer Weiſe durch

die Allerhöchſte Verordnung vom 1. Januar 1897 bekämpft worden .
Weitere Abhilfe könnte aber nur von einer gleichzeitigen Anderung
der geſetzlichen Beſtimmungen über die ſtrafrechtliche Verfolgung
der Beleidigung und des Zweikampfs erhofft werden .

GSehr richtig ! bei den Nationalliberalen . )
Eine ſolche Anderung des Geſetzes iſt ſchon aus Anlaß der

früheren Interpellation ernſtlich erwogen worden und wird auch
jetzt noch im Auge behalten . Sie läßt ſich aber nicht durchführen
ohne eine Umgeſtaltung der Abſchnitte des Strafgeſetzbuchs über
Beleidigung und Zweikampf und ohne einen tiefen Eingriff in
unſer Strafſyſtem , insbeſondere ſoweit es die Feſtungsſtrafe und
die Geldſtrafe betrifft . Dieſes iſt nur möglich im Zuſammenhang
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mit der in Vorbereitung befindlichen Reviſion des Strafgeſetzbuchs .

Es darf als ſicher angenommen werden , daß bei der Strafrechts⸗

reviſion die anderweitige ſtrafrechtliche Behandlung der Beleidigung

und des Zweikampfs eine wichtige Frage bilden wird . Inwieweit

eine ſolche Anderung der Geſetzgebung eine Wandlung der zurzeit

herrſchenden Anſichten über die Wahrung der verletzten Ehre aus⸗

üben wird , muß abgewartet werden . Solange aber der Zwei⸗

kampf in weiten Kreiſen noch als ein anerkanntes Mittel zur Wieder⸗

herſtellung der verletzten Ehre gilt , kann auch das Offizierkorps

in ſeinen Reihen kein Mitglied dulden , welches nicht bereit iſt ,

gegebenenfalls mit der Waffe für ſeine Ehre einzutreten .

( Hört ! hört ! und lebhafte Zurufe in der Mitte und links . )

Die Debatte über dieſe Erklärung war eine ſehr

ſcharfe . Die Konſervativen erklärten ſich im allgemeinen
mit dieſer Kundgebung befriedigt , ebenſo die National⸗

liberalen , während ſie ſchärfſten Proteſt bei dem Zentrum

und der Linken verurſachte . Abg . Dr . Bachem konnte

unter dem lebhaften Beifall des Zentrums erklären :

„ Wenn der Herr Reichskanzler den allein richtigen ,

den durch ſeine Stellung eines chriſtlichen Reichskanzlers
allein gebotenen Standpunkt hätte einnehmen wollen ,

ſo hätte er erklären laſſen müſſen : ich werde mit allen

Mitteln dafür ſorgen , daß die Duelle abgeſchafft werden ,

und als erſtes Mittel zur Abſchaffung der Duelle er⸗

ſcheint mir der Grund , daß im Offizierkorps niemand

geduldet wird , der in Sachen des Duells auf einem

Standpunkt ſteht , der mit dem göttlichen und weltlichen

Recht unvereinbar iſt . Gehr richtig ! in der Mitte . )

Dahin müſſen wir kommen , und ich hätte gewünſcht ,

daß die heutigen Verhandlungen aus den Kreiſen der

Militärverwaltung Material gebracht hätten , um dieſem

Standpunkte wieder näherzukommen . Das iſt nicht ge⸗

ſchehen , ganz im Gegenteil , und darum betrachte ich den

heutigen Tag wegen der Erklärung des Herrn Reichs⸗

kanzlers als einen ſchweren dies nefastus für einen

chriſtlichen Reichskanzler ( Sehr richtig ! in der Mitte . )

Wie ſteht nun der Herr Reichskanzler da , wenn

er hier in dieſem einzelnen Punkte die Majeſtät des

Geſetzes ſo ſehr zurücktreten läßt gegenüber dem Standes⸗
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vorurteil gewiſſer kleiner beſchränkter Kreiſe des Volkes ?

Auf anderen Gebieten weiß der Herr Reichskanzler die

Majeſtät des Geſetzes ganz anders zu wahren . “
( 20. Sitzung vom 15. 1. 1906 . S. 158. )

Die Zentrumsfraktion konnte dieſe Erklärung des

Reichskanzlers nicht auf ſich beruhen laſſen . Zunächſt
hat ſie ſich an der materiellen Diskuſſion in der erſten
Leſung der Militärpenſionsgeſetze nicht beteiligt , ſondern ein⸗

fach Überweiſung an die Budgetkommiſſion beantragt . Bei
der Beratung des Militäretats kam der Abg . Dr . Spahn
am 30 . März 1906 auf die Sache zurück und forderte eine

„ Genugtuung für die Anſchauungen ernſter Männer im

deutſchen Volke “ , damit wenigſtens kein Rückſchritt gegen⸗
über dem ſeitherigen Standpunkt eintrete . Kriegsminiſter
von Einem erklärte , daß die Kaiſerliche Kabinettsordre vom
1. Januar 1897 vor wie nach in Kraft ſei ; von einem

Duellunweſen könne man nicht ſprechen ; die Duelle im

Heer ſeien ſehr vereinzelt . Er ſchloß mit den Worten :

„ Aus meinen Darlegungen dürfte recht zu entnehmen ſein ,
daß in der Armee alles geſchieht , um das Duell zu be⸗

kämpfen und daß die ergriffenen Maßregeln zu einem

günſtigen Reſultat geführt haben . Unſer grundſätzliches
Ziel bleibt es , das Duell zu unterdrücken . “ Ohne Wider⸗

ſpruch zu finden , ſah der Abg . Roeren in dieſer neuen Er⸗

klärung einen „ſtillſchweigenden Widerruf , wenigſtens in
den Hauptpunkten “ . (81. Sitzung. S. 2480 . )

Bei der Beratung der Militärpenſionsgeſetze hat das

Zentrum die Aufnahme folgender Beſtimmung in das

Geſetz erreicht :
„ Als Dienſtbeſchädigung iſt eine Geſundheitsſtörung ,

die infolge des Zweikampfs eintritt , nicht anzuſehen . “
Zur Begründung dieſes Antrages wurde darauf hin⸗

gewieſen , daß infolge der neuerlichen Erklärung des Reichs⸗
kanzlers reſp . Kriegsminiſters der Offizier zum Duell ge⸗
nötigt ſein könne . Nun würde es doch den geſetzlichen
Beſtimmungen und der chriſtlichen Moral widerſprechen ,
wenn ein im Duell an ſeiner Geſundheit ſchwer geſchädigter
Offizier noch Penſion erhalten würde . Wenn man eine

Erzberger , Die Zentrumspolitik im Reichstage . 2



18

ſolche Beſtimmung in das Geſetz aufnehme , ſo geſchehe es ,

um dadurch dem Standpunkt der großen Mehrheit des

deutſchen Volkes Rechnung zu tragen .

Ferner iſt folgende Reſolution des Zentrums zum

Offizierspenſionsgeſetz angenommen worden :

„ Der Reichstag ſpricht bei Annahme der §88§ 1 und

4 des Offizierpenſionsgeſetzes die Vorausſetzung aus ,

daß die im § 4 vorgeſehene Dienſtunfähigkeitserklärung
über einen Offizier nicht aus dem Grunde erfolgt , weil

er den geſetzlichen Beſtimmungen gemäß eine Heraus⸗

forderung zum Zweikampf abgelehnt hat . “

Zur Begründung der Reſolution wurde darauf hin⸗

gewieſen , daß den Antragſtellern vollkommen fern liege ,
in die Kommandogewalt des oberſten Kriegsherrn einzu⸗

greifen . Auf der anderen Seite aber müſſe hoher Wert

darauf gelegt werden , daß die vorgeſetzte Behörde nicht
die Verweigerung der Teilnahme am Zweikampf ſeitens
eines Offiziers dazu benutze , um nun ſeine Dienſtunfähig⸗
keit auszuſprechen , und dies noch gar unter die im 8 4
des Geſetzes genannte Erklärung aufnehmen würde .

Dieſe Reſolution iſt einſtimmig ohne jede Debatte

angenommen worden .

§ 7. Zum Schutze der Verſammlungsfreiheit forderte
ein Antrag der Wirtſchaftlichen Vereinigung Maßnahmen
der Bundesregierungen ( Nr. 118) . Bei der Beratung dieſes

Antrages betonte der Abg . Giesberts am 21 . März 1906 ,

daß eine ſolche Regelung das Verſammlungsrecht nicht

garantiere , ſondern nur zu weiteren Polizeibefugniſſen

führe . Das Zentrum fordere eine Regelung des Vereins⸗

und Verſammlungsrechts durch das Reich . Der Antrag

ſelbſt wurde mit großer Mehrheit abgelehnt .

Degegen hat das Zentrum zu Beginn der Seſſion den

Antrag eingebracht ,
die verbündeten Regierungen um Vorlegung eines Geſetzentwurfes
zu erſuchen , welcher die öffentlich - rechtliche Seite des Vereinsweſens
und das Verſammlungsrecht in freiheitlichem Sinne regelt und

hierbei insbeſondere auch den Frauen die Teilnahme an ſozial⸗
politiſchen Beſtrebungen in Vereinen und Verſammlungen unter
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Aufhebung der beſtehenden landesrechtlichen Einſchränkungen ge⸗
ſtattet . ( Nr. 45. )

Dieſer Jnitiativantrag iſt noch nicht zur Beratung
gelangt .

§ 8 . Der Geſetzentwurf über den verſicherungsvertrag
iſt am 28 . November 1905 ( Nr . 22 ) dem Reichstage zuge⸗
gangen und am 22 . und 23 . Januar 1906 in erſter Le⸗

ſung beraten worden . Der Abg . Trimborn begrüßte den

Entwurf als eine gute Arbeit , wünſchte aber nur , daß im

Geſetze beſtimmt werde , daß jede Vereinbarung zwiſchen
dem Verſicherer und dem Verſicherungsnehmer , wonach
beim Selbſtmord die Verſicherungsſumme rund ausbezahlt
werde , nichtig ſei . ( In der Kommiſſion gelangte ein ent⸗

ſprechender Antrag des Zentrums zur Annahme . ) Der

Abg . Oſel ( 3tr . ) forderte eine größere Klarheit in der

Aufſtellung der Fragebogen der Verſicherungsanſtalten ,
damit die Verſicherer wiſſen , wofür ſie verſichert ſind . Die

Kommiſſion hat unter dem Vorſitz des Zentrumsabgeord⸗
neten Wellſtein ihre Arbeiten vor der Vertagung vollendet ;
das Geſetz wird im Herbſte weiterberaten .

§ 9. Das Urheberrecht an Werken der bildenden

Kunſt und der Photographie will ein Geſetzentwurf ( Nr . 30 )
regeln . Der Zentrumsabgeordnete Dahlem vermißte bei
der erſten Leſung ( 25. 1. 1906 ) , daß nicht auch das Ver⸗

lagsrecht geregelt worden ſei , hofft aber in der Zukunft
eine entſprechende Regelung . Die Kommiſſion hat vor
der Vertagung ihren Bericht erſtattet ( Nr . 448 ) , der im

Herbſte beraten wird .

§ 10 . Die verſchärfte Haftpflicht der Automobilfahrer
hat die Zentrumsfraktion ſeit mehreren Jahren gefordert ;
am 1. Mai 1906 wurde endlich ein entſprechender Geſetz⸗
entwurf vorgelegt ( Nr . 264 ) . Der Geſetzentwurf birgt die

Gleichſtellung der Haftpflicht des Unternehmers von Auto⸗
mobilen mit der Haftpflicht von Eiſenbahnunternehmern ;
der Beſchädigte und Verletzte ſoll vom Schuldbeweis befreit
werden ; der Betriebsunternehmer ſoll haftpflichtig gemacht
werden . Die Zentrumsabgeordneten Gröber und Burlage
begrüßten in der erſten Leſung ( 28. 4. 1906 ) dieſe Regelung ;

2
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der letztere betonte noch , daß nicht nur einheitliche Polizei⸗
vorſchriften nötig ſeien , ſondern daß auch an eine Ver⸗

ſchärfung des Strafgeſetzbuches gedacht werden könne .

Bei der Wiederaufnahme der parlamentariſchen Verhand —
lungen ſteht auch dieſer Entwurf zur weiteren Beratung .

§ 11 . Die Haftpflicht des Tierhalters ( § 833 des

B. G. ⸗B) ſoll in einem vom Reichstag geforderten Geſetz —
entwurf ( Nr. 255 ) in folgender Weiſe gemildert werden :

„ Die Erſatzpflicht tritt nicht ein , wenn der Schaden durch
ein Haustier verurſacht wird , das dem Berufe , der Er —

werbstätigkeit oder dem Unterhalte des Tierhalters zu
dienen beſtimmt iſt und entweder der Tierhalter bei der

Beaufſichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung
dieſer Sorgfalt entſtanden ſein würde . “

Zur Begründung dieſer erſten Anderung des B. G . B .
wies Staatsſekretär Nieberding darauf hin , daß der Ent⸗

wurf einem Wunſche des Reichstages entſpreche . Die

Rechtsſprechung des Reichsgerichts habe dargetan , daß
der kleine Mann unter den heutigen Vorſchriften am meiſten
leide , da er ſich gegen die Schäden , die ſeine Tiere an⸗

richten , nicht verſichere ; der vermögende Mann werde ſich
ſtets verſichern . Sozialdemokratiſche Redner erhoben gegen
den Entwurf den Vorwurf , daß er in einſeitiger Weiſe dem

Tierhalter Rechnung trage ; wer durch ein Tier zu Schaden
komme , dem könne es gleichgültig ſein , ob ihn ein Haus⸗
tier oder ein anderes Tier verletzt habe .

Der Abg . Burlage meinte , daß das ſeither im B. G . B .

ausgeſprochene Gefährdungsprinzip nur unter zwei Voraus⸗

ſetzungen angewendet werden kann . 1. Die Gefährdung
müſſe über ein gewiſſes Maß hinausgehen ; 2. man könne

nach dem Gefährdungsprinzip nur große und leiſtungs⸗
fähige Betriebe haftbar erklären . ( Die Anwendung des

Gefährdungsprinzips mit dieſen Ausnahmen würde aber
im täglichen Leben zu großen Härten führen ) . Der Geſetz⸗
entwurf konnte nicht mehr verabſchiedet werden .

SSS



§ 12 . Cagegelder an Geſchworene und schöffen
forderte das Zentrum in einem Initiativantrag ( Nr . 42 )
und einer Etatsreſolution ( Nr . 243 ) folgenden Nhalts :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichstag
baldigſt einen Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen
den Geſchworenen und Schöffen unter Abänderung der

§ § 31 und 84 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes vom 27 .

Januar 1877 außer der Reiſekoſtenentſchädigung auch
eine Vergütung für Zeitverſäumnis aus den Landes⸗
mitteln der Bundesſtaaten gewährt wird . “

Der Zentrumsabgeordnete Kirſch betonte die Not⸗

wendigkeit der Durchführung dieſes Antrags beſonders
damit , daß auch minderbemittelte Staatsbürger zu Ge⸗

ſchworenen und Schöffen gewählt werden können . Der

Reichstag ſtimmte der Reſolution zu .

§ 13 . Eine Reform des Wechſelproteſtverfahrens
forderte ein Jnitiativantrag ( Nr. 73 ) und eine Etatsreſo⸗
lution des Zentrums ( Nr . 242 ) folgenden Inhalts :

„die verbündeten Regierungen um Vorlegung eines Ge⸗

ſetzentwurfes zu erſuchen , welcher das Wechſelproteſt⸗
verfahren weſentlich vereinfacht und verbilligt . “

Zur Begründung des Antrages wies der Abg . Gröber

darauf hin , daß ein ſicheres , raſches und billiges Verfahren
erforderlich ſei ; das heutige Wechſelproteſtverfahren ſei
aber auch zu kompliziert . Der Wechſelproteſt ſei zu einem

völligen Kunſtwerk geworden . Die Koſten ſeien unverhältnis⸗
mäßig hoch . Der Staatsſekretär des Reichsjuſtizamts ſagte
für die nächſte Zeit ſchon eine Reviſion des Verfahrens zu .
Der Zentrumsantrag fand Annahme .

§. 14 . Ein Antrag der polniſchen Fraktion ging auf
eine Anderung des § 150 des Strafgeſetzbuchs , um der

dem Sinn des gedachten Paragraphen widerſprechenden
Interpretation der Begriffe der „ Gefährdung des öffentlichen
Friedens “ ſowie der „ Anregung zu Gewalttätigkeiten “ Ein⸗

halt zu tun . Der polniſche Abg . v. Chrzanowshi legte
zur Begründung des Antrags dar , wie ganz harmloſe
Anſichtspoſtkarten den Anlaß gaben , um auf Grund des
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8§ 130 gegen die Polen einzuſchreiten . Der Zentrums⸗
abgeordnete Dr . Bachem betont , daß hier Politik und

Juſtiz nicht genügend auseinandergehalten werden ; die

Juſtiz ſei keine Dienerin der Politik . Das Zentrum
ſtimmte für den Antrag , der gegen die Stimmen der Kon⸗

ſervativen und Nationalliberalen Annahme fand .

II . Pflege der Wohlfahrt .

§ 15 . Die Reform des Unterſtützungswohnſitzgeſetzes
ſchlägt einen Geſetzentwurf ( Nr. 28 ) vor , der im Zentrum
freudig begrüßt wurde . Die beiden wichtigſten Anderungen
gehen dahin , daß der Unterſtützungswohnſitz ſchon nach
einem Aufenthalt von 1 Jahr begründet wird ( ſeither 2

Jahre ) und daß die Altersgrenze für Erwerb und Verluſt
des Unterſtützungswohnſitzes vom 18 . Lebensjahr auf das
16 . herabgeſetzt wird . In der erſten Leſung ( am 26 . und
30 . Januar 1906 ) begrüßte der Abg . Trimborn den Ent⸗

wurf und regte die Frage an , ob eine weitere Entlaſtung
der Gemeinde von Armenunterſtützung nicht dadurch her⸗
beigeführt werden könnte , daß mehr als ſeither allgemeine
Verbände gebildet werden , die den Gemeinden einen Teil
der Laſt abnehmen ; er dachte hierbei beſonders an die

Fürſorge für die Wanderarmen . Der Geſetzentwurf wurde
in einer Kommiſſion weiter beraten .

§ 16 . Mit der Reform der hilfskaſſen beſchäftigt
ſich ein Entwurf ( Nr. 29) , der eine wenig freundliche Auf⸗
nahme im Reichstage gefunden hat . Der Zentrumsab⸗
geordnete Giesberts gab in der erſten Leſung ( 29. und
30 . Januar 1906 ) wohl zu , daß eine ſcharfe Maßnahme
gegen die Schwindelkaſſen erforderlich ſei , aber er könnte

ſich nicht damit befreunden , daß nur die Hilfskaſſen allein
aus der Reihe der öffentlich rechtlichen Krankenverſicherungen
herausgenommen und dem Aufſichtsamte für Privatver⸗
ſicherung unterſtellt werden . Damit würden dieſe Kaſſen
unter eine Art Ausnahmegeſetz geſtellt . Man müßte min⸗

deſtens für die Hilfskaſſen andere Beſtimmungen über die

Beaufſichtigung treffen als bei den ſonſtigen dem Aufſichts⸗



23

amte unterſtehenden Verſicherungen . Auch dieſer Geſetz⸗
entwurf ruht noch in der Kommiſſion .

§ 17 . Eine neue Maß⸗ und Gewichtsordnung ( Nr .
33 ) iſt ſchon in der letzten Seſſion dem Reichstage unter⸗

breitet worden , wurde aber nicht mehr erledigt . Der Ge⸗

ſetzentwurf bringt als weſentliche Neuerung die periodiſche
Nacheichung an Stelle des polizeilichen Repreſſivſyſtems
und er ſchlägt vor , daß die Eichämter verſtaatlicht werden .

In der erſten Leſung ( 25. Januar ) ſprachen ſich beſonders
die Zentrumsabgeordneten Oſel und Hug ſehr beſtimmt
gegen die letzte Forderung aus und brachte eine ganze

Anzahl von Einzelwünſchen vor ( Eichung der Förderwagen ,
Befreiung der Gasmeſſer von der Nacheichung , Höhe der

Gebühren uſw. ) . Der Geſetzentwurf dürfte im Herbſte
endgültig erledigt werden .

§ 18 . Durchgreifende Maßnahmen auf dem Gebiete

der Wohnungsfürſorge forderte der Abg . Dr . Jäger ( 8t . )
bei der Beratung der Subvention der Kleinwohnungen für
Arbeiter und Beamte des Reichs ( 20. Febr . 1906 ) , er wünſchte
namentlich Förderung der Genoſſenſchaftshäuſer und die

Schaffung von Wohnungsgeſetzen in den Einzelſtaaten , zu⸗

nächſt in Preußen . Ferner wies er darauf hin , daß ge⸗

ſetzliche Vorſchriften die unſinnige Steigung der Boden⸗

preiſe in der Nähe der Großſtädte und Induſtrieplätze

verhindern ſollen . Das Zentrum genehmigte auch heuer
wieder 5 Millionen Mark , um das Wohnungsweſen für
Beamten und Arbeiter zu verbeſſern .

§ 19 . Für künſtleriſche und wiſſenſchaftliche 5wecke

hat der heutige Etat eine Anzahl von Poſitionen enthalten ,
die vom Zentrum alleſamt befürwortet und genehmigt
worden ſind . Abg . Freiherr von Hertling rühmte den

Abſchluß des Werkes über die Sixtiniſche Kapelle ; Abg .

Hug ſprach die Zuſtimmung des Zentrums zu der Ein⸗

richtung einer Drachenſtation am Bodenſee aus , da dieſe

wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen diene und auch von prak⸗

tiſcher Bedeutung für die Wettervorherſage ſei . Ferner

begrüßte der Abg . Speck in der Budgetkommiſſion die Ein⸗

ſtellung einer Poſition für das deutſche Muſeum in München .



Für die Wiederherſtellung der Hohkönigsburg im Elſaß
war eine weitere Rate von 850000 Mk . eingeſtellt ; die

Mehrheit des Zentrums bewilligte dieſe , da der begonnene
Ausbau der Burg zu Ende geführt werden muß , da ferner
der Wiederaufbau der Burg ein Denkmal der Wieder⸗

vereinigung der Reichslande mit dem Reiche iſt , und da

endlich zugeſagt worden iſt , daß es ſich um eine letzte
Poſition für den Ausbau der Burg handelt .

III . Auswärtige pPolitik .

§ 20 . Die Marokko⸗Frage und die daran ſich
knüpfende Konferenz in Algeciras ſowie die Stellung der

europäiſchen Mächte zu Deutſchland hat der Reichstag am
5. April 1906 unmittelbar vor den Oſterferien beſprochen ,
an jenem Tag , an welchem der Reichskanzler Fürſt Bülow
im Sitzungsſaal des Reichstags von einem tiefen Ohn⸗
machtsanfall heimgeſucht worden iſt . Die Regierung hatte
ſchon am 8. Januar 1906 ein Weißbuch über Marokko
( Nr. 158 ) vorgelegt , in welchem die Haltung der deutſchen
Regierung in dieſer Frage verteidigt worden iſt . In der

Thronrede zur Eröffnung des Reichstages hatte bereits der

Paſſus : „ In der auswärtigen Politik ſteht das Deutſche
Reich zu allen Mächten in korrekten , zu den meiſten
in guten und freundlichen Beziehungen, “ viel Aufſehen
erregt . Weiter war in der Thronrede bemerkt worden :
„ Zu meiner Befriedigung iſt in der marokkaniſchen Frage
mit diplomatiſchen Mitteln unter Schonung der Intereſſen
und der Ehre beider Teile eine Verſtändigung über die

Einberufung einer neuen Marokko⸗Konferenz erzielt wor⸗
den . “ Unmittelbar nach dem Schluße der Verhandlungen
in Algeciras hat Fürſt Bülow am beſagten 5. April die
Grundrichtung der deutſchen Marokko - Politik dahin zu⸗
ſammengefaßt : „ Was wir wollten , war , zu bekunden , daß
das Deutſche Reich ſich nicht als quantité negligeable be⸗
handeln läßt , daß die Baſis eines internationalen Ver⸗
trages nicht ohne Zuſtimmung der Signaturmächte verrückt
werden darf , daß in einem ſo wichtigen , ſelbſtändigen , an
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zwei Welthandelsſtraßen gelegenen Wirtſchaftsgebiet die Tür

für die Freiheit des fremden Wettbewerbs offen gehalten
werden ſoll . . . . Die Konferenz von Algeciras hat , wie

ich glaube , ein für Deutſchland und Frankreich gleich be⸗

friedigendes , für alle Kulturländer nützliches Ergebnis ge⸗
liefert . “ Der Zentrumsabgeordnete Freiherr von Hertling
bemerkte im Anſchluß hieran , daß ſich in Deutſchland die

ſämtlichen Kreiſe in dem Gedanken vereinigt hatten , daß
wir um Marokko willen keinen Krieg führen dürften .
Dann ſprach er dem Reichskanzler die Zuſtimmung der

Zentrumsfraktion zu ſeiner Marokko - Politik aus und

beleuchtete in meiſterhafter Rede unſere Stellung zu den

europäiſchen Mächten . Von beſonderer Bedeutung ſind
ſeine Ausführungen gegenüber dem verbündeten Italien ;
ſie lauten :

„ Meine Herren , darüber iſt gar kein Zweifel , daß .
die revolutionären Strömungen in Italien , daß die radi⸗

kalen Unterſtrömungen durchaus nicht nach Deutſchland ,
ſondern nach Frankreich tendieren . ( Sehr richtigl

„ Dieſe Tendenz der radikalen Unterſtrömungen in

Italien mag ja vielleicht genährt worden ſein durch die

innerkirchliche Politik , die Frankreich in den letzten Jahren
eingeſchlagen hat ; denn der italieniſche Radikalismus iſt
von jeher uns in erſter Linie kirchenfeindlich und religions⸗
feindlich geweſen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . )

„ Eben darum aber glaube ich, liegt es in unſerem
Intereſſe , daß dieſen radikalen Unterſtrömungen in Italien

gegenüber auch das konſervative Volkstum mehr zur

Geltung gelangen würde . Das aber hängt mit einem

weiteren Umſtand zuſammen , auf den ich mir ebenfalls
erlaubt habe bei einer früheren Gelegenheit hinzuweiſen .
Das , woran Italien ſeit mehr als 30 Jahren gelitten hat
und leidet , iſt der noch immer nicht zur Ausgleichung ge⸗

langte Gegenſatz zwiſchen den kirchlichen und den poli⸗
tiſchen Intereſſen . Ich möchte auf das dringendſte wünſchen ,
daß , wenn auch keine grundſätzliche Ausſöhnung , ſo doch
ein ſolcher annehmbarer modus vivendi einträte , damit



den konſervativen Elementen in Italien , die ihre Anhäng⸗
lichkeit an die Kirche mit der Anhänglichkeit an das

Vaterland und einer erſprießlichen Mitarbeit an den Auf⸗
gaben des öffentlichen Lebens verbinden möchten , Gelegen —
heit gegeben würde , erfolgreich für das Wohl ihres Landes

einzutreten. ( Bravol )

„ Ich bin der Ueberzeugung , daß eine ſolche Stärkung
des konſervativen Elements in Italien nicht nur zum Wohle
des Landes beitragen würde , mit dem uns Deutſche ja
ſeit vielen Jahrhunderten eine ſo innige Seelenverwandt⸗

ſchaft verbindet , ſondern daß dadurch , gerade wegen des

Gegenſatzes gegen die franzoſenfreundlichen radikalen

Strömungen , die deutſchfreundliche Richtung in Italien eine

weſentliche Verſtärkung finden würde . “ ( ebhafter Beifall . )

§ 21 . Die Furückziehung der oſtaſiatiſchen Expe⸗
dition iſt in dieſem Etatsjahr in die Wege geleitet .
Während der Etatsentwurf für die oſtaſiatiſche Expedition
noch 13 Millionen forderte , hat der Reichstag nur 8 /
Millionen Mark bewilligt und 4¼ Millionen Mark ge⸗
ſtrichen . Es blieb ſo in Oſtaſien ( Peking ) nur noch eine

Geſandtſchaftswache in der Stärke von 700 Köpfen zurück .

§ 22 . Die Fremdenausweiſungen haben den Reichs⸗
tag wiederholt beſchäftigt , eine ſozialdemokratiſche Inter⸗

pellation ( Nr. 368 ) wünſchte Auskunft über die Ausweiſung
von Ruſſen aus Preußen . Der Reichskanzler lehnte die

Beantwortung ab , da es ſich um eine Maßnahme der

einzelſtaatlichen Landespolizei handle und das Reich nicht
zuſtändig ſei . Wie ſchon bei früheren Gelegenheiten , ſo
betonte auch jetzt wieder Dr . Spahn , daß der Reichstag auf
Grund der Verfaſſung unbedingt zuſtändig ſei (3. Mai 1906 ) .
Der Reichstag habe das Recht , Auskunft zu fordern ,
weil die Handhabung der Fremdenpolizei ſehr oft unſer
Verhältnis zu anderen Staaten berührt , weil unſer Handel
darunter leiden kann und weil die Frage des Gaſtrechts
für Fremde eine Kulturfrage erſten Ranges für das Reich
ſei . — Auch bei der Beſprechung der Ausweiſung des

Holländers Nieuwenhuis (5. April 1906 ) verwarf der

882
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Zentrumsabgeordnete Gröber die Maßnahme der preußiſchen
Polizei und meinte :

„ Meine Herren , mit der Erläuterung kommt der Herr
Kommiſſar nicht durch , daß er uns ſagt — und darüber

iſt ja eine begreifliche Heiterkeit im hohen Hauſe ent⸗

ſtanden —: man wußte noch nicht , ob die holländiſche
Regierung den Herrn Nieuwenhuis übernimmt .

Geiterkeit ) .

Hat denn die preußiſche Regierung , als ſie ſeinerzeit
verſchiedene Jeſuiten , und die elſäſſiſche Regierung , als

ſie verſchiedene barmherzige Schweſtern ausgewieſen hat ,
ſich bei den ausländiſchen Regierungen auch erkundigt
chört ! hört ! und Heiterkeit ) , ob ſie die Ausgewieſenen
übernehmen würden ? Geiterkeit und ſehr gut! l )

Davon habe ich nichts gehört . Da hat man den

Ausgewieſenen einfach geſagt : ſieh zu , wie du an dem

Tage , an dem du hinüberkommſt über die Grenze , dein

Fortkommen findeſt . Von einer Übernahme war da nicht
die Rede . Es ſcheint alſo doch eine ſehr verſchiedene

Praxis zu walten , jenachdem , ob es ſich um einen An⸗

archiſten oder um Jeſuiten und barmherzige Schweſtern

handelt . “ ( Bravol

IV . Kolonialpolitik .

Noch nie hat ſich der Reichstag ſo eingehend mit

der Kolonialpolitik befaßt wie dies im letzten Winter ge⸗

ſchehen iſt . Es iſt an dieſer Stelle unmöglich , auf alle

hierbei beſprochenen Fragen einzugehen . Wer ſich ein⸗

gehend mit dieſen Kolonialdebatten beſchäftigen will , der

ſei auf die Schrift hingewieſen : Die Kolonial - Bilanz
von M. Erzberger ( Verlag der Germania , Berlin C2 ;

Preis 1,20 Mk. ) . Es ſei aber hier angeführt , daß das

Zentrum in ſeiner Kritik der Mißſtände im Kolonialweſen
im allgemeinen geſchloſſen daſtand ; ſo hatte ſchon in der

Generaldebatte zum Etat der erſte Zentrumsredner Fritzen⸗

Düſſeldorf bemerkt : „ Es ſoll ja ein Staatsſekretariat für
die Kolonien gebildet werden , und der frühere Direktor

der Kolonien ſoll wenigſtens als Spitze verſchwinden . Meine
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Herren , was glauben Sie denn , was durch dieſe Anderung
gebeſſert wird ? Wird durch dieſe Anderung vielleicht die
innere Verwaltung der Kolonien gehoben ? Wird dadurch
der Anlaß zu Aufſtänden , die vielfach durch unrichtige
Maßnahmen unſerer Beamten herbeigeführt wurden , viel⸗

leicht geringer ? Ich finde , daß durch eine Anderung hier
in der Kolonialinſtanz in der Beziehung keine Beſſerung
eintreten kann . Was wir aber verlangen müſſen , das iſt
eine Reorganiſation von unten herauf : ( ſehr richtig ! in
der Mitte ) und zwar eine Reorganiſation namentlich der

örtlichen Verwaltung in den einzelnen Kolonien .

GSehr richtig ! in der Mitte . )
Wir müſſen ſehen , daß wir beſſere Beamte dahin ſchicken
( ſehr richtig ! in der Mitte ) , damit nicht mehr ſolche Vor⸗

fälle vorkommen , von denen uns eine große Maſſe mit⸗

geteilt worden iſt , daß nämlich die Eingeborenen in wirklich
ſchlechter und brutaler Weiſe behandelt worden ſind . “

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
(6. Sitzung vom 6. Dezember 1905 , S. 135. )

Der Abg . Gröber bemerkte am 13 . Dezember 1905 :
„ Meine Herren , ich glaube , es iſt die Aufgabe des Reichs⸗
tags , ſich mehr als bisher im einzelnen um die kolonialen

Fragen zu bekümmern ( lebhafte Zuſtimmung in der Mitte ) ,
und es ſollten die Beamten der Kolonialverwaltung , wenn
einzelne Abgeordnete Forſchungen nach der Richtung an⸗
ſtellen und zu Ergebniſſen gelangen , die für die Verwal⸗

tung nicht erwünſcht klingen mögen , nicht ſofort einen
roten Kopf kriegen und von hoch oben herab mit angeb —
lichen Richtigſtellungen und Belehrungen kommen . Die

Verwaltung ſollte froh ſein , wenn im Reichstag recht
viele Abgeordnete ſich für die Kolonialfragen intereſſieren
( ſehr richtig ! in der Mitte ) und die Einzelheiten unter⸗
ſuchen , ſelbſt auf die Gefahr hin , daß nicht immer gerade
ſofort das Richtige herauskommt . Die gute Abſicht iſt
wenigſtens ſicherlich bei - ſolchen Abgeordneten vorhanden ;
das darf die Verwaltung vorausſetzen . “ ( 8. 271 )

§ 23 . die vielen ſchlimmen Erfahrungen in unſeren
Kolonien haben den Reichstag veranlaßt , bei der Be⸗

22292
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willigung für die Schutzgebiete viel ſorgfältiger zu Werke

zu gehen als dies ſeither der Fall war ; namentlich ſind
es Zentrumsabgeordnete geweſen , die erſt für jede einzelne
Forderung den genauen Nachweis der Notwendigkeit und

Dringlichkeit haben wollten . Dieſe ſorgfältige Prüfung
der Ausgaben führte auch zu ſehr erheblichen Abſtrichen
vom Kolonialetat , die insgeſamt nahezu 40 Millionen
Mark umfaſſen . Die meiſten der abgelehnten Forderungen
werden noch in den folgenden Kapiteln beſprochen werden ;
es ſind dies im allgemeinen :

a) die weiße Kompagnie⸗Schutz⸗
truppe für Oſtafrika rund 1 Million

b) Herabſetzung der Summe für den

ſüdweſtafrikaniſchen Aufſtand und

Erweiterung des Dispoſitivs mit

der Beſtimmung , daß die ge⸗
nehmigten Gelder auch zur Heim⸗
beförderung der Truppen ver⸗
wendet werden müſſen : „ 15

c) Ablehnung der Eiſenbahn Wind⸗

huk⸗Rehoboth (lerſte Rate ) „5 4 5
( Geſamtſumme 11 Millionen )

d) Ablehnung der Eiſenbahn Kubub⸗

Keetmanshop lerſte Rate ) „ 5 7
( Geſamtſumme 22 Millionen )

e) Ablehnung der Entſchädigung für
die ſüdweſtafrikaniſchen Anſiedler „ 10½ „

f) Ablehnung der Beamtenvermeh⸗
rung u. Schutztruppenvermehrung „ 2

insgeſamt 38 Millionen .

Die Ausgaben für die Kolonien ſind aber trotz dieſer
Abſtriche noch ſehr hoch ; zunächſt wurden in Form der

Nachtragsetats für 1905 noch 37 Millionen Mark be⸗

willigt , dann für das Etatsjahr 1906 rund 113 Millionen
Mark Reichszuſchuß , alſo insgeſamt rund 150 Millionen

Mark Reichszuſchuß . Dies ſind Opfer , die das deutſche
Volk auf die Dauer nicht erſchwingen kann . Alle dieſe
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Abſtriche ſind auf Antrag des Zentrums gemacht worden ,

gegen dieſelben ſtimmten faſt immer die Konſervativen und

Nationalliberalen , ebenſo die Wirtſchaftliche Vereinigung .

§ 24 . Die Schaffung eines ſelbſtändigen neichs⸗

kolonialamts mit einem Staatsſekretär an der Spitze iſt

im Reichshaushalt gefordert worden ; zur eingehenderen

Begründung ließ die Regierung dann noch eine Denlſchrift
dem Reichstage zugehen ( Nr. 138) . Die Budgetkommiſſion

hat auf Antrag des Zentrums das ſelbſtändige Reichs⸗

kolonialamt mit den Stimmen des Zentrums , der Polen ,

der Freiſinnigen und der Sozialdemokraten mit 17 gegen

11 Stimmen abgelehnt und beſchloſſen , einen Unterſtaats⸗

ſekretär (ſtatt des bisherigen Direktors ) an die Spitze der

Kolonialverwaltung zu ſtellen , dieſe aber als eine Abteilung

im Auswärtigen Amt zu belaſſen . Für dieſen Unter⸗

ſtaatsſekretär ſtimmten in der Budgetkom⸗

miſſion auch die Vertreter der Konſervati⸗
ven und Nationalliberalen .

In der Kommiſſion ſind gegen die Umgeſtaltung der

Kolonialabteilung Bedenken erhoben worden , die ſich

weſentlich auf einen Geſichtspunkt zugeſpitzt haben , nämlich
den , daß die Ausdehnung unſerer Kolonien uns mit mehr

auswärtigen Staaten in Verbindung gebracht , die Reibungs⸗

flächen in der auswärtigen Politik vergrößert hat , die

Gefahr erhöht , daß , wenn die Kolonialabteilung vom

Auswärtigen Amt losgelöſt und als ſelbſtändiges Amt
eingerichtet iſt , dann politiſche Fragen von dieſem Kolonial⸗
amt unabhängig und nicht in Übereinſtimmung mit dem

Auswärtigen Amt behandelt werden , und daß dadurch

politiſche Schwierigkeiten mit dem Ausland entſtehen können .

Daneben iſt auch geltend gemacht worden , daß die Un—⸗

fertigkeit der Zuſtände in unſeren Kolonien es noch nicht

angezeigt erſcheinen laſſe , definitive Zuſtände in der Zentral⸗
ſtelle zu ſchaffen . Es iſt dann gegen dieſes Kolonialamt

weiter geltend gemacht worden , daß , wenn ein ſolches

einmal beſtände , der innere Drang zur Ausdehnung ſeiner

Tätigkeit dahin führen würde , daß wir zu kolonialen



Ausgaben und Wagniſſen in höherem Umfange fortgeriſſen
würden , als es jetzt der Fall iſt .

Gerade von kolonialfreundlicher Seite iſt in der Kom⸗

miſſion darauf hingewieſen worden , daß ein ſelbſtändiger
Staatsſekretär die Kolonialforderungen mit mehr Nachdruch
vertreten könne als ein Direktor oder Unterſtaatsſekretär .
Am 29 . März 1906 kam die Frage im Plenum zur Beratung
auf Grund der Kommiſſionsanträge ( Nr . 312 ) . Die
Nationalliberalen ( Nr. 323 ) und die Konſervativen ( Nr.
324 ) beantragten die Wiederherſtellung der Regierungs⸗
vorlage , d. h. die Bewilligung des ſelbſtändigen Kolonial⸗
amts . Reichskanzler Fürſt Bülow erſchien ſelbſt und führte
gegen die Bedenken der Kommiſſionsmehrheit aus :

„ Ich möchte der Anſicht entgegentreten , als ob durch
die Lostrennung der Kolonialverwaltung vom Auswärtigen
Amt die Einheitlichkeit unſerer auswärtigen Politik irgend⸗
wie tangiert werden könnte . Die Einheitlichkeit unſerer
auswärtigen Politik iſt wie die Pflicht , ſo auch die Sorge
des Reichskanzlers . Seien Sie verſichert , daß weder ich
noch irgend einer meiner zukünftigen Nachfolger die Ein⸗

heitlichkeit in der Leitung unſerer auswärtigen Politik
durch die Errichtung eines Kolonialamts auch nur im

mindeſten beeinträchtigen laſſen werden .

„ Und ſchließlich , meine Herren , möchte ich noch einen

Punkt betonen . Es liegt mir fern , Entſcheidungen dieſes
hohen Hauſes oder einzelner Fraktionen irgend welche
perſönliche Motive unterzuſchieben . Ebenſo falſch wie die

Behauptung , als ob wegen dieſes Staatsſekretariats eine

Reichskanzlerkriſis ausgebrochen ſei oder ausbrechen werde

GHeiterkeit ) , iſt nach meiner Überzeugung auch die Be⸗

hauptung , daß hier aus perſönlichen Gründen einer an

ſich berechtigten Forderung Widerſtand geleiſtet würde .

Demgegenüber erkläre ich ausdrücklich , daß ich an allen

Stellen dieſes hohen Hauſes nur ſachliche Beweggründe
vorausſetze . Um ſo mehr hoffe ich, daß die zweifelloſe
Begründung und das Schwergewicht dieſer ſachlichen Gründe

Sie zu einem zuſtimmenden Votum führen möge , um welches
ich wiederholt bitte . “ ( S. 2419 . )



32

Der Aufmarſch der Parteien war ſodann derſelbe wie

in der Kommiſſion ; nur die freiſinnige Volkspartei erklärte

jetzt , daß ſie für das ſelbſtändige Reichskolonialamt ſtimmen
werde . Gegenüber den Behauptungen , daß der Leiter der

Kolonialabteilung nicht genügend ſelbſtändig ſei , führte
Abg . Dr . Spahn aus :

„ Der Kolonialdirektor hat ſchon eine ſehr weitgehende
Selbſtändigkeit ; denn in der Verfügung vom 30 . Juni
1890 iſt geſagt , daß der Direktor in der Kolonialabteilung
nicht dem Staatsſekretär des Auswärtigen Amts unter⸗

ſteht , ſondern daß er in allen eigentlichen Kolonial —

angelegenheiten , insbeſondere auch in allen orga —

niſatoriſchen Fragen derart ſelbſtändig unter der

Verantwortung des Reichskanzlers fungieren ſolle ,
daß der Abteilungsdirigent dem oberſten Chef der Reichs⸗
verwaltung unmittelbar Vortrag erſtattet ( hört ! hört ! in

der Mitte ) und die von dem letzteren ausgehenden Schrift⸗
ſtücke unter der Bezeichnung » Auswärtiges Amt , Kolonial⸗

abteilung « ſelbſt — alſo ſelbſtändig — unterzeichnet . Meine

Herren , wer ſich in dieſer Stellung befindet , der ſteht den

ihm untergeordneten Beamten mächtig genug gegenüber ;
denn in der Verfügung , die er über die Auswahl ſeiner
Beamten trifft , kann ihm der Staatsſekretär des Aus⸗

wärtigen Amts nicht dazwiſchen reden . Er kann alſo
deshalb der richtige Mann an der richtigen Stelle ſein . “

Die namentliche Abſtimmung , die an dieſem Tage
vollzogen wurde , ergab die Anweſenheit von 198 Abge —
ordneten , es fehlte ſomit zur Beſchlußfähigkeit ein Abge⸗
ordneter . Am 30 . März wurde die Abſtimmung wieder⸗

holt . Für ein ſelbſtändiges Reichskolonialamt wurden

127 Stimmen abgegeben , gegen dasſelbe 110 ; 12 Abge⸗
ordnete enthielten ſich der Abſtimmung . Zentrum und

Sozialdemokratie waren an dieſem Tage ſchlecht beſetzt ;
ſie konnten ihre in den ſüddeutſchen Landtagen weilenden

Mitglieder nicht mehr heranrufen , während die anderen

Fraktionen ſehr zahlreich erſchienen waren . Gegen das

ſelbſtändige Reichskolonialamt ſtimmten : Zentrum ( von
Strombeck ſtimmte allein mit ja ) , Polen und Sozial⸗
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demokraten ; es enthielten ſich der Stimme die Zentrums⸗
abgeordneten Bauermeiſter ( Hildesheim ) , Fusangel , Frhr .
von Hertling , Kalkhoff , Graf Praſchma , Rintelen , von

Savigny , Sittart , Schwarze ( Lippſtadt ) und Dr . am Zehn⸗
hoff ; ferner die Abgg . Bruhn ( Antiſemit ) und Jeſſen
( Däne ) .

Am 26 . Mai iſt in dritter Leſung über das ſelbſtändige
Reichskolonialamt entſchieden worden . Abg . Graf Bernſtorff
beantragte namentliche Abſtimmung ; in dieſer wurde das

ſelbſtändige Reichskolonialamt mit 142 gegen 119 Stimmen
und 9 Stimmenenthaltungen abgelehnt . Gegen das ſelbſt⸗
ſtändige Reichskolonialamt ſtimmten Zentrum , Polen und

Sozialdemokraten , die alle in großer Zahl vertreten waren .
Vom Zentrum ſtimmten für das ſelbſtändige Reichskolonial⸗
amt Prinz von Arenberg , Fusangel , Freiherr v. Hertling ,
Dr . Rintelen , Schwarze ( Lippſtadt ) , Strombeck und Dr . am

Zehnhoff . Vom Zentrum enthielten ſich der Abſtimmung die

Abgeordneten Bauermeiſter ( Hildesheim ) , Fritzen ( Düſſeldorf ) ,
Kalkhoff , Schmidt ( Warburg ) , Sittart und Becker⸗Köln ,
ferner die Abgeordneten Bruhn ( Antiſ . ) , Kopſch (freiſ . Ver . )
und Hilpert ( konſ . ) . Es ſtimmten außer den genannten
Fraktionen mit Nein der konſervative Abgeordnete
v. Treuenfels und der Volksparteiler Blumenthal .

Von den rechts ſtehenden Abgeordneten fehlten bei

dieſer Abſtimmung insgeſamt 33 Abgeordnete , was um

ſo auffallender war , als ein Teil dieſer Abgeordneten
noch einige Stunden zuvor an einer anderen Abſtimmung
ſich beteiligt hatte . Sobald die Ablehnung des Staats⸗

ſekretärs dem Reichstag mitgeteilt worden war , ſtellte der

Zentrumsabgeordnete Gröber den Antrag , nunmehr einen

Unterſtaatsſekretär im Auswärtigen Amte zu genehmigen
und ſomit auf die Beſchlüſſe der Budgetkommiſſion zurück⸗
zugreifen . Unterſtaatsſekretär Twele wies nach Einbringung
dieſes Antrages auf denſelben Weg hin . Der natlib . Abg .
Dr . Semler erklärte , daß ſeine Partei dieſem Antrag nicht
zuſtimmen werde , ebenſo Dr . Müller⸗Sagan für die frei⸗
ſinnige Volkspartei und von Normann für die Konſervativen .
Daraufhin zog der Abg . Gröber ſeinen Antrag zurück

Erzberger , Die Zentrumspolitik im Reichstage . 3
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und Präſident Graf Balleſtrem ſchlug die Vertagung des

Hauſes , das ſchon drei Sitzungen hinter ſich und von

11 Uhr bis 7 / Uhr getagt hatte , vor ; der Zentrums⸗
abgeordnete Erzberger erklärte , daß nur der Staatsſekretär
durch den eben gefaßten Beſchluß abgelehnt ſei , nicht
aber der auch in der Vorlage ſtehende Unterſtaatsſekretär ;
man könne über dieſen ſofort weiter beraten . Abg .
Baſſermann (ntl . ) meinte , daß keine Regierungsvorlage
mehr beſtehe , was nicht zutreffend iſt , und bat um Ver⸗

tagung . Der freikonſervative Abg . v. Tiedemann ſtellte
den Antrag , den ganzen Etat über die Kolonialverwaltung
wieder an die Budgetkommiſſion zurückzuverweiſen ; dieſer
Antrag wurde abgelehnt und die Vertagung beſchloſſen .
Am 28 . Mai fand früh um 11 Uhr eine Beſprechung
der Führer der bürgerlichen Parteien im Reichsamt des

Innern ſtatt ; die Vertreter der Regierung bemühten ſich,
eine Verſtändigung auf der Baſis des Antrages Gröber

( Schaffung eines Unterſtaatsſekretärs ) herbeizuführen ; die

Konſervativen und Nationalliberalen lehnten dies ab .

Um 12 Uhr fand eine Vorbeſprechung unter den Budget⸗
kommiſſionsmitgliedern aller Fraktionen ſtatt und das

Zentrum unterbreitete hier den Antrag , an der Spitze der

Kolonialabteilung wie ſeither einen Direktor zu belaſſen .
Die Sozialdemokraten erklärten , daß ſie auch gegen dieſen
Antrag ſtimmen würden . Die Vertreter der anderen

Fraktionen betonten , daß ſie den Antrag nicht unterſchreiben
würden , aber daß ſie keinerlei Bedenken dagegen hätten .
So wurde der Antrag Gröber ( Nr. 513 ) im Plenum ein⸗

gebracht . Die Sitzung begann um 2 Uhr . Auf einmal

ließen nun die Nationalliberalen , Konſervativen , Reichs⸗
partei und Wirtſchaftliche Vereinigung erklären , daß
ſie nicht für dieſen Antrag ſtimmen , ſondern ſich der

Abſtimmung enthalten würden . Noch eine Stunde zu⸗
vor war hiervon nirgends die Rede . Die Abgeord —
neten Dr . Spahn und Gröber wieſen darauf hin , daß
dann die ganze Kolonialverwaltung in der Luft hänge ,
die Beamten müßten ihre Gehälter einklagen und die

Schutzgebiete würden keinen Reichszuſchuß erhalten .
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Vergebens beſchwor Staatsſekretär Graf Poſadowsky
dieſe Parteien , doch wenigſtens die Weiterführung der
Geſchäfte zu ermöglichen ! Umſonſt ! Ganz wohl war es
den Obſtruktionsparteien nicht ; ſie beantragten namentliche
Abſtimmung über den Antrag Gröber , der mit 117 Stimmen
( Zentrum , Freiſinnige und Antiſemiten ) gegen 64 Stimmen
( Sozialdemokraten ) und 97 Enthaltungen ( Rechte und
Nationalliberale ) angenommen wurde . Dem Zentrum und
Freiſinn iſt es alſo zu verdanken , wenn eine Weiterführung
der Kolonialverwaltung überhaupt möglich iſt . Die ſoge⸗
nannten „kolonialfreundlichen Parteien “ wollten in ihrer
Verärgerungspolitik alles ablehnen ; das Zentrum hat auch
hier wieder poſitive Arbeit geleiſtet .

§ 25 . Das Schwergewicht der Reform der Kolonial⸗
politik legt das Zentrum auf eine totale Umgeſtaltung
des geſamten Kolonialrechts , auf Schaffung einer Kolonial⸗
verfaſſung . Schon zu Beginn der Seſſion brachte das
Zentrum den Antrag ein :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , einen Geſetz⸗
entwurf vorzulegen , durch welchen unter Abänderung
des Schutzgebietsgeſetzes vom 25 . Juli 1900 das Ver⸗
ordnungsrecht eingeengt und die Mitwirkung der Reichs⸗
geſetzgebung in der den Verhältniſſen der Schutzgebiete
entſprechenden Weiſe erweitert wird . “ ( Nr . 44) .

Bei der Beratung des erſten Kolonialetats hat das
Zentrum dieſen Antrag in der Budgetkommiſſion aufs
neue eingebracht , wo er auch einſtimmige Annahme fand .
Am 19 . März 1906 begründete der Abg . Erzberger dieſen
Antrag ſehr eingehend ( ſehe die Broſchüre : Die Kolonial⸗
Bilanz von M. Erzberger ) mit dem Hinweis :

„ Wie iſt nun die heutige Lage ? Der Art . 1 des
Schutzgebietsgeſetzes lautet folgendermaßen :

Die Schutzgewalt in den deutſchen Schutzgebieten übt der
Kaiſer im Namen des Reiches aus .

Damit iſt alſo dem Präſidium des Bundes ſowohl die
Geſetzgebung , wie die Verwaltung , wie die Rechtſprechung
in die Hände gelegt , ſoweit nicht beſondere Verträge mit
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den Kolonialgeſellſchaften oder mit Häuptlingen der Ein⸗

geborenen vorliegen . Der Kaiſer hat alſo auf dieſem
Gebiete ein vollkommen freies Geſetzgebungsrecht ; er

iſt , um es kurz zu ſagen , Autokrat im vollſten Sinne des

Wortes ; denn der Bundesrat wie auch dieſes hohe Haus
haben bei allen Kolonialgeſetzen nichts weiter mitzuſprechen .
Nur für den Bundesrat iſt bezüglich einzelner Beſtimmungen
in dem Schutzgebiete die vorherige Zuſtimmung vorge⸗

ſchrieben ; aber bezüglich der Kolonialgeſetze hat das hohe
Haus —ſoweit nicht die Finanzfrage in Betracht kommt ,
und ſoweit ſie nicht unter das Geſetz von 1892 fallen —

nichts zu ſagen .
Für die Mitwirkung des Reichstags bei den Kolonial⸗

geſetzen ſprechen nun folgende Gründe : 1. das Anwachſen
des Wertes und der Bedeutung der Kolonien überhaupt ,
2. die erhöhten Reichszuſchüſſe , 3. die Stellung des Reichs⸗
tags , 4. das Intereſſe der Reichsleitung , der verbündeten

Regierungen ſelbſt , 5. das Intereſſe der Kolonien und

6. die ſeitherige Art der Handhabung des Verordnungs⸗
rechts . “

Erbprinz von Hohenlohe ſagte eine gründliche und

reifliche Erwägung zu ; er betonte , daß er die Frage
für überaus wichtig halte und ſie der Erwägung der

geſetzgebenden Faktoren des Reichs für dringend würdig
erachte . Der Reichstag nahm die Reſolution einſtimmig an .

§ 26 . Die nechtspflege unter den Eingeborenen
der Kolonie iſt die Frage , die wohl zuerſt gelöſt werden

muß . Die Akwaleute in Kamerun haben ſeit Jahren
Klagen geführt über den Gouverneur von Puttkamer und

die dortigen Beamten . Die Bitten und Beſchwerden bei Herrn
von Puttkamer ſelbſt ſind vergeblich geweſen , in der letzten
Zeit ſind ſie ſeitens des Gouvernements überhaupt nicht
mehr angenommen worden . Da haben ſich dann die

Häuptlinge entſchloſſen , nach Berlin zu reiſen und hier an

der maßgebenden Stelle ihre Klagen vorzubringen .
Das geſchah im Jahre 1902 . Es wurde ihnen auch

Abhilfe zugeſagt . Jedoch nichts geſchah . Nun wandten

ſie ſich in einer Petition an den Reichstag und den Reichs⸗
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kanzler ; dieſe Eingabe traf am 5. September 1905 hier ein
und wurde am 12 . September nach Kamerun geſandt . Der
dortige Gouverneur , Herr von Puttkamer , wurde zum
Bericht aufgefordert . Statt nun aber , wie man allgemein
und wie auch das Kolonialamt erwartet hat , einen Bericht
über die Wahrheit oder Unrichtigkeit der in der Petition
angegebenen Behauptung hierher zu ſenden , wurde be —
kannt , daß ſeitens des dortigen Gouvernements , ſeitens
des Herrn von Puttkamer und ſeiner Beamten gericht⸗
liche Klage wegen Beleidigung und Verleumdung auf
Grund dieſer Petition gegen die Häuptlinge erhoben wurde .
Die Folge dieſer Klage war , daß ſämtliche Häuptlinge ,
ungefähr 30, in Unterſuchungshaft genommen und verurteilt
wurden . Dem Richter Lämmermann in Kamerun war es
vorbehalten , über 70 Jahre Gefängnis in einem Urteilsſpruch
gegen dieſe Häuptlinge zu verhängen ! Die oberſten Häupt⸗
linge wurden getroffen mit Strafen bis zu 7 und 9 Jahren
Gefängnis unter gleichzeitiger Verhängung von Zwangs⸗
arbeit .

Die Abgg . Gröber und Erzberger waren es , die ſofort
nach Bekanntwerden dieſes Urteils ſchärfſten Widerſpruch
erhoben ; die Kolonialverwaltung beſtätigte dasſelbe auch
nicht , ſondern berief den Gouverneur von Puttkamer
zu ſeiner Verantwortung nach Berlin . Die Klage ging
an ein anderes Gericht . Das Referat über die Petition
ſelbſt hatte der Zentrumsabgeordnete Kalkhoff ( Nr. 294 ) , der
in der Kommiſſion folgenden Antrag ſtellte :

1. in Ausführung des § 4 des Schutzgebietsgeſetzes vom 25. Juli
1900 ſtunlichſt bald durch Kaiſerliche Verordnung die erforderlichen
Maßregeln dafür zu treffen , daß den Eingeborenen der Schutz⸗
gebiete zunächſt auf dem Gebiete des Strafrechts , des Straf⸗
prozeſſes und der Disziplinargewalt im Sinne der 88 2 und 3
des Schutzgebietsgeſetzes erhöhte Rechtsgarantien gewährt
werden ;

2. ſchon jetzt Anordnung dahin zu treffen , daß gegenüber in
Unterſuchungshaft befindlichen Angeſchuldigten die Anwendung
von körperlicher Züchtigung , Zwangsarbeit und Kettenhaft
regelmäßig ausgeſchloſſen iſt ;

3. durch einen völlig unabhängigen , nach Möglichkeit mit Richter⸗
qualität bekleideten Beamten eine eingehende Unterſuchung
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über die Beſchwerdepunkte der Akwaleute durchführen zu laſſen
und über das Ergebnis der Unterſuchung und über die nach
Ziffer 1 demnächſt zu ſchaffenden Schutzmaßnahmen der Ein⸗
geborenen dem Reichstag Mitteilung zu machen .

Der Antrag fand einſtimmige Annahme . Der Abg .
Erzberger hatte ſchon am 19 . März zur Reform des

Kolonialrechts ausgeführt : „ Ich halte es für eine der

wichtigſten Aufgaben unſerer deutſchen Kolonialpolitik , daß
wir aus dem Konſularrecht herauskommen und , ſoweit es

möglich iſt , dazu übergehen , ein eigentliches ſelbſtändiges
Kolonialrecht zu ſchaffen . Ich bin ſehr erfreut , daß in
der neueſten Denkſchrift über die Entwicklung des Kiautſchou⸗
gebiets ſich dieſer eben von mir ausgeſprochene Gedanke
bereits findet . Es iſt hier ausgeführt :

Das deutſche Kolonialrecht beruht ſeit ſeinen An⸗

fängen und mit einer Reihe von Modifikationen noch
heute für weite und wichtige Rechtsgebiete , das Privat⸗
recht , das Strafrecht , das gerichtliche Verfahren und
die Gerichtsverfaſſung , im weſentlichen auf einer Herüber⸗
nahme des Konſularrechts , obwohl die wirtſchaftlichen und

ſonſtigen Vorausſetzungen doch erheblich verſchieden ſind .
Das Ziel der Entwicklung muß nach Auffaſſung der

Marineverwaltung in der Loslöſung von dieſer Abhängig⸗
keit und in der Schaffung eines ſelbſtändigen , den beſon⸗
deren Bedürfniſſen der Schutzgebietsentwicklung ſich an⸗

paſſenden Kolonialrechts erblichkt werden . Die außer⸗
ordentliche Schwierigkeit dieſer Aufgabe iſt nicht zu ver⸗
kennen . Ihre Löſung wird bis zur ſpäteren Jnangriff⸗
nahme geſetzgeberiſcher Arbeiten am beſten vorzubereiten
ſein einerſeits durch die koloniale Gerichtspraxis , ander⸗

ſeits durch wiſſenſchaftliche Pflege der jungen Disziplin
des deutſchen Kolonialrechts .

Allerdings gebe ich zu , daß die Löſung dieſer Aufgabe
ſehr ſchwierig ſein wird ; aber ebenſo wenig iſt in Abrede

zu ſtellen , daß ſich ſchon ein umfangreiches Material für
dieſe Löſung findet . Die Regelung der Gerichtsbarkeit
unter den Eingeborenen iſt gewiß eine der ſchwierigſten
Aufgaben des Kolonialrechts , ſie iſt beſonders ſchwierig ,
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wie ſchon erwähnt , in den Fragen des Erbganges und
des bürgerlichen Rechts im allgemeinen ; leichter kann ſie
aber gelöſt werden in der Frage des Strafrechts und be⸗

ſonders in den Fragen des Strafvollzuges . Was man

auf dieſem Gebiet aus den einzelnen Kolonien hört , iſt
wenig erfreulich . Die Prügelſtrafe wird in einem viel

zu weitgehenden Maße ausgeführt , und wenn ein Be⸗
amter der Kolonialverwaltung den Satz vertreten hat ,
daß man ohne Prügel nicht auskommen könne , daß
man gelegentlich einmal tüchtige Fünfundzwanzig auf⸗
zählen laſſen müſſe , ſo kann man ſich ungefähr denken ,
wie das draußen in den Kolonien ſelbſt praktiſch gehand⸗
habt wird .

§ 27 . Das Rechnungsweſen der Kolonien bildet
einen der wundeſten Punkte unſerer Kolonialverwaltung .
Die neueſte Überſicht der Einnahmen und Ausgaben für
das Rechnungsjahr 1903 ( Nr. 335 ) beweiſt dies deutlich .
Wie der Abg . Erzberger mitteilte (25. April 1906 ) , belaufen
ſich hier die Etatsüberſchreitungen oft auf 300 —400 %
der genehmigten Gelder ; die Einnahmen aus dem Pulver⸗
monopol in Oſtafrika hat man unter Eiſenbahneinnahmen
verrechnet . Namentlich in Kamerun ſind die Überſchreitungen
ſehr hoch . Um die Wirtſchaft des Reſervefonds mehr zu
ordnen , hat Abg . Dr . Bachem beantragt , daß von den

unvorhergeſehenen Ausgaben nur jene aus ihm beſtritten
werden dürfen , die notwendig und eilig ſind ( Nr. 293 ) .
Der Reichstag ſtimmte dieſem Antrage zu . Ferner erreichte
das Zentrum die Zuſage , daß die Einnahmen und Aus⸗

gaben aus früheren Jahren künftig nicht mehr auf den

Reſervefonds verrechnet werden und dieſer ſo mehr Klar⸗

heit erhält .
§ 28 . Das koloniale Lieferungsweſen war ſchon

ſeit Jahren der Gegenſtand lebhafter Klagen in den Kreiſen
der Geſchäftswelt wie der Abgeordneten . Das Zentrum
brachte am 12 . März 1906 folgenden Antrag ein :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , ſofort eine Löſung
derjenigen Verträge herbeizuführen , die über die Liefe⸗
rungen für die Schutzgebiete von der Kolonialabteilung
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des Auswärtigen Amts abgeſchloſſen worden ſind und
über die Dauer eines Etatsjahres hinausgehen . “ ( Nr. 282 . )

Am 23 . und 24 . März wurde der Antrag vom Abg .
Erzberger begründet und hierbei beſonders die Monopol⸗
verträge mit den Firmen von Tippelskirch - Berlin und

Woermann⸗Hamburg bekämpft . Was die Firma Tippels⸗
kirch betrifft , ſo habe dieſe das Monopol für die geſamte
Ausrüſtung und Ausſtattung aller Schutztruppen ; ſie erhielt
ſomit vom Reiche Aufträge in der Höhe von 8 —9 Millionen
Marnk jährlich ; da ſie nicht alles in eigenem Betrieb herſtellen
kann , mußte ſie andere Firmen mit der Lieferung betrauen
und nahm auf die von dieſen gelieferten fertigen Waren

30 , 40 , ſelbſt 100 Prozent Zuſchlag , was einen Geſamtüber⸗
verdienſt von 2 Millionen Mark pro Jahr auf Koſten der

Steuerzahler bedeutet . Noch bis 1911 ſoll dieſer Vertrag
laufen . Mit der Woermannlinie beſteht ein ähnlicher
Vertrag behufs Verfrachtung der Güter nach Sswakopmund .

„ Von Hamburg nach Swakopmund bei einer Reiſe⸗
dauer von 25 Tagen werden für Lebensmittel an Woermann

pro Kubikmeter bezahlt 43 Mark ; für die Fracht von

Hamburg nach Tſingtau auf einem Lloyddampfer bei einer

Reiſedauer von 50 Tagen , alſo noch einmal ſo lang , werden
37 Mark 50 Pfennig berechnet . Obwohl alſo die Fahrt⸗
dauer noch einmal ſo lang iſt , befördert der Lloyd billiger ,
als die Firma Woermann auf einer Reiſe von halber
Dauer nach Swakopmund befördert . Ich weiß nicht , ob
die Regierung Rabattſätze hiervon erhält ; aber es iſt
bekannt , daß der Lloyd uns 20 Prozent Rabatt gibt .
Ich gebe zu , daß er teilweiſe Subventionen erhält . Aber

ich will noch eine Anzahl anderer Beiſpiele vorführen , um

zu zeigen , welche übermäßig hohen Sätze an die Monopol⸗
firma Woermann für Verfrachtung der Güter zu bezahlen
ſind . Wenn ich den Frachtſatz für eine mittelgroße Kiſte
Konſerven umrechne , ſo koſtet dieſelbe von Hamburg nach
Swakopmund 5,30 Mark , von Hamburg nach Tſingtau ,
auf die doppelte Entfernung , 4,40 Mark und für die

Regierung nur 3,70 Marnk , weil hier ein Rabatt eintritt .
Das macht einen Unterſchied von 40 Prozent bei der
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halben Leiſtung . Rechnet man das nun pro Jahr zu —
ſammen , ſo kommt man zu ganz ungeheuren Summen .
Was die Regierung jetzt jedes Jahr nach Swakopmund be⸗
fördern läßt , ſind zirka 250000 Kubikmeter . Daran hat
die Firma Woermann einen Überverdienſt von drei Millionen
Mark . ( Hört ! hört ! ) Man muß doch annehmen , daß
der Lloyd die Güter von Hamburg nach Tſingtau nicht
ohne Verdienſt befördert , ſondern dabei ein gutes Geſchäft
macht . Hier hat die Firma Woermann aber über den
ſonſt üblichen Kaufmannsgewinn , den ich für ſelbſtver⸗
ſtändlich und begründet halte — denn ſonſt wird er keine
Geſchäfte machen —, noch einen Extragewinn von drei
Millionen Mark an den Regierungsfrachten . “

Die Vertreter der Kolonialverwaltung mußten ſelbſt
zugeben , daß dieſe Verträge ſich nicht mehr halten laſſen .
Der Reichstag ſtimmte mit großer Mehrheit ( Zentrum ,
Freiſinn und Sozialdemokratie ) dem Antrage auf ſofortige
Kündigung zu . ( Näheres ſiehe in der Broſchüre : Die
Kolonial⸗Bilanz . )

§ 29 . Der Aufſtand in Oſtafrika forderte für das
Rechnungsjahr 1905 einen Reichszuſchuß von 2250875 Mk .
( der Reichstag hat 300000 Mark abgeſtrichen ) und für
1906 : 280 000 Mark ( der Reichstag hat rund 1 Million
abgeſtrichen ) zuſammen alſo rund 2530000 Mark . Der
Reichstag hat auf Antrag des Zentrums die geforderte
weiße Kompagnie für Oſtafrika abgelehnt , da die Ver⸗
wendung der weißen Soldaten in dieſem Klima ungeeignet
iſt , dieſe Truppe nicht überall verwendet werden kann und
es auch für die Autorität der weißen Raſſe nicht gut iſt ,
wenn der deutſche Soldat hier in Reih und Glied dient .
( Nr. 136 , 137 , 211 . ) Die im Nachtragsetat ( Nr. 474 ) ſtatt
der abgelehnten weißen Kompagnie geforderte Vermehrung
der Schutztruppen um 4 ſchwarze Kompagnien hat der
Reichstag gleichfalls abgelehnt , da er im Etat für 1906
die Vermehrung der Polizeitruppe auf 1700 Mann und
der Schutztruppe auf 2000 Mann genehmigt hatte . Bei
dieſen Etatsforderungen iſt auch die Frage der Urſache
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des Aufſtandes ſehr eingehend erörtert worden . Der Abg .

Erzberger behauptete am 26 . Januar 1906 :

„ Allgemein wird aber behauptet : die Urſache des Aufſtandes in Oſt⸗

afrika iſt die Einführung der Hüttenſteuer unter eventueller Heran⸗

ziehung zur Fronarbeit und dann die Fronarbeit auf den Baumwoll⸗

feldern . Die Zwangsarbeit in Deutſch⸗Oſtafrika iſt eingeführt worden

nach einer landwirtſchaftlichen Ausſtellung , die in Daresſalam ſtatt⸗

gefunden hat . Darauf haben Bezirksamtmänner in den beiden

ſüdlichen Bezirken Kilwa und Lindi geglaubt , den Eingeborenen die

Pflicht auferlegen zu ſollen , 24 bis 52 Tage des Jahres in den

öffentlichen Baumwollplantagen zu arbeiten . Was noch beſonders

große Erbitterung hervorgerufen hat , iſt , daß dieſe Arbeit vielfach

zuſammengefallen iſt mit der Arbeit , welche die Eingeborenen auf
ihren eigenen Feldern für ihre perſönlichen Bedürfniſſe zu verrichten

hatten . Die Erbitterung der Eingeborenen iſt nach Ausſage zuver⸗

läſſiger Männer weiter dadurch geſtiegen , daß die Entſchädigung
eine ungemein minimale , eine ungemein geringe geweſen iſt . So

wurden den Eingeborenen z. B. für 24 Arbeitstage nur 6 Peſa

bezahlt , das macht 12 Pfennig ; das iſt ein Durchſchnittslohn pro
Tag von ½ Pfennig . Mehr als 2 Pfennig hat ein Eingeborener

pro Tag in allen dieſen Plantagen überhaupt nicht verdient . Nun

muß man doch ſagen : wenn in Oſtafrika auch nicht Arbeitslöhne
üblich ſind wie in Verlin , aber ein Tagelohn von einem halben
und dem Maximalſatz von 2 Pfennig iſt auch für oſtafrikaniſche
Verhältniſſe viel , viel zu niedrig . Den Beweis dafür liefern mir die

Erlaſſe der Regierung ſelbſt , wonach die Tagesarbeit bei der Hütten⸗

ſteuer mit 16 Pfennig oder 8 Peſa entlohnt werden muß . Danach

iſt die Lokalverwaltung alſo ſelbſt der Anſicht , daß ein Tagelohn
von 16 Pfennig das allermindeſte iſt , das bezahlt werden muß . “

Die Kolonialverwaltung ſagte eine Reform der Hütten⸗

ſteuer zu .

§ 30 . Dem Zentrum gab beſonderen Anlaß zur Be⸗

mängelung unſerer Kolonialpolitik die offizielle und offiziöſe

Förderung des Mohammedanismus in Oſtafrika . Der

Abg . Erzberger führte diesbezüglich am 16 . Januar 1906 aus :

„ Ich brauche nicht die großen und lebhaften Klagen ,
die über die Ausbreitung des Mohammedanismus in

Deutſch⸗Oſtafrika , Togo und Kamerun auf dem Kolonial⸗

kongreß erhoben worden ſind , zu wiederholen ; aber ich

konſtatiere , daß nicht nur die Vertreter beider chriſtlichen

Miſſionen , beider Konfeſſionen , ſondern auch die Vertreter

der ſogenannten wirtſchaftlichen Kolonialpolitik , des Handels
—

und des Plantagenweſens in der Sektion 5 offen erklärt
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Feind , den die deutſche Herrſchaft in Oſtafrika überhaupt
haben kann , und ſeitens der Regierung muß alles geſchehen ,
um dieſem Feind entgegenzutreten . Statt deſſen finden wir
Maßnahmen , die geradezu auf eine Begünſtigung des Moham⸗
medanismus hinausgehen . Wenn 3z. B. in den Regierungs⸗
ſchulen einige Jahre hindurch mohammedaniſcher Religions⸗
unterricht erteilt worden iſt ( hört ! hört ! in der Mitte ) ,
was allerdings jetzt abgeſtellt iſt , wie ich zugebe , ſo muß
in den Köpfen der Eingeborenen die Idee wach werden ,
die ſie auch offen ausſprechen , der Mohammedanismus iſt
die Staatsreligion des Deutſchen Reiches , und unſer
Kaiſer ſei der oberſte Herr der Mohammedaner . Das iſt
die Anſicht , die in den weiteſten Kreiſen , beſonders am
Tanganyikaſee , ganz gang und gäbe iſt . Dieſe Anſicht
wird in jener Gegend noch dadurch mächtig gefördert ,
daß nach den Mitteilungen , die mir zugegangen ſind , drei
Moſcheen in den Seengebieten mit Hülfe und Unterſtützung
deutſcher Reichsmittel gebaut worden ſind ( hört ! hört ! in der
Mitte ) , daß bei Eröffnung dieſer Moſcheen der betr . Bezirks⸗
beamte in großer Gala erſchienen iſt . Wenn wir weiter
erfahren , daß bei Wahlen von Stammeshäuptlingen , wo
ein chriſtlicher und ein mohammedaniſcher Kandidat um
den Sieg ringen , die offiziellen Vertreter der deutſchen Re⸗
gierung ſtets auf ſeiten des mohammedaniſchen Kandidaten
ſtehen , ſo kann das bei meinen politiſchen Freunden frei⸗
lich keine beſonders große Begeiſterung für unſere deutſche
Kolonialpolitik erzeugen . Die Folgen einer ſolchen Maß⸗
nahme zeigen ſich auch ſchon ; während 1878 z. B. am
Viktoria Nyanzaſee nur 200 Mohammedaner lebten , finden
wir jetzt in der gleichen Gegend 5000 Mohammedaner .
Dieſes raſche Anwachſen iſt aber deshalb um ſo über⸗
raſchender , weil im benachbarten engliſchen Uganda die
Zahl der Mohammedaner von Jahr zu Jahr abnimmt .
Unſere deutſchen Beamten treiben vielfach in den Kolonien
eine künſtliche Kultur , ja eine Hochkultur des Moham⸗
medanismus . Hier auf dem Kolonialkongreß iſt ausge⸗
geführt worden : jede neue Station der Schutztruppe in
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Oſtafrika iſt eine Station für Verbreitung des Islam ,
alles Geld , das wir in dieſem hohen Hauſe für eine ſtärkere
Schutztruppe in Deutſch⸗Oſtafrika bewilligen , dient in erſter
Linie der Ausbreitung des Islam . Dafür aber Gelder

zu bewilligen , können ſich meine politiſchen Freunde nie

und nimmer entſchließen . Wir fordern deshalb gründliche
Umkehr ! Wir fordern in erſter Linie , daß unſere Kolonial⸗

politik die Grundſätze wieder hochhalte , von denen ſie
urſprünglich ausgegangen iſt , nämlich die Grundſätze der

Ausbreitung der Kultur und des Chriſtentums . Nur von

dieſem Geſichtspunkte aus ſind meine politiſchen Freunde
überhaupt in der Lage , die Kolonialpolitik zu unterſtützen ;
denn daß wir in wirtſchaftlicher Beziehung in unſeren
Kolonien allzu große Geſchäfte machen könnten , das wird

wohl niemand behaupten . “
8 31 . Die Einführung von ſimultanen Regierungs⸗

ſchulen in Oſtafrika haben die Abgg . Erzberger und Dr .

Bachem ( 17. März und 4. April 1906 ) bekämpft und in

Gemeinſchaft mit den Konſervativen den Antrag geſtellt ,
proteſtantiſche Regierungsſchulen für die weißen Kinder in

Daresſalem und am Meruberg ( Nr. 314 ) zu bewilligen .
Die Sozialdemokraten gingen am eifrigſten für dieſe ſimul⸗
tanen Schulen ins Zeug ; dieſelben wurden ſchließlich gegen
die Stimmen des Zentrums und der Konſervativen bewilligt .
Der Abg . Dr . Spahn hatte ſchon am 15 . März 1906 in

dieſer Richtung bemerkt :

„ Der Umſtand , daß es ſich um Schulen handelt , die
nebeneinander ſtehen , Miſſionsſchulen und ſtaatliche Schulen ,
iſt meiner Uberzeugung nach der Kulturentwiklung , wie wir

ſie uns in den Kolonien wünſchen , ſchädlich . Um eine

Koranſchule handelt es ſich im vorliegenden Falle nicht ,
ſondern es wird ein Lehrer gefordert , um eine Schulllaſſe
und meines Erachtens auch ein Schulſyſtem einzurichten
für die Kinder der weißen Beamten , die dort ſind . Aber ,
meine Herren , für die Kinder der weißen Beamten würden
die Miſſionare ſehr wohl in der Lage ſein , einen Unter⸗

richt einzurichten , wenn man ſich an ſie wendete , und wenn
man ihnen eventuell eine Unterſtützung gewährte . Wenn
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nun die Kolonialverwaltung das nicht tut , ſondern eine
eigene Schule für ſie errichtet , ſo ſetzt ſie dadurch die Schulen
der Miſſionen in den Augen der Bevölkerung herab , weil
ſie dieſe für die Weißen für untauglich und für minder⸗
wertig erklärt . Und damit ſetzt ſie nun nicht bloß den
Unterricht der Miſſionare herab , ſondern deren ganze
kulturelle Tätigkeit . Seien wir uns aber darüber klar :
die kulturelle Entwicklung unſerer Kolonien ruht nicht auf
unſeren Schutztruppen , ſondern ſie ruht weſentlich zur Zeit
noch auf unſeren Miſſionaren , und wir haben , wenn wir
die Kulturentwicklung dort wollen , das allergrößte Intereſſe
daran , das Anſehen unſerer Miſſionare hochzuhalten. “

§ 32 . Die traurigen Fälle der Mißhandlungen von
Eingeborenen , wie ſie durch die Beſprechung der Fälle
Kannenberg , Thierry , Horn u. a. an das Tageslicht gezogen
worden ſind , finden ſich in der ſchon genannten Broſchüre :
die Kolonial⸗Bilanz , ebenſo der Fall Puttkamer mit der
Couſinengeſchichte und der Paßfälſchung . Auch hier
drängte das Zentrum auf Reinigung der Kolonialver⸗
waltung von zweifelhaften Elementen . Der nationalliberale
Abgeordnete Baſſermann mußte im Anſchluß an all die Vor⸗
kommniſſe die Beſchwerde erheben , „ daß es in der Tat
notwendig iſt , daß an der Kolonialverwaltung die Dinge
doch etwas genauer genommen werden , daß man insbeſondere
beſtrebt iſt , überall da , wo es not tut , zweifelhafte Elemente
zu beſeitigen . “ ( 75. Sitzung vom 26 . März 1905 . )

§ 33 . Die Kameruneiſenbahnvorlage ( Nr. 150) , die
ſchon im Vorjahre vorgelegt worden war , bildete den
Ausgangspunkt der Kolonialdebatte . ( 15. Sitzung vom
13 . und 14 . Dezember 1905 und 18 . und 19 . Januar 1906 . )
Das Zentrum ſtellte ſich ſofort der Bewilligung dieſer Bahn ,
für welche das Reich die Zinsgarantie übernehmen ſollte ,
freundlich gegenüber . Aber der Abg . Erzberger deckte
dabei Machinationen auf , die höchſt bedenklicher Art ſind .

Am 8. September 1902 iſt dem Kameruneiſenbahn⸗
ſyndikat eine Vorkonzeſſion verliehen worden zum Bau
dieſer Bahn mit der Verpflichtung , bis zum 1. Juli 1905
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die nötigen Vorarbeiten . getroffen zu haben , auch das

notwendige Aktienkapital hierzu zur Verfügung zu ſtellen .

Als Gegenleiſtung war eine größere Landkonzeſſion am

Ende der Bahn gegeben . Dem Reichstag ging dagegen

ein Entwurf zu , nach welchem nicht dieſem Kameruneiſen⸗

bahnſyndikat , ſondern einer anderen Geſellſchaft , welche

ſich unter Mitwirkung des Syndikats gebildet hat , die

Zinsgarantie für 11 Millionen gegeben werden ſoll . Nun

iſt es ja ſehr ſchwer , in die gegenſeitigen Verhältniſſe von

zwei ſolchen Geſellſchaften einzudringen . Das Kameruneiſen⸗

bahnſyndikat , deſſen Konzeſſion am 1. Juli 1905 ſang⸗ und
klanglos abgelaufen wäre , hatte bereits am 17 . Februar

1905 verzichtet zugunſten der Kameruneiſenbahngeſellſchaft
unter folgenden Bedingungen :

1. Das Kameruneiſenbahnſyndikat erhält als Erſatz

ſeiner Auslagen 120000 Mark in bar ; 2. das Kamerun⸗

eiſenbahnſyndikat erhält 360000 Mark Aktien

franko Valuta ; 3. das Kameruneiſenbahnſyndikat

erhält drei Stellen im Aufſichtsrat ; 4. der Direktor des

Syndikats erhält als Honorar eine Summe von nicht
unter 50000 Mark ; 5. der Druckkoſtenbeitrag zu einem

Buch über dieſe Bahn wird auf 5000 Marn feſtgeſetzt .

Als der Abgeordnete Erzberger einen Teil dieſer Ab⸗

machungen zuerſt in der Preſſe veröffentlichte , wurde er

von allen Seiten bekämpft ; in der Budgetkommiſſion mußte
die Regierung die Richtigkeit dieſer Abmachungen zugeben .
Die Kommiſſion und der Reichstag beſchloſſen einſtimmig ,
die Proviſion von 360000 Marnk in Altien , die teilweiſe

hochgeſtellten Herren zugedacht war , abzulehnen . Darin

liegt das Urteil des Reichstags über ſolche Dinge . ( Näheres

ſiehe : Die Kolonial - Bilanz von M. Erzberger . )

§ 34 . Der ſüdweſtafrikaniſche Aufſtand hat dieſen

Winter wiederholt hohe Opfer vom Reiche gefordert . Das

Zentrum bewilligte zunächſt die Koſten für die Eiſenbahn

von Lüderitzbucht nach Kubub in Höhe von 7772000 Mk .

( Nr. 23 und 24 , Nr . 145 . ) Dieſe Eiſenbahn wurde aus⸗

drücklich als Kriegsbahn genehmigt , weil dieſelbe für die
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Verpflegung der Truppen im Aufſtande in Betracht kommt
und namentlich den waſſerleeren Dünengürtel an der Küſte
durchſchneidet . Ferner wurde der Nachtragsetat für 1905 in
Höhe von 30½ Millionen Mark zur Unterwerfung des
Aufſtandes ohne Abſtrich bewilligt . Somit hatten die
Kriegskoſten die Höhe von 220 Millionen Marn erreicht .
( Nr . 151 und 152 . ) Der Hauptetat für 1906 ſah nun
neue Ausgaben in Höhe von 102 Millionen vor , darunter
für unmittelbare Kriegszwecke 92 888 000 Mark . Die
Kommiſſion hat aber auf Antrag des Zentrums einen Ab⸗
ſtrich von 15 288000 Mark beſchloſen und bewilligte
27600000 Mark . Dieſe Summe deckt ſich mit der im
Jahre 1905 bereits bewilligten . Zu dieſem Abſtrich von
über 15 Millionen iſt die Kommiſſion , nachdem die Fragein einer Subkommiſſion bereits erörtert worden iſt , haupt⸗
ſächlich aus folgenden Gründen gekommen . Man war
erſtens zweifelhaft , ob es notwendig iſt , für ein ganzes
Jahr noch 14000 Mann in Südweſtafrika zu belaſſen ,
falls es gelingen werde , dem Aufſtand zur rechten Zeit
ein Ende zu bereiten . Man hat es zweitens nicht als
notwendig erachten können , nun noch die große Anzahl
von Beamten , welche in der Erläuterung des Etats auf⸗
gezählt ſind , alle für ein ganzes Jahr in Südweſtafrika
zu laſſen . Drittens hat man es für nicht angezeigt er⸗
achtet , dieſen Beamten , nachdem teilweiſe in manchen Ge⸗
bieten von Südweſtafrika Friede eingetreten iſt , die ungemein
hohen Gehälter weiter zu bezahlen , welche nur für den
Kriegsfall ſelber gerechtfertigt ſind .

Es iſt aber ſeitens der Kommiſſion auch noch eine
Erweiterung des Dispoſitivs im Etat beſchloſſen worden ,
nämlich den Zuſatz zu faſſen :

„ und zur Heimbeförderung von Verſtärkungen der
Schutztruppe . “

Durch dieſe Erweiterung des dispoſitiven Teils des
Etats will die Kommiſſion zum Ausdruck bringen , daß
keinen Tag länger , als abſolut notwendig iſt , die Truppen⸗
zahl von 14000 Mann in Südweſtafrika belaſſen werde .
Man hat aber hierbei noch beſonders darauf hingewieſen ,
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daß von den vielen Beamten , ſofort zu Beginn des neuen

Etats bereits ein großer Teil zurückgeſendet werde , und

die Kommiſſion hat ſich eigens vorbehalten , im nächſten

Jahr ſeitens der Kolonialverwaltung Aufſchluß darüber

zu erbitten , inwieweit ſie einer ſolchen Zurückberufung der

Beamten Rechnung getragen hat , inwieweit ſie auch einer

Herabſetzung der Gehälter der einzelnen Beamten näher

getreten iſt , auch inwieweit ſie dem Wunſche entgegenge⸗
kommen iſt , den Eingeborenen , die als Viehtreiber uſw .

Verwendung finden und ein Jahresgehalt von 1200 Mark

nebſt freier Verpflegung erhalten , weniger zu bezahlen .
Man hat in der Kommiſſion beſonders der Anſicht Aus⸗

druck gegeben , daß durch die verhältnismäßig reichliche

Bezahlung , welche jetzt üblich iſt , dem ſpäteren Aufblühen
der Kolonie nur ein Riegel vorgeſchoben werde .

Der Reichstag ſtimmte dieſen Anträgen der Kommiſſion

ohne Debatte zu , ebenſo hat er ſchon bei Beratung der

Eiſenbahn Lüderitzbucht - Kubub folgende Reſolution an⸗

genommen :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , zu veranlaſſen ,

daß dem Reichstag ſchleunigſt ein Geſetzentwurf vorge⸗

legt wird , durch den beſtimmt wird , daß in den deut⸗

ſchen Schutzgebieten der von der Reichsverwaltung zu

gewährende Polizeiſchutz auf je einen möglichſt engen

Bezirk da beſchränkt wird , wohin die wirtſchaftlichen

Intereſſen gravitieren . “ ( Nr. 150 ) .

§ 35 . Die Ergänzungsetats für Südweſtafrika haben
im Reichstage eine ſehr ſchlechte Aufnahme und glatte

Ablehnung gefunden . Es handelte ſich noch um den Bau

der Eiſenbahn von Uubub nach Keetmanshoop . Im Haupt⸗
etat für 1906 fand ſich auch eine Poſition von 4 Mill . Mk .

für die Eiſenbahn von Windhuk nach Rehoboth ( Geſamt⸗

koſten 11 Mill . ) . Der Reichstag lehnte dieſe Forderung ab ,
da man es nicht für angezeigt hielt , in dieſem Augenblicke

dieſe Fortſetzung der Bahn , welche von Swakopmund nach

Windhunl bereits beſteht , zu beſchließen , wo die Hafenver⸗

hältniſſe in swakopmund ſo durchaus unbefriedigend ſind ,
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und im gleichen Etat eine Summe gefordert iſt , um Vor⸗
arbeiten für die Verbeſſerung der Bahnanlage von Swakop⸗mund nach Windhun herbeizuführen . Dieſe Bahn iſt mit
einer 60⸗Zentimeterſpur gebaut ; es ſollen aber nach den
Etatserläuterungen Vorarbeiten ſtattfinden , um ſie auf eine
1⸗Meterſpur zu bringen . Gleichzeitig hatte die Budget⸗
kommiſſion ( gegen die Stimmen einiger Zentrumsabgeord⸗
neten und Sozialdemokraten ) beſchloſſen :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , ſich mit der
Einſtellung von 200000 Mark zur Vornahme von Vor⸗
arbeiten für einen Eiſenbahnbau von Kubub nach Keet⸗
manshoop noch in den Etat auf das Rechnungsjahr
1906 einverſtanden zu erklären . “ ( Nr . 268 ) .

Am 24 . März 1906 hatte der Reichstag dieſer Reſo⸗
lution zugeſtimmt ; am 7. Mai 1906 war bereits der Koſten⸗
voranſchlag für dieſe Linie in Berlin . Die Geſamtkoſten
ohne Unternehmergewinn ſollten ſich auf 20 Millionen
Mark belaufen . Die Bahn ſollte im Vorbau nach Vollen⸗
dung der Linie bis Kubub , welche im November 1906 erfolgt ,
in 18 Monaten fertiggeſtellt ſein d. h. im Mai 1908 , der
endgültige Ausbau bis Keetmanshoop ſollte im Mai 1909
erfolgen . ( Nr . 474 . ) Die Gründe für die Ablehnung dieſer
Eiſenbahn hat der Berichterſtatter Erzberger am 26 . Mai
1906 folgendermaßen im Reichstage zuſammengefaßt :

Die Kommiſſion beantragt die Ablehnung der erſten
Rate für die Eiſenbahn , welche von Kubub nach Keet⸗
manshoop gebaut werden ſoll . Im Dezember 1905 hat
die Kommiſſion die erſte und im folgenden Etat die zweite
Rate bewilligt für die Erbauung der Bahn von Lüderitz⸗
bucht nach Kubub . Jetzt verlangen die verbündeten Re⸗
gierungen die Fortſetzung dieſer Bahn von Kubub nach
Keetmanshoop um weitere 220 Kilometer . Zum Beginn
der Beratungen über dieſe Frage iſt in der Kommiſſiondie Anfrage geſtellt worden : wie ſteht es überhaupt mit
dem Kriegszuſtande in Südweſtafrika , wie ſteht es insbe⸗
ſondere mit den im Hauptetat in zweiter Leſung bereits
bewilligten Mitteln von 77 Millionen Mark zur Unter⸗

Erzberger , Die Zentrumspolitik im Reichstage . 4
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ſtützung des Aufſtandes ? Daraufhin iſt uns von dem Ver⸗

treter der Kolonialabteilung die Mitteilung gemacht worden ,

daß von dieſen für das ganze Rechnungsjahr 1906 be⸗
willigten Mitteln von 77 Millionen bereits 34 Millionen

verausgabt worden ſind . ( Hört ! hört ! links . ) Es iſt

allerdings dieſe Verausgabung zum Teil darauf zurück⸗

zuführen , daß noch Rechnungen aus dem abgeſchloſſenen
Rechnungsjahr 1905 nachträglich hier eingelaufen ſind , ſo⸗

daß dieſe 34 Millionen nicht allein zu Laſten der Monate

April und Mai gebucht werden können . Immerhin iſt

auf dieſe Mitteilung von verſchiedenen Seiten bemerkt

worden , daß die Summe von 77 Millionen nach dieſen

Vorgängen kaum ausreichen könne , daß man mit Nach⸗
tragsetats von 100 Millionen und mehr rechnen müſſe .

Angeſichts dieſer großen Belaſtung , welche dadurch für

den Reichshaushalt und die deutſchen Reichsbürger ent⸗

ſtehen muß , iſt ſeitens der Kommiſſion gefordert worden ,

daß die größte Sparſamkeit abſolut erforderlich ſei , und

darauf hingewieſen worden , daß die Mehrheit der Kom⸗

miſſion es nicht verantworten könne , zur Unterwerfung

von 3⸗ bis 400 Hottentotten 13⸗ bis 14000 Mann auf
den Beinen zu halten . Von ſeiten des Vertreters des

Oberkommandos der Schutztruppe iſt die immerhin inter⸗

eſſante Mitteilung gemacht worden , daß der Räuberhaupt⸗

mann der Hottentotten der Sohn eines Rabbiners aus der

Gegend von Poſen ſei ( Heiterkeit ) , der bekannte Morris .

Die Kommiſſion hat in ihrer Mehrheit ſich auf den

Standpunkt geſtellt , daß die wirtſchaftlichen Intereſſen , die

im Süden des Schutzgebiets vielleicht teilweiſe vorhanden ,
aber auch nur latent ſeien und ſich erſt entwickeln könnten ,

es nicht rechtfertigten , eine ſo große Ausgabe für eine

Reihe von Jahren noch zu leiſten . Weil die Mehrheit

der Kommiſſion der Anſicht war , daß die Truppen im Süden

des Schutzgebiets tunlichſt raſch zurückgezogen werden

müßten , ſtellte ſie ſich auf den Standpunkt , daß dadurch

auch die Notwendigkeit für die Fortſetzung der Bahn

hinfällig geworden ſei . Es ſei anders geweſen mit der

Genehmigung des erſten Teils dieſer Strecke , von Lüderitz⸗
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bucht nach Kubub ; dieſe ſei als eine Kriegsbahn ver⸗
langt und auch genehmigt worden . Bis aber die Fort⸗
ſetzung der Bahn in Betrieb genommen werden Rkönnte,
würden immerhin 2 bis Jahre vergehen . Und nun könnte
man ſich doch nicht auf den Standpunkt ſtellen , daß nach
dieſer Zeit noch viele Truppen im Süden des Schutzgebiets
notwendig ſeien . Um dieſem Standpunkt der Mehrheit
der Kommiſſion , die Schutztruppen aus dem Süden zurück⸗
zuziehen , überhaupt die ganze Koloniſation von beſtimmten
Konzentrationspunkten aus zu betreiben , nach welchen die
wirtſchaftlichen Intereſſen hin gravitieren , und der Reſo⸗
lution , die im Dezember 1905 von der Budgetkommiſſion
und dieſem hohen Hauſe angenommen wurde , zum Nach⸗
druck zu verhelfen , deshalb iſt die Mehrheit der Kommiſſion
zur Ablehnung dieſer Forderung gekommen .

Seitens der Minderheit der Kommiſſion und des Ver⸗
treters der verbündeten Regierungen iſt darauf hingewieſen
worden , daß man doch bei der Wiederherſtellung des
Friedens im Schutzgebiet im Süden 1000 Mann liegen
laſſen müſſe , und die Frachtkoſten allein für dieſe 1000
Mann pro Jahr auf 9 Millionen ſich belaufen würden ,
daß alſo die Frachtkoſten für einen Mann allein , wenn
der Transport der Lebensmittel nach dem Innern nicht
durch die Bahn erfolgen kann , auf 9000 Mark zu ſtehen
kommen werde , pro Mann und Jahr , daß man aber ,
wenn man die Bahn baut , für die Betriebskoſten und die
Verzinſung des Anlagekapitals 3,3 Millionen Mark auf⸗
zuwenden haben würde . Seitens der Mehrheit der Kom⸗
miſſion iſt demgegenüber wieder ins Feld geführt worden ,
daß , wenn die Bahn auch bis Keetmanshoop durchgebaut
wird , faſt drei Jahre vergehen würden , bis ſie in Betrieb
genommen werden könnte , daß die Erbauung der Bahn bis
Keetmanshoop auch die Frachtkoſten nicht ſparen würde ,
die durch den Transport von Keetmanshoop nach Warmbad
oder Rietfontein entſtehen ; und wenn man annimmt , daß
500 Mann dort plaziert würden , ſo würden die Frachtkoſten
ſich auf 4¼ Millionen ſtellen , und es würden dieſe 4/½
Millionen zu den 3,3 Millionen für Verzinſung des An⸗

4*
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lagekapitals und die Betriebskoſten hinzukommen und die

Geſamtkoſten 8 Millionen Mark betragen , die Mehrheit
könne es nicht verantworten , für den ſüdlichen Teil des

Schutzgebiets alljährlich eine ſolch große summe dem Deut⸗

ſchen Reich und dem Etat aufbürden zu wollen .

Die Debatten über dieſe Bahn nahmen teilweiſe einen

ſtürmiſchen Charakter an , zumal als der Abg . Dr . Semler

erklärte , er habe mit dem Erbprinzen von Hohenlohe ver⸗

handelt , um eine definitive Zuſage über die Zurückziehung
von 5000 Soldaten zu erhalten , falls die Bahn bewilligt
werde . Der Erbprinz habe ſich mit dem Kaiſer in Ver⸗

bindung geſetzt und eine entſprechende Zuſage erhalten .
Mit Recht forderten die Zentrumsabgeordneten , daß nun

die Truppen unbedingt um dieſe Zahl vermindert würden .

Die Regierungsvertreter ſuchten nun die Zuſage der Zu⸗

rückziehung der Truppen ſo darzuſtellen , daß ſie erſt im

Falle der Vollendung der Bahn , nicht ſofort bei deren

Bewilligung einzutreten habe . Am meiſten aber hat dieſer
Eiſenbahn geſchadet , daß Oberſt v. Deimling eine Rede

hielt , die der deutſchen Volksvertretung nicht würdig war ;

er führte da aus :
Meine Herren , ſolange ich die Ehre habe , das Kommando

draußen zu führen , wird der Süden nicht aufgegeben ( Bravo rechts
— Widerſpruch links ) , es ſei denn , daß Seine Majeſtät der Kaiſer
es befiehlt , der allein darüber zu beſtimmen hat und ſonſt niemand .

( Bravo ! rechts . — Große Unruhe . )
Meine Herren , ſoll ich Ihnen erſt ein paar Hungerleichen auf

den Tiſch des Hauſes legen ( große Unruhe links ) , ehe die Bahn be⸗

willigt wirdꝰ ( Bravo ! rechts . )
Wenn der Herr Abgeordnete Semler von mir die Nennung einer

beſtimmten Zahl verlangt , ſo bitte , ſagen Sie mir erſt , daß Sie mir
die Bahn bewilligen , dann werde ich Ihnen eine beſtimmte Zahl

nennen . ( Große Unruhe und lebhafte Zwiſch enrufe links . )

Der Reichstag lehnte den Bau dieſer Linie mit 186

gegen 95 Stimmen ( Konſervative und Nationalliberale )
ab ; es war wohl die größte Kolonialniederlage , welche die

Regierung hierbei erlitten hat .

§ 36 . Die Entſchädigung für die Farmer in Süd⸗

weſtafrika hatte die Regierung in folgender Form ge⸗

fordert :
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„ Zur Hilfeleiſtung aus Anlaß von Verluſten infolge
der Eingeborenen⸗Aufſtände für den geſamten Bereich des
Schutzgebietes 10 536 241 Mark . “ ( Nr . 474 . ) Die Kom⸗
miſſion und der Reichstag bewilligten : „ Zur Gewährung
von Beihilfen an ausgediente Angehörige der Schutztruppe
und an wehrpflichtige Reichsangehörige , welche als Land⸗
wirte ſich in konzentrierten Anſiedlungen niederlaſſen,
500000 Mark . Die eigentliche Entſchädigung von 10¼
Millionen Mark iſt mit ſehr großer Mehrheit abgelehnt
worden . Hierfür war maßgebend , daß bereits früher 5
Millionen Mk . als Unterſtützung für die geſchädigten Farmer
und Kaufleute gewährt worden waren . Das beträgt für
den Geſamtſchaden , wenn man die Einſchätzung durch die
Kommiſſion als richtig annimmt , immerhin 40 %. Es
wurde darauf hingewieſen , daß bei ähnlichen Verhält⸗
niſſen , die in unſerem deutſchen Heimatlande zutage treten ,
bei Überſchwemmungen , großen Bränden uſw . , eine Unter⸗

ſtützung von 40 % noch niemals gewährt worden ſei .
Auch hat der ganze Reichstag ſich dagegen verwahrt ,

daß ſogar eine Entſchädigung für entgangenen Gewinn ,
die in Höhe von 3 Millionen Marnk eingeſtellt war , gewährt
werden ſolle . Es wurde betont , daß der Reichstag ſich
nie auf eine ſolche Zumutung einlaſſen könne , auch für
einen entgangenen Gewinn Entſchädigung zu gewähren .

Auch ein nationalliberaler Antrag ( S. 512 ) :
„ Zur Hilfeleiſtung aus Anlaß von Verluſten infolge der Ein⸗

geborenen⸗Aufſtände zugunſten von Perſonen , welche ſich innerhalb
des tatſächlichen Machtbereiches der Verwaltung wieder anſiedeln ,
in Gemäßheit der Verfügung des Reichskanzlers vom 2. Juni
1904 3000 000 Mark “

zu bewilligen , iſt abgelehnt worden . Dagegen ſtimmte der

Reichstag der Reſolution des Zentrums zu
„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , dem Reichstage alsbald einen
Nachweis über die Verwendung der bereits bewilligten Anſiedler⸗
unterſtützungen von 5 Millionen Mark , ſowie einen Nachweis
der geſamten geltend gemachten und feſtgeſtellten Entſchädigungs⸗
anſprüche in der Weiſe zu geben , daß aus denſelben erſichtlich iſt :
1. Name und Beruf der Beſchädigten ,
2. deren früheres und jetziges Domizil ,
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3. die bereits gezahlten , noch beanſpruchten reſp . zugebilligten
Entſchädigungs⸗ reſp . Unterſtützungsbeiträge für jeden einzelnen
Empfänger ( 513) .

Die ſämtlichen Akten über die Entſchädigung befinden
ſich noch in Südweſtafrika und konnte deshalb hierüber
kein Aufſchluß gegeben werden .

§ 37 . Die Regelung der Landfrage für die Cin⸗

geborenen iſt zunächſt eingeleitet durch den Zuſammentritt
einer Kommiſſion , der auch vier Zentrumsabgeordnete an⸗

gehören . ( Nr. 161 . ) Eine kaiſerliche Verordnung vom

26 . Dezember 1905 über Entzug des Stammesvermögens
iſt an Abg . Erzberger nach der Richtung hin verwerfen
worden , daß ſie keine Fürſorge enthalte für die noch leben⸗

den Eingeborenen in Südweſtafrika ; dieſe müßten genügend
Land erhalten . Die Kolonialverwaltung ſagte das zu . Das

Zentrum ſtimmte auch für den ſozialdemokratiſchen Antrag ,
„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , er wolle dafür
ſorgen , daß in der Kolonie Südweſtafrika den Einge⸗
borenen ein zu ihrem Lebensunterhalt in ſelbſtändigen
Wirtſchaftsbetrieben ausreichender Landbeſitz zuge⸗
ſichert werde , um auf dieſer Grundlage die Rückkehr
friedlicher Zuſtände in der Kolonie und die ſchleunige
Zurückziehung der dort bisher zu kriegeriſchen Opera⸗
tionen erforderlichen Truppen zu ermöglichen . “ ( S. 516 . )

Auch im Gebiete der Geſellſchaft Südkamerun , die ſeit⸗
her ein Konzeſſionsgebiet von 81000 qkm hatte , iſt eine

Anderung eingetreten ( S. 38) . Nunmehr iſt die Geſellſchaft
Eigentümerin eines ca . 15000 qkm großen , zuſammen⸗
hängenden unbewohnten Urwaldes geworden , den ſie zu
erſchließen hat . Ihre weiteren Landrechte auf ca . /

des Konzeſſionsgebietes ſind durch den Verzicht erloſchen .
Der Möglichkeit , die übereigneten Ländereien zu ſpekulativen
Zwecken zu verwenden , iſt durch den Kultur - und Betriebs⸗

zwang vorgebeugt worden . Die Nichterfüllung der In⸗

kulturnahme des Landes innerhalb eines Zeitraumes von
40 Jahren ſeit Erteilung der Konzeſſion , von dem 7 Jahre
bereits abgelaufen ſind , zieht den unentgeltlichen Rückfall
der betreffenden Ländereien an den Landesfiskus des



55

Schutzgebietes nach ſich. Die Geſellſchaft hat ſich ferner
verpflichtet , das übereignete Land in rationeller , die Pro⸗
duktionsfähigkeit möglichſt erhaltender und ſteigender Weiſe
zu bewirtſchaften . Die Regierung hat es in der Hand ,
dieſe Verpflichtung durch Erlaß allgemeiner Vorſchriften
ſicher zu ſtellen . Weitere Rechte hat der Landesfiskus
durch die Bedingungen erhalten , nach denen die Verfügung
über unterirdiſche Bodenſchätze durch die Übereignung un⸗

berührt bleibt und das Eigentum an allen Waſſerläufen
und ſtehenden Gewäſſern von mehr als 1km Umfang an
die Geſellſchaft nicht übergeht .

V. heer und Marine .

§ 38 . die neuen militärpenſionsgeſetze ( Nr. 13 , 14 ,

433 ) ſind zweifelsohne die hervorragendſte Arbeit für das

Heer . Die Arbeit in der Budgetkommiſſion , welche die

Entwürfe zu beraten hatte , wurde zu einem guten Teil

vom Zentrum getragen ; der Abg . Erzberger war Bericht⸗
erſtatter über das Offizierpenſionsgeſetz und Mitbericht⸗
erſtatter für das Unterklaſſengeſetz . Am 21 . , 22 . und 23 .

Mai 1906 wurden die Entwürfe in zweiter und dritter

Leſung ohne Anderung in der Faſſung der Kommiſſions⸗
beſchlüſſe angenommen . Die Fraktionen hatten ſich ver⸗

einbart , daß ſie keine Abänderungsanträge mehr ſtellen
werden . Die Geſetze , welche am 1. Juli 1906 in Kraft traten ,
ſind von ganz hervorragender Bedeutung für das Heer .

Das neue Gfſizierpenſionsgeſetz , wie es aus den Be⸗

ratungen der Kommiſſion hervorgegangen iſt , iſt als ein

hervorragend ſoziales , aber auch als ein ebenſo eminent

nationales Werk zu bezeichnen . Es war ein Mittelweg
zwiſchen drei verſchiedenen Anſprüchen zu wählen , Anſprüchen ,
welche geſtellt ſind im Intereſſe der Schlagfertigkeit des

Heeres , das billigerweiſe nicht dulden kann , daß körperlich
nicht mehr dienſtfähige Offiziere länger an verantwortungs⸗
vollen Stellen in Amt und Würde ſtehen dürfen . Es war

weiter zu berückſichtigen , daß der Geſetzentwurf den ge⸗
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in entſprechender Weiſe Rechnung trage , und daß daher
die Verſorgungsgebührniſſe für Offiziere und Mannſchaften
weſentlich zu erhöhen ſeien . Aber als dritten Geſichtspunkt
dürfte grade die Budgetkommiſſion auch nicht außer acht
laſſen , wie groß die finanziellen Wirkungen dieſes Geſetzes
ſind . Der Geſetzentwurf der Verbündeten Regierungen iſt
der Kommiſſion überwieſen worden mit einer Geſamtmehr⸗
ausgabe von ungefähr 17⅛ Millionen Mark im Höchſt⸗
betrag ; ſo, wie er aus der Kommiſſion hervorgeht , werden
die Mehrausgaben des Geſetzes im Höchſtbetrage 20
Millionen Mark pro Jahr betragen .

Die wichtigſten Fortſchritte , die das Geſetz bringt , ſind
folgende :

Es iſt in erſter Linie unter diejenigen Vorausſetzungen ,
welche einen Anſpruch auf eine Penſion ſichern , auf⸗
genommen worden , daß die dauernde Dienſtunfähigkeit
des betreffenden Offiziers vorliegen müſſe , daß eine

Mehrzahl von Vorgeſetzten zu begutachten habe , daß dieſe
dauernde Dienſtunfähigkeit tatſächlich vorliegt , daß das

Gutachten dieſer Mehrzahl von Vorgeſetzten mit Gründen

zu verſehen ſei , und daß , wenn eine körperliche Unfähig⸗
keit der Penſionierung zugrunde liegt , auch die Arzte
gehört werden .

Der wichtigſte aber und größte ſoziale Fortſchritt ,
den dieſes Geſetz enthält , iſt der , daß die Penſion nach
zehnjähriger Dienſtzeit nicht mehr , wie ſeither , mit /5

beginnt , ſondern daß ſie ſofort mit 25/0 einſetzt , was
dann die Konſequenz hat , daß die Höchſtpenſion der

Offiziere nicht , wie ſeither , mit 40 Jahren erreicht wird
—eine Höchſtpenſion , welche nur einem ganz geringen
Prozentſatz zuteil geworden iſt —, ſondern daß dieſe
Höchſtpenſion nun mit 35 Dienſtjahren erreicht wird . Um
nun aber denjenigen Bedenken , die dahin gehen , daß mit
einer ſolchen Herabſetzung der für die Erreichung der

Höchſtpenſion nötigen Dienſtjahre eine allzu große Ver⸗

jüngung unſerer Armee eintreten würde , Rechnung zu tragen ,
hat die Kommiſſion beſtimmt , daß für diejenigen Offiziere ,
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welche in Stellen vom Regimentskommandeur aufwärts
ſich befinden , erſt mit dem 40 . Dienſtjahre die Höchſtpenſion
erreicht wird , hat aber gleichzeitig als Ausgleich gegenüber
dieſem ſpäteren Eintritt der Höchſtpenſion den Oberſten und
den Brigadekommandeuren den Burſchen mit 500 Mark als
penſionsfähiges Dienſteinkommen angerechnet , während die
Regierungsvorlage eine ſolche Beſtimmung nicht enthielt .
Die Kommiſſion hat aber geglaubt , die Fürſorge für die
unteren Dienſtgrade noch in beſonderer Weiſe dadurch zum
Ausdruck bringen zu ſollen , daß eine Penſionsbeihilfe den

penſionierten Leutnants , Oberleutnants und Hauptleuten
derart gewährt wird , daß das Geſamteinkommen dieſer
Dienſtgrade 1200 , 1800 und 2400 Mark erreichen kann ,
und ſie hat in ähnlicher Weiſe auch die Möglichkeit einer
Penſionserhöhung angenommen .

Eine wichtige Frage war die Regelung der Ver⸗
ſtümmelungszulagen . Während das Kriegsinvalidengeſetzdes Jahres 1901 die Verſtümmelungszulage für Kriegs⸗
verſtümmelungen auf 1080 Mark feſtſetzte , enthält das

beſtehende Militärpenſionsgeſetz für Friedensverſtümme⸗
lungen die Summe von nur 600 Mark . Die Kommiſſion
hat es als unhaltbar und ungerecht befunden , die Ver⸗
ſtümmelungszulage verſchieden zu bemeſſen , je nachdemdie Verſtümmelung im Kriege oder im Frieden herbei⸗
geführt worden iſt ; ſie ging den Mittelweg zwiſchen 600
und 1080 Mark und ſetzte als Verſtümmelungszulage die
Summe von 900 Mark feſt , wobei allerdings zu beachten
iſt , daß jede der in dieſer Lage befindlichen , allerdings
höchſt unglücklichen Perſonen eine mehrfache Verſtümme⸗
lungszulage beziehen kann .

Wenn die Kommiſſion es auch prinzipiell abgelehnt hat ,
eine geſetzliche Ziviloerſorgung für die geſamten Offiziere zu
ſchaffen , ähnlich wie wir ſie ſchon für die Kapitulanten haben ,
ſo hat die Kommiſſion doch einſtimmig dem Wunſche Ausdruck
gegeben , daß die Militärverwaltung tunlichſt beſtrebt ſein
möge , in den einzelnen Reſſorts dafür tätig zu ſein , ſolchen
frühzeitig abgehenden Offizieren eine Stelle im Zivildienſt
zu verſchaffen . Eine entſprechende Zuſage iſt von der
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Militärverwaltung auch erfolgt . Den größten Fortſchritt

aber , den die Kommiſſionsbeſchlüſſe nach dieſer Richtung

enthalten , iſt der , daß die Kürzung der Militärpenſion nicht

ſchon dann eintritt , wenn das Zivildienſteinkommen eines

penſionierten Offiziers 4000 Mark beträgt , ſondern erſt

dann , wenn er ein ſolches von 6000 Mark bezieht , je

ſteigend mit der Zahl der Dienſtjahre .
Die Kommiſſion konnte aber dem weitergehenden

Antrage nicht zuſtimmen , nun die Militärpenſion in allen

Lebenslagen — wie der ſchöne Ausdruk heißt — zu be⸗

laſſen , und zwar nahmen wir dieſen Standpunkt ſowohl
aus finanziellen wie prinzipiellen Gründen ein . Aus

prinzipiellen Gründen deshalb , weil ſie ſich auf den Stand⸗

punkt ſtellte , daß , wenn ein Offizier infolge ſeiner Geſund⸗

heit und ſeiner körperlichen und geiſtigen Kräfte in der

Lage iſt , in einem Zivildienſte ſich ein Einkommen zu er⸗

ringen , damit der hauptſächlichſte Grund der Gewährung
einer Penſion wegfällt , und aus finanziellen Gründen , weil

die Gewährung der vollen Penſion in dieſen Fällen nicht

weniger als 12 Millionen Mark pro Jahr Mehrbelaſtung
betragen würde .

Einer der größten Fortſchritte des neuen Geſetzes

liegt aber weiter darin , daß Offiziere , die nach ihrem
Austritt aus dem äHeeresdienſt in den Zivildienſt über⸗

getreten ſind , nun auch noch weiter in ihrer Penſion ſteigen
können , und daß für ſie weit mehr als bisher geſorgt iſt .

Mährend bisher ein Offizier , der eine Geſamtmilitär⸗ und

Zivildienſtzeit von 40 Jahren hatte , immer nur auf ſeine
immerhin doch geringe Militärpenſion zurücktreten mußte ,
bringt das neue Geſetz einen Fortſchritt dahin , daß die

beiden Dienſtzeiten für die Penſion zuſammengerechnet
werden . Ich will das an einem Fall kurz erläutern .

Wenn ein Hauptmann erſter Klaſſe , der mit 24 Jahren
abgeht und nach den Beſtimmungen dieſes Geſetzes nur

eine Penſion von 3183 Marnk erhielt , ſo würde er , wenn

er noch 18 Jahre weiter im Zivildienſt bliebe , ohne dieſe

neugeſchaffenen Beſtimmungen auch in ſeinem 60 . und

65 . Lebensjahre immer wieder auf die genannte Penſion
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zurücktreten . Nun hat aber die Kommiſſion —ich glaube ,
einſtimmig — dieſes alte Verfahren nicht für gerecht be⸗
funden und hat die Beſtimmung angenommen , daß die
Penſion in dem genannten Falle — ein Einkommen von
6000 Mark vorausgeſetzt — 4500 , alſo 1400 Mark mehr
als in dem angeführten Falle , betragen würde .

Die Kommiſſion hat , entſprechend der Regierungs⸗
vorlage , es auch als wünſchenswert anerkannt , daß eine
beſſere Regelung für alle Beamten der Heeresverwaltung,
gleich ob Militär⸗ oder Zivilbeamter , eintritt dahin , daß
die Vergünſtigung des Gnadenquartals , das für die
Reichsbeamten bereits vorhanden iſt , nun auch für die
Hinterbliebenen der Offiziere gewährt wird .

Indeſſen hat die Kommiſſion in ihrer Mehrheit ſich
dem Standpunkt der Heeresverwaltung angeſchloſſen , über
eine Anzahl rein militärtechniſcher Fragen den Rechtsweg
nicht zuzulaſſen , z. B. bezüglich der Frage , was eine
Dienſtbeſchädigung iſt , ob dieſe Dienſtbeſchädigung im Kriege
oder im Frieden erlitten iſt , ob die Penſionierung des
betreffenden Offiziers gerechtfertigt iſt ; der Ausſchluß des
Rechtsweges geſchah deshalb , weil ſie ſagte , daß das
Intereſſe der Disziplin es erfordere , daß die oberſten
Militärverwaltungsbehörden über dieſe Materien endgültig
und ausſchließlich entſcheiden müſſen . Die Kommiſſion hat
aber dem Wunſche nach höheren Rechtsgarantien geglaubt
dadurch Rechnung tragen zu ſollen , daß ſie die Entſcheidung
über dieſe Fragen , die vom Rechtswege ausgeſchloſſen ſind ,
nicht mehr einem einzelnen Beamten oder Offizier inner⸗
halb des Kriegsminiſteriums überträgt , ſondern durch ein
Kollegium im Kriegsminiſterium entſcheiden läßt , weil man
ſich ſagte , daß durch die kollegiale Entſcheidung dieſer
Sachen immerhin eine höhere Rechtsgarantie gegeben wird .

Man hat den hauptſächlichſten Vorwurf gegen die
Geſtaltung des Geſetzes dahin konzentriert , daß man ſagte :
es ſind alles nur wohltätige Beſtimmungen für die Zukunft ,
denn für diejenigen Offiziere ſei nichts geſchehen , welche
bereits ausgeſchieden ſeien , die doch durch die ſchlechte
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finanzielle Fürſorge des Staates den Anlaß dazu gegeben

hätten , an die Verbeſſerung der Penſionen heranzutreten .
Wer dieſe Behauptung aufſtellt , bewegt ſich in einem ſehr

großen Irrtum , für den man nur den mildernden Umſtand
der Unkenntnis des Geſetzes in Anſpruch nehmen kann .

Selbſtverſtändlich war es der Kommiſſion aus allgemein

geſetzgebungstechniſchen Grundſätzen , aber auch wegen der

großen daran ſich anſchließenden Konſequenzen unmöglich ,
eine allgemeine Rückwirkung des Geſetzes auszuſprechen .
Sie hätte nicht weniger als 17 Millionen Mark Mehr⸗

ausgabe in einem einzigen Jahre zur Folge gehabt . Aber

ich will nicht einmal auf die finanzielle Seite das Schwer⸗

gewicht unſerer Beſchlüſſe legen , ſondern darauf hinweiſen ,
daß , wenn eine ſolche allgemeine Rückwirkung ausgeſprochen
würde , es ein Gebot der Gerechtigkeit ſein würde , bei allen

Gehaltsaufbeſſerungen und Beſſerſtellungen von Penſionen
für die Zivilbeamten , bei einer Neuregelung des geſamten
Reliktenweſens ſchon den gleichen Grundſatz anzuwenden ,
und daß kein Ende mehr gegenüber der allgemeinen Rück⸗

wirkung ſein würde .

Trotz dieſer prinzipiellen Bedenken iſt aber die Kom⸗

miſſion auch den bereits verabſchiedeten Offizieren —

dasſelbe gilt auch für die Mannſchaften — in ſehr weitem

Umfange entgegengekommen , indem erſtens die erhöhten Ge⸗

bührniſſe dieſes Geſetzes allen denjenigen Offizieren zugute
kommen ſollen , die nach dem 1. April 1905 verabſchiedet
worden ſind . Zweitens aber ſchließt die Kommiſſion in

die Fortſchritte dieſes Geſetzes alle diejenigen Offiziere
und Mannſchaften ein , welche Kriegsteilnehmer ſind ; nach⸗
dem wir 1901 für die Kriegsinvaliden geſorgt haben , und

zwar in einer Weiſe , die allgemein als eine ſehr hervor⸗
ragende und weitgehende bezeichnet worden iſt , ſollen jetzt
die Wohltaten dieſes Geſetzes ausgedehnt werden auf alle

diejenigen , welche an einem von den deutſchen Staaten

vor 1870 und 1870/71 geführten Kriege teilgenommen
haben . Die praktiſchen Konſequenzen dieſer Beſchlüſſe
werden im allgemeinen — man kann ja nicht alle Fälle in

Betracht ziehen —die ſein , daß die Penſion der betreffenden
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Offiziere um fünf Sechzigſtel erhöht wird . Drittens hat die
Kommiſſion zugelaſſen , daß diejenigen Kriegsverwundungen ,
die innerhalb der im Geſetz von 1871 beſtimmten Friſt
nicht angemeldet worden ſind , und für die die Offiziere
deswegen keine Penſionsgebührnis haben erhalten können ,
nun ebenſo ohne Zeitbeſchränkung angemeldet werden
können , wie in dem Geſetz für die Mannſchaften bereits
geſtattet iſt . Viertens finden die Wohltaten dieſes Geſetzes
bezüglich der Erhöhung der Penſion um fünf Sechzigſtel
Anwendung auf alle wiederverwendeten Offiziere , im all⸗
gemeinen auf die Offiziere der Bezirkskommandos . Fünftens :
die Verſtümmelungszulage für friedensinvalide Offiziere ,
die im Geſetz von 1871 auf 600 Mark feſtgeſetzt worden
iſt , wird in dieſem Geſetz auf 90 Mark feſtgeſetzt . Sechstens :
die Verbeſſerung , welche wir für die im Zivildienſt ange⸗
ſtellten Offiziere im Geſetze ausgeſprochen haben , findet
ihre Rückwirkung auf alle diejenigen Offiziere , die bereits
aus dem Heeresdienſt ausgeſchieden ſind und ſich jetzt im
Zivildienſt befinden . Siebtens : allen nicht durch Rechts⸗
anſpruch irgendwie berückſichtigten Offizieren kann im
Falle der Bedürftigkeit , ſofern ſie ein Jahreseinkommen
unter 3000 Mark haben , eine Beihilfe bis fünf Sechzigſtel
ihrer Penſion gewährt werden .

Endlich hat die Kommiſſion dem weiteren Vorſchlag
zugeſtimmt , generell im Geſetze auszuſprechen , daß niemand ,
der heute im Bezug von Penſionsgebührniſſen iſt , für die
Zukunft irgendwie ſchlechter geſtellt ſein ſoll . Die Vertreter
der Militärverwaltung haben in der Kommiſſion erklärt ,
daß dieſer Paragraph beſondere Anwendung finde auf
diejenigen Offiziere , die bereits in den Kommunaldienſt
übergetreten ſind . Im Kommunaldienſt haben ſeither die
Offiziere ihre Penſion unverkürzt neben dem Zivildienſt⸗
einkommen erhalten ; in Zukunft iſt ein ſolcher Unterſchied
nicht mehr ſtatthaft . Auch die Penſionen der im Kommunal⸗
dienſt ſtehenden Offiziere ſind der Kürzung unterworfen .
Aber den Offizieren — ebenſo auch den Militäranwärtern —

welche ſich ſchon heute im Kommunaldienſt befinden , auch
allen denjenigen — das möchte ich zur Beſeitigung von
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Irrtümern bemerken —, welche vom 1. April 1905 bis

zum 1. Juli 1906 in den Kommunaldienſt getreten ſind ,

wird an ihrer Penſion nichts gekürzt werden ; dieſe ſollen

nach der Schlußbeſtimmung dieſes Paragraphen nicht

ſchlechter geſtellt werden als bisher .

Die Beſtimmungen , welche im allgemeinen auf das

Reichsheer im erſten Teil des Geſetzes zugeſchnitten ſind ,

finden entſprechende Anwendung , unter Berückſichtigung
der Eigenart des Dienſtes in der Kaiſerlichen Marine und

bei den Kaiſerlichen Schutztruppen , auf die Offiziere und

Sanitätsoffiziere bei der Marine und den Schutztruppen .

Das Mannſchaftsgeſetz iſt nicht minder ſozial und

ſtellt die Militärperſonen durchſchnittlich beſſer als ihre

gleichaltrigen Kollegen im Arbeiterſtand .

Der durchſchnittliche Jahresverdienſt iſt bei den Unter⸗

klaſſen auf 810 Marn feſtgeſtellt . Hiernach wird die Voll⸗

rente mit 662/0/ ) ꝓ wie nach dem Unfallverſicherungsgeſetz

bemeſſen und iſt alſo auf 540 Marnk beziffert . Wie iſt der

durchſchnittliche Jahresverdienſt z. B. nach dem Preußiſchen

Jahrbuch für das Jahr 1904 ? In der Stadt 594 Mark

( hört ! hört ) , auf dem Lande 522 Mark ( hört ! hört ! ) ;
um nahezu 300 Marnk geringer als in dieſem Geſetz feſt⸗

gelegt iſt ! Wenn man die Akten des Kriegsminiſteriums

durchgeht , was iſt hier der durchſchnittliche Jahres⸗

verdienſt geweſen ? 730 Mark ! 80 Marnk niedriger , als

es hier in dieſem Geſetz feſtgelegt iſt !

Nun ſagt man : in den Großſtädten , wo gewerbliche
Arbeiter vielfach beſchäftigt ſind , iſt der Durchſchnittslohn
ein weit größerer . Auch das iſt nicht zutreffend . 3. B.

hat nach dem mittleren ortsüblichen Tagelohn vom 1. April
1904 bis zum 1. Oktober 1905 bei den nach dem Unfall⸗

verſicherungsgeſetz abgefundenen Penſionen der durch —

ſchnittliche Jahresverdienſt 696 Mark betragen . Ich könnte

Ihnen aus dem Kommiſſionsbericht weitere Zahlen nennen .

Ich will es nicht tun und möchte nur noch vorführen , daß
der Jahresverdienſt für Bayern 571 , in Sachſen 612 , in

Württemberg 666 , in Heſſen 651 , in Baden 612 , in Hamburg
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774 und in Kiel — ich füge das auch ganz objektiv
hinzu — 810 Marnk betragen hat . Alſo alle dieſe Sätze
halten ſich unter demjenigen , was als Jahresverdienſt des
Soldaten im Heere feſtgelegt worden iſt .

Nun könnte man mir einwenden : aber die Löhne
der gewerblichen Arbeiter ſind höher als diejenigen , welche
hier feſtgelegt worden ſind .

Nach der neueſten Berliner Statiſtik beträgt für die

gewerblichen Arbeiter , die in der Vollkraft ihres Lebens
ſtehen — nicht 20⸗, 22⸗jährige , ſondern 40⸗, vielleicht
35⸗jährige Arbeiter — der Jahresverdienſt 1200 Mark ;
alſo beträgt die Vollrente , zwei Drittel davon , 800 Mark .
Das iſt etwas höher . Im Heere aber , wo jedermann
gleich dient , der Arbeiter wie der Einjährige , der Student ,
der als Vizewachtmeiſter oder angehender Reſerveoffizier
dient , werden alle nach dem gleichen Grundſatz abgefunden,
da muß eine Durchſchnittsrente ſein .

Nun kommt noch hinzu , daß die gewerbliche und

auch die landwirtſchaftliche Unfallverſicherung eine Ver⸗

ſtümmelungszulage nach Art der Militärpenſionsgeſetze gar
nicht kennen . Man muß bedenken , daß zu der Vollrente
in 90 oder 95 %8 der Fälle noch eine Verſtümmelungs⸗
zulage von 324 Mark hinzukommt , daß die Möglichkeit
beſteht , daß noch eine zweite und noch eine dritte Ver⸗

ſtümmelungszulage hinzukommt .
Nun der zweite Punkt des Geſetzes , der als der

Kernpunkt des ganzen Geſetzes über die Unterklaſſen be⸗

zeichnet wird : die Fürſorge für die Kapitulanten , Unter⸗

offiziere , Sergeanten , Feldwebel , welche dienen , um ſpäter
im Zivildienſt unterzukommen . Daß dieſe großen ſchwierigen
Gebiete nicht ſo erſchöpfend geregelt worden ſind in der

Kommiſſion , wie es vielleicht die Militäranwärter ge⸗
wünſcht haben , iſt ohne weiteres zuzugeben .

Bei Regelung dieſer Frage iſt zu beachten , daß wir
drei Faktoren bei dieſer Geſetzgebung zu befriedigen
haben : erſtens die Militäranwärter , zweitens die Zivil⸗
anwärter , die nicht zu ſehr beeinträchtigt und benachteiligt
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werden dürfen durch die Fürſorge für die Militäranwärter ,
drittens auch den Staat und die Kommune , welche die

Militäranwärter in ihren Dienſt aufnehmen . Zwiſchen dieſen
drei Faktoren muß ein Ausgleich auch in dieſem Geſetz
geſchaffen werden . Ohne das Werk der Kommiſſion und
den Vorſchlag der verbündeten Regierungen beſonders
rühmend hervorheben zu wollen , muß man objektiv zu⸗
geſtehen , daß die Vorſchläge der Kommiſſion große Fort —
ſchritte gegenüber dem beſtehenden Recht bringen .

Es iſt zunächſt beſchloſſen , daß die Grundſätze , nach
welchen die Kapitulanten in den einzelnen Zivildienſtzweigen
angeſtellt werden müſſen , dem Reichstag zur Kenntnisnahme
zu unterbreiten ſind . Der Reichstag wird im Herbſt bei

‚
ſeinem Wiederzuſammentritt Gelegenheit nehmen , die ihm
unterbreiteten Grundſätze einer Kommiſſion zu überweiſen .
Die Kommiſſion kann dieſe Grundſätze eingehend prüfen ,
ſie kann den Wünſchen der Militär⸗ und Zivilanwärter
— denn beide ſind hier zu berückſichtigen — genügend
Rechnung tragen und kann in einer Reſolution die Wünſche
zuſammenfaſſen , ſoweit ſolche dann überhaupt noch vorzu⸗
bringen ſind .

Nun iſt als ein weiterer Fortſchritt in der Kommiſſion
angeregt worden , daß den Militäranwärtern ein Teil ihrer
Militärdienſtzeit angerechnet werde auf das Zivilbeſoldungs⸗
dienſtalter .

Sehr wichtig iſt , daß der Herr Kriegsminiſter die Reſo⸗
lution ( vom Zentrum vorgelegt ) durchführt , welche dahin
geht , für eine beſſere Vorbildung der Militäranwärter ſchon
während der Militärdienſtzeit Sorge tragen zu wollen . Nach
den Mitteilungen , die in der Kommiſſion gemacht ſind , treten

jetzt 64 % ſämtlicher abgehender Unteroffiziere in den Sub⸗

alternbeamtendienſt über , — gewiß eine ſehr hohe Zahl . Aber
das Streben muß dahin gehen , die Militäranwärter faſt
durchweg mit verſchwindenden Ausnahmen in den mittleren

Beamtendienſt hineinzubringen .
Die vielumſtrittene Frage des Ruhens der Rente

oder der Belaſſung der Militärpenſion in allen Lebens⸗

lagen hat viele Debatten erzeugt . Während bei den
WW˖˖˖



8282 88888

65

Offizieren die Frage ſo geregelt iſt , daß die Militärrente
dann ruht , wenn nach einer gewiſſen Dienſtzeit eine gewiſſe
Summe als Einkommen , 4⸗ bis 6000 Marl , erreicht wird ,
ſo iſt beim Unterklaſſengeſetz eine ganz andere und weit

gerechtere und beſſere Löſung gefunden worden . Bisher
hatte das Geſetz die Vorſchrift , daß nur diejenigen Anwärter ,
die als Feldwebel unter 1400 Mark Einkommen hatten ,
die Militärpenſion beziehen konnten , und daß ihnen dann
die Militärpenſion ganz oder teilweiſe , je nachdem das
Einkommen über 1400 Mark hinausging , entzogen worden
iſt . Das Geſetz bringt eine beſſere und gerechtere Löſung .
Sie geht nämlich dahin , daß die Minderung der Erwerbs⸗
fähigkeit für den einzelnen abgehenden Militäranwärter
feſtgeſetzt wird , 50%x,‚ 40 %x , daß ihm aber dieſe Rente
nicht unverkürzt gelaſſen wird , ſondern daß man ſagt :
von dieſer feſtgeſetzten Rente werden dir 20 / abgezogen ,
ſobald du im Zivildienſt eine Anſtellung oder Beſchäftigung
findeſt .

Läßt es ſich prinzipiell rechtfertigen , neben dem Zivil⸗
dienſteinkommen einen Teil als Rente und Penſion über⸗
haupt weiter zu bezahlen ? Bei allem Wohlwollen , das
man für die Angehörigen des Unterklaſſenſtandes haben
kann , iſt die Frage doch nicht zu bejahen . Sie kann
ſchon deshalb nicht bejaht werden , weil ſich ſonſt die
Zivilanwärter ſehr erheblich benachteiligt und zurückgeſetzt
fühlen könnten . Der Militäranwärter ſagt : ich habe durch
meine 12⸗jährige Dienſtzeit eine erhebliche Einbuße an
meiner Geſundheit erlitten ; ich habe deshalb viel Geld
nötig , ich muß Kuren durchmachen , muß eine kräftige
Nahrung zu mir nehmen . Ganz gewiß , das läßt ſich
alles hören ; kann aber nicht auch der Zivilanwärter mit
ganz demſelben Recht das von ſich ſagen ? Kann ein
Zivilanwärter , z. B. ein Eiſenbahnbeamter , der vom 25 .
bis 30 . Jahre , bis der Militäranwärter auch in ſeine
Kategorie übertritt , im Eiſenbahndienſt beſchäftigt iſt , bei
Sturm und Wetter auf dem Bahnhof zu ſtehen hat , kann
der nicht auch eine ſolche Benachteiligung an ſeiner Geſund⸗
heit erlitten haben , daß er eine beſſere Koſt , eine wieder⸗

Ersberger , Die Zentrumspolitik imReichstage . 5
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holte Kur uſw . zur Erhaltung ſeiner Geſundheit notwendig

braucht ?

Nun kommt aber — und das war entſcheidend für

diejenigen Abgeordneten und Parteien , welche das Geſetz

zuſtande bringen wollten — noch folgendes hinzu . Der

Kriegsminiſter hat in der Budgetkommiſſion erklärt , daß

jede Anderung an der Vorlage der verbündeten Regierungen ,

wonach den Militäranwärtern mehr von ihrer Rente ge⸗

laſſen werden ſoll , vom preußiſchen Finanzminiſter einfach
als unannehmbar erklärt worden iſt . Damit war über⸗

haupt , mochte man nun auf dieſem oder jenem prinzipiellen

Standpunkt ſtehen , für jeden praktiſchen Politiker das

gegeben , daß er der Vorlage der verbündeten Regierungen

zuſtimmen mußte , um wenigſtens die übrigen Vorteile des

Geſetzes zuſtande zu bringen .

Die Frage der Rückwirkung iſt in derſelben Weiſe

geregelt , wie bei den Offizieren ; es iſt ſogar in einigen

Punkten über dieſe Grundſätze der Rückwirkung für die

Unterklaſſen noch hinausgegangen , indem den Halbinvaliden
die erhöhte Kriegszulage , die bisher 10 Mark monatlich
oder 120 Mark jährlich betragen hat , erhöht worden iſt
auf 180 Mark , daß dieſen Halbinvaliden auch die Alters⸗

zulage , ſofern ihr jährliches Einkommen unter 600 Mark

bleibt und ſie das 55 . Lebensjahr überſchritten haben , bis

zu 600 Mark gewährt werden kann .

§ 39 . Nach wiederholten Wünſchen des Zentrums
iſt endlich am 1. Dezember 1905 ein Entwurf über die

Naturalleiſtungen für die bewaffnete Macht im Frieden
eingelaufen ( Nr. 80) . Das jetzige Geſetz gibt folgende
Entſchädigung pro Mann und Tag :

mit Brot ohne Brot

a) für die volle Tageskoſt . 80 Pf . , 65 Pf . ,
füt die Mittagskoſtt
i dis Abendzßofſfſfff .
ftzt die Morgenzot

Der Entwurf ſchlug vor :
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Die Vergütung für Naturalverpflegung beträgt für
Mann und Tag :

fit mit Brot ohne Brot

ſeh a) für die volle Tageskoſt 1 Mark , 85 Pfennig ,
1 b) für die Mittagskoſt . 52 Pfennig , 7 „ „
15 c) für die Abendkoſt . . 29 23˖˙

d) für die Morgenkoſt . 19 5 14ͤ˖ „„
In der Kommiſſion ſtellte das Zentrum den Antrag :
Die Vergütung für Naturalverpflegung beträgt für

Mann und Tag :
RRE

mit Brot ohne Brot

5 a) für die volle Tageskoſt 1,20 Mark , 1,05 Mark ,
b) für die Mittagskoſt . 60 Pfennig , 55 Pfennig ,
c) für die Abendkoſt 50 5 45

d) für die Morgenkoſt . . 25 20 5

Bei außergewöhnlicher Höhe der Preiſe der Lebens⸗

0 mittel kann der Bundesrat die Vergütungsſätze zeitweiſe
i für das ganze Bundesgebiet oder für einzelne Teile des⸗

· ſelben angemeſſen erhöhen .

9 Die nächſte Reviſion der in dieſem Geſetz feſtgeſtellten
ſt Vergütungsſätze ( § 9) erfolgt mit Wirkung vom 1. April
55 1918 ab . ( Nr . 180 . )
1 Die Verbeſſerungen der Kommiſſion , die alleſamt
18 vom Zentrum beantragt wurden , gingen in dreifacher

Richtung ; einmal hat ſie die Sätze ſehr weſentlich
erhöht , ſodann für die Abendkoſt überhaupt höhere
Sätze eingeſtellt , weil der Soldat hungrig ins Quartier

kommt , ſodann iſt die Erhöhung dieſer Normalſätze nicht
U mehr an den Getreidepreis gebunden und endlich muß

ſpäteſtens 1918 eine neue Reviſion der Sätze eintreten ,
damit der Reichstag prüfen kann , ob dieſe Entſchädigung
noch angemeſſen iſt . Der Reichstag nahm den Geſetz⸗
entwurf ohne erhebliche Debatte an .

§ 40 . Die Schaffung einer einheitlichen Servisklaſſe
für ganz Deutſchland hat der Reichstag auf Antrag des

Zentrums beſchloſſen , während die Vorlage der verbündeten

Regierungen ( Nr. 81 ) die Klaſſen : A, J und ll beibehalten
5*⁰
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wollte . Jetzt erfolgt die Bemeſſung des Servis nach den

Sätzen der Klaſſe I. Die nächſte Reviſion der Klaſſen⸗
einteilung der Orte hat mit Wirkung am 1. April 1908

zu erfolgen .

§ 41 . Zu Beginn der Seſſion hat die Zentrums⸗
fraktion den Antrag eingebracht :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , Paketſen⸗
dungen bis zu 5 Uilo an und von Perſonen des Sol⸗

datenſtandes , welche ihrer geſetzlichen Dienſtpflicht ge⸗

nügen , ſoweit ſolche Sendungen dem eigenen Bedarf
dieſer Perſonen dienen , von Portogebühr frei zu laſſen . “
( Nr. 79. )

Bei der Beratung des Poſt⸗ und Militäretats hat
der Abg . Erzberger dieſen Antrag begründet . Die Poſt⸗
behörde verhält ſich zurzeit ablehnend , weil die Kontrolle

zu ſchwierig durchzuführen ſei .

§ 42 . Die Neuregelung des Beſchwerderechts der

Soldaten wurde in einer Reſolution des Freiſinns gefordert
( Nr. 322 ) . Der Abg . Roeren hat ( 31. März 1906 ) die Un⸗

zulänglichkeit des heutigen Beſchwerderechts dargetan und

ſich für die Reſolution ausgeſprochen , die auch Annahme fand .

§ 43 . Eine weitgehende Fürſorge für die veteranen

forderte ein Antrag der Konſervativen ( Nr . 53) , deſſen
Durchführung pro Jahr 27 - 50 Millionen Mark boſtet ,
dabei machten die Antragſteller keinerlei Vorſchläge zur
Aufbringung dieſer Mittel . In der Budgetkommiſſion hat
das Zentrum einen Antrag geſtellt , nach welchem erſt das

Material herbeigeſchafft werden ſoll , um die Sache gründ⸗
lich zu beraten . Alle Fraktionen ſtimmten dieſem Antrag
zu . Auf Anregung des Zentrums iſt dem Reichstage für
1905 noch ein Nachtragsetat zugegangen , der 188 700
Mark ( Nr. 250 ) für das laufende Jahr zur Verfügung
ſtellt , um den anerkannten Veteranen die Beihilfe von 120
Mark geben zu können .

§ 44 . Das Flottengeſetz ( Nr. 7) enthielt als einzige
Forderung die Vermehrung um 6 Auslandskreuzer .
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Schon bei Vorlage des jetzigen Flottengeſetzes im

Jahre 1900 hielten es die verbündeten Regierungen für
notwendig , zur Vertretung der deutſchen Intereſſen im
Ausland eine größere Anzahl von Kriegsſchiffen zu fordern ,
als im erſten Flottengeſetze von 1898 für dieſen Zweck
vorgeſehen waren . Die Mehrforderung betrug 6 Große
und 7 Kleine Kreuzer . Mit dem Bau derſelben ſollte
indes erſt im Jahre 1906 begonnen werden , um zunächſt
die Schlachtflotte fertigzuſtellen . Der Reichstag lehnte
dieſe Forderung damals ab . Nachdem der in Ausſicht
genommene Zeitpunkt für den Beginn des Baues heran⸗
gekommen , iſt die Forderung der 6 Großen Kreuzer wieder⸗

holt worden . Das Flottengeſetz würde dann im ganzen
für den Auslandsdienſt 10 Große Kreuzer vorſehen . Davon

ſollen verwandt werden :

1. als Stationäre — nach Maßgabe der bisherigen
Erfahrungen .

2. als Kreuzergeſchwader — zur Verwendung da ,
wo es erforderlich wird —

3. als Materialreſerve

Süie

Für die Vermehrung der Kreuzer ſpricht in erſter
Linie das Anwachſen der deutſchen Intereſſen im Auslande

( 1894 : 7 Milliarden — 1904 : 12 Milliarden ) . England hat
an Auslandsſchiffen 31 , Frankreich 20 , Amerika 10, Deutſch⸗
land ſeither 4, nach dem Entwurf 8.

Es iſt aber noch ein weiterer ſchwerwiegender Grund

hinzugekommen . Infolge der Formierung ſtarker und

zahlreicher Geſchwader von Panzerkreuzern ſeitens anderer

Nationen iſt auch für die deutſche Marine die zwingende
Notwendigkeit entſtanden , für den Kriegsfall außerhalb
des Rahmens der heimiſchen Schlachtflotte wenigſtens noch
ein Geſchwader leiſtungsfähiger Panzerkreuzer zur Ver⸗

fügung zu haben .

In der auswärtigen Flotte iſt das Verhältnis der

Linienſchiffe zu den großen Kreuzern in der Regel 1 : 1;

in England 0,8 : 1, in den Vereinigten Staaten , in Frank⸗
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reich und Japan 1 : 1, in Italien 2 : 1, und bei uns in

Deutſchland 3 : 1.

Die Koſten für dieſe 6 Schiffe ſind 165 Millionen

Marh .

Der Mehrbedarf an Perſonal beträgt :
126 Seeoffiziere ,

40 Marineingenieure ,
16 Sanitätsoffiziere ,

8 Zahlmeiſter ,
5643 Unteroffiziere und Mannſchaften .

Die durch die Vermehrung des Schiffsbeſtandes her⸗
beigeführte Steigerung der fortdauernden Ausgaben wird

auf etwa 20 Millionen Mark geſchätzt .

Gegenüber dem Einwande , daß Deutſchland höhere
Koſten für die Vaterlandsverteidigung habe als andere

Staaten , ſeien folgende Zahlen mitgeteilt , welche jeweils
die Geſamtausgaben für Heer und Flotte umfaſſen :

1903 190⁵

England 1492 930000 MRk. 2124700 000 Mk .

Ver . Staaten 860 140000 „ 1482 600 000 „
Rußland 780 221000 „ 1080 200000 „
Deutſchland 858 471000 „ 935 000 000 „
Frankreich 801020000 „ 935 600 000 „

Italien 297 256000 „ 252 000 000 „
Auf den Kopf der Bevölkerung fallen in England

82,25 Franks , in den Vereinigten Staaten 23,25 Franks ,
in Rußland 9,85 Franks , in Deutſchland 21,25 Franks ,
in Frankreich 29,75 Franks und in Italien 13,75 Franks .
Das Flottengeſetz fand mit allen gegen die Stimmen der

Sozialdemokratie Annahme .

§ 45 . Die Erhöhung der deplacements der Linien⸗

ſchiffe iſt im heurigen Etat ohne jeden Widerſpruch be⸗

ſchloſſen worden . Das Linienſchiff hatte ſeither 13 500

Tonnengehalt , ſoll künftig 18000 Tonnendeplacement er⸗

halten . Die Bau⸗ und Armierungskoſten eines ſolchen
Schiffes ſind 36,5 Millionen (ſtatt 24 Millionen ) ; die Zahl
der Mannſchaften erhöht ſich gewaltig . Aber trotzdem
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t der Reichstag ohne Widerreden ( nur die Sozialdemo⸗
gaten ſtimmten auch hiergegen ) dieſe Ausgaben beſchloſſen ,

eine den fremden Flotten ebenbürtige zu erhalten . Die

teren Mitteilungen hierüber waren ſelbſtverſtändlich ver⸗

licher Natur .

VI . Finanzweſen .

§ 46 . Die Reichsfinanzreform ( Nr. 10 ) war das

Hauptwerk des Reichstags im letzten Winter . Die Not⸗

wendigkeit der Reichsſinanzreform wurde von allen Par⸗
teien zugegeben . Das ſtändige Defizit in den letzten
Jahren und die ſtets wachſenden Ausgaben des Reichs
zwingen bei aller Sparſamkeit , ſich nach neuen Einnahme⸗
quellen umzuſehen . Die erſte Frage bei dieſer höchſt
ſchwierigen Arbeit war die Feſtſtellung der Höhe der neuen

Steuer , denn das Zentrum war wohl bereit , an einer Ge⸗

ſundung der Reichsfinanzen mitzuhelfen , aber es wollte

anderſeits auch keine Steuer auf Vorat bewilligen . Die

Vorlage des Bundesrats ( Nr. 10) berechnete den Bedarf des

Reichs in folgender Weiſe :

4) Beſeitigung der ſtändigen Unterbilanz
im eigenen Haushalte des Reichs 80 bis 90000 000 Mk. ,

b) Tilgung der Reichsanleiheſchuld min⸗

deſtens * V21 2600090

c) weitere Entlaſtung des Reichs⸗In⸗

validenfonds mindeſtenn . . 10900000 „
d) Beſeitigung des Perſonalſerviſes min⸗

deſtens 1 480000 „
e) Regelung des Militär⸗Penſionsweſens

mindeſtens 18000000 „

) Erhöhung der Sätze der Naturalver⸗
pflegung etwa 1580000 „

g) Erhöhung des Natural⸗„Quartierſer⸗
viſes in den unteren Ortsklaſſen etwa 232000 „

Zu übertragen 139692000 Mk .

bis 149 692 000 Mk .



72

Übertrag 139692 000 Mk .

h) Aufbeſſerung des Wohnungsgeldzu⸗
ſchuſſes für die Unterbeamten min⸗

deſtens 6240000

i ) Durchführung der Erhöhung der

Friedenspräſenzſtärke ſowie der ge⸗
ſetzlichen Feſtlegung der zweijährigen
Dienſtzeit etwa . 30000000 „

k) Verſtärkung der
Wehmkraft

desReichs
zur See etwoa V:ꝛñ 6240000

reb . . . .245 932 000 Mk .

bis 255 932000 „
alſo rund mindeſtens 245 bis 255 Millionen Mark .

Die Entlaſtung des Reichsinvalidenfonds ( Nr. 12) war eine

abſolute Notwendigkeit , nachdem man früher die Veteranen⸗

beihilfe von 120 Mark dieſem Fonds aufgelegt hatte .
Würde dem Invalidenfonds nicht zu Hilfe gekommen ,

ſo wäre auf ſein Beſtehen über das Rechnungsjahr 1910

hinaus nicht mit Sicherheit zu rechnen . Seine dann noch
beſtehenden Verbindlichkeiten können auf einen Kapital⸗
wert von 313 900000 Mark angenommen , und die den

ordentlichen Mitteln des Reichs zufallende Penſionslaſt
für das Jahr 1911 auf 36000 000 Marnk geſchätzt werden ,
wobei auf die in den Entwürfen zu den neuen Millitär⸗

penſionsgeſetzen vorgeſehenen Penſionserhöhungen noch
keine Rückſicht genommen iſt . Ein derartiges plötzliches
Anſchwellen der Penſionslaſt würde einer Balanzierung
des Etats unter Umſtänden Schwierigkeiten bereiten .

In dieſe Bedarfsberechnung waren nur ſolche Aus⸗

gaben aufgenommen , welche vom Reichstag teilweiſe ſelbſt
gewünſcht oder welche der Bundesrat bereits in Form von

Geſetzen vorgeſchlagen hatte . In der Steuerkommiſſion
iſt dieſe Aufſtellung der Ausgaben nicht beſtritten worden ;
das Zentrum wies darauf hin , daß dieſe große Steigung in

erſter Linie auf die Flotten⸗ und Kolonialpolitik zurück⸗
zuführen ſei . Aber es ſei nicht erforderlich , nun den ge⸗
ſamten Bedarf durch neue Steuern zu decken .
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Hinſichtlich der aus dem neuen Zolltarif zu gewär⸗
tigenden Mehreinnahmen teile man jedoch nicht ganz die

Anſichten des Reichsſchatzamts , wonach der neue Zolltarif
nur 25 Millionen Mark einbringen ſoll . Nicht berück⸗

ſichtigt ſeien in deſſen Aufſtellung die Steigerung der Ein⸗

fuhr infolge der Bevölkerungszunahme und der Mehr⸗
ertrag aus den Induſtriezöllen . Erſtere ſei ſchon für das

Jahr 1907 auf etwa 10 Millionen gegen den Durchſchnitt
von 1898 bis 1903 , letztere mindeſtens auf den gleichen
Betrag zu ſchätzen , ſodaß an Stelle des vom Reichsſchatz⸗
amt angegebenen Mehrertrags von 25 Millionen wohl auf
einen ſolchen in Höhe von 45 Millionen gerechnet werden

dürfe . Da ferner die Bundesſtaaten ſchon ſeither 24

Millionen Mark an ungedeckten Matrikularbeiträgen aufge⸗
bracht hätten , ſo ſeien auch dieſe in Abzug zu bringen und

es genüge ein Steuerertrag von 176 196 Millionen Mark .

Die Kommiſſion einigte ſich ſchließlich auf dem Standpunkte ,
daß ungefähr 200 Millionen Mark durch neue Steuern

beſchafft werden ſollten .
Die Notwendigkeit der neuen Steuern iſt in erſter

Linie bedingt durch die Ausgaben für die Weltpolitik , in

zweiter Linie aber durch ſozialpolitiſche Ausgaben . Dabei

laſſen wir ganz außer acht , daß unter den bisherigen Aus⸗

gaben des Reichs im Jahre 1906 auch 50 Millionen Mark

Reichszuſchuß zur Invalidenverſicherung laufen . Immerhin
hat das raſche Anwachſen dieſer Summe mit zum Defizit
beigetragen . Bis 1891 kannte man einen ſolchen Etatstitel

überhaupt nicht ; dann ſetzte er ein mit 6 Millionen , betrug
1894 bereits 13 Millionen , 1898 ſchon 24,4 Millionen ,
1901 aber 33,8 Millionen und jetzt 1906 gar 50 Millionen .

Dieſer Etatspoſten hat ſich ſomit in 15 Jahren um das

6fache vermehrt . Es dürfte kaum eine zweite Poſition
im Etat geben , die ſo raſch angewachſen iſt wie dieſe .
Jedenfalls ſteht das eine feſt , daß die neue Steuerſumme
um 50 Millionen kleiner geweſen wäre , wenn das Reich
keinen Zuſchuß zur Invalidenverſicherung leiſten müßte . ⸗
Aber wir legen darauf nicht einmal ſo hohen Wert , weil

dieſe Poſition ſich ſchon ſeit 15 Jahren im Etat befindet
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und weil auch bei der Einführung der Invalidenverſicherung
ad hoc eine Erhöhung der Branntweinſteuer erfolgte .
Anders aber ſteht es mit den neuen Ausgaben , welche den

Bedarf an Steuern in die Höhe getrieben haben .
Hier ſteht in vorderſter Linie Kap . 68 b : Zur Kapitals⸗

anſammlung behufs Erleichterung der Durchführung einer

Witwen⸗ und Waiſenverſorgung . Gemäß der lex

Trimborn beim Zolltarif müſſen die Mehreinnahmen aus

Zöllen auf die wichtigſten Lebensmittel für die Witwen⸗

und Waiſenverſorgung feſtgelegt werden ; im Jahre 1906

ſind dies 22 Millionen Mark , im Höhepunkt der Belaſtung
aber 50 Millionen Mark . Würde die lex Trimborn nicht
beſtehen , ſo kämen dieſe 50 Millionen Mark der Reichs⸗
kaſſe zugute , und das Steuerbedürfnis wäre um dieſe
Summe vermindert worden . Es fällt uns ſelbſtverſtändlich
nicht ein , auch nur das Geringſte an der lex Trimborn zu
ändern , aber dieſe Folgeerſcheinung darf nicht außer acht ge⸗
laſſen werden . Es wird aber auch niemand im Deutſchen
Reiche einfallen , den ſozialen Charakter dieſer neuen Aus⸗

gabe beſtreiten zu wollen . Ahnlich ſteht es mit anderen !
Die neuen Militärpenſionsgeſetze haben in erſter

Linie ſozialen Charakter , was bekanntlich ſelbſt die Sozial⸗
demokratie veranlaßte , in der Kommiſſion für beide Ent⸗

würfe zu ſtimmen ; im Plenum ſtimmte ſie noch für das

Unterklaſſengeſetz , das die meiſten neuen Ausgaben herbei⸗
führt . Die bisherigen Renten für verletzte Mannſchaften
und die Penſionen für Offiziere der unteren Dienſtgrade
ſind entſchieden zu niedrig ; da gehen in ſehr vielen Fällen
die Arbeiterverſicherungsgeſetze für erſtere weiter . Ein folcher
Zuſtand war des Reichs unwürdig , das als Arbeitgeber
eine Muſteranſtalt ſein muß . Nunmehr iſt dieſer Anſpruch
erfüllt , die Renten ſind ſehr weſentlich erhöht worden . Alle

Mehrausgaben fließen den Verletzten des Heeres zu ; es ſind
ſoziale Ausgaben im beſten Sinne des Wortes . Die Geſamt⸗
koſten aber betragen im Jahr 20 Millionen Mark , und

dieſe ſind Ausgaben , die man ſeither nicht gekannt hat .
Den ſozialen Charakter der Veteranenbeihilfe wird

niemand leugnen wollen ; kommt ſie doch nur ſolchen Kriegs⸗

—
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teilnehmern zugute , welche „ dauernd und gänzlich erwerbs⸗

unfähig “ ſind und ſich in „unterſtützungsbedürftiger Lage “
befinden . Man kann mit Recht von ihr ſagen , daß ſie
den unterſten Volksſchichten ganz allein zufließt . Im Jahre
1895 eingeführt , konnte ſie damals aus dem Reichs⸗
invalidenfonds beſtritten werden ; dieſer iſt der franzöſiſchen
Kriegsentſchädigung entnommen und deshalb für ſolche
Zwecke vorhanden . Aber ſein Defizit iſt nunmehr ſo groß ,
daß er am Erlöſchen iſt . Das neue Geſetz über den

Reichsinvalidenfonds , das mit den neuen Steuern in Kraft
tritt , beſtimmt , daß die Veteranenbeihilfe jetzt nicht mehr
aus dem Reichsinvalidenfonds zu zahlen iſt , ſondern aus

laufenden Einnahmen . Der Etat iſt dadurch um 16,5 Millionen

Mark mehr belaſtet , und nimmt man die ſonſtigen Er⸗

leichterungen des Reichsinvalidenfonds hinzu , ſo gibt es

rund 25 Millionen Mark Mehrbelaſtung , die auf ſoziale
Ausgaben zurückzuführen ſind .

In dieſes Kapitel gehört weiter eine Summe von

Ausgaben , die neu eingeführt worden ſind , und deren

Notwendigkeit der Reichstag einmütig anerkannt hat . Zu⸗
nächſt iſt dies die Erhöhung des Wohnungsgeldzuſchuſſes
für die Unterbeamten um 50 Prozent , was über 5

Millionen Mark koſtet , dann tritt hinzu die Schaffung
einer einheitlichen Servisklaſſe und die Erhöhung der

Entſchädigung für die Naturalleiſtungen , was auch nahe⸗
zu 5 Millionen Mark erfordert . So kommen weitere

10 Millionen Mark an ſozialen Mehrausgaben hinzu .

Es ergibt ſich alſo folgendes Bild an Mehrausgaben
rein ſozialer Art :

1. Für die Witwen⸗ und Waiſenverſicherung = O50 Mill .

2. Für die Militärpenſionsgeſetze 0
3. Für die Veteranenbeihilfe und Entlaſtung

des Reichsinvalidenfonds 25

4. Für höhere Wohnungsgeldzuſchüſſe und
Manöverentſchädigungen 1

5 105 Mill .



76

Mehrausgaben , die allein auf ſoziale Zwecke zurückzu⸗
führen ſind .

Der Vorſchlag der verbündeten Regierungen ging nun

dahin , den Bedarf in Weiſe aufzubringen :

Bechliſteuern ĩ6f Mill Mairk

atedkineee 5
Zigarettenſteuer , 7

Reichsſtempelſteuer bezw . Verkehrsſteuern ;
a) Frachturkundenſtempeel . . 41 „ 5

b) Perſonenfahrkartenſtempell . 12 „ 5

5

, 1
eeftftt

Summa 254 Mill . Mark .

Das Plenum des Reichstags hat beſchloſſen , folgende
Steuern zu bewilligen , deren Geſamterträgnis im Be⸗

harrungszuſtande ſein dürfte :
Bierſteiſc 2209 Mill Marß

itennn . 5
Frächtirkuftdenſtempek id „ 5
Fohlkarteliſtene „

Ailt bilſtetlerr 5
Tantiemenſteuer 106 „ N

Reichserbſchaftsſteuer (Anteil des Reichs) 48 „

Summa 164 Mill . Mark .

Dazu tritt dann die Aufhebung der Portovergünſtigung
für Poſtkarten und Druckſachen im Ortsverkehr mit
12 Millionen Mark Mehreinnahme , alſo insgeſamt 176
Millionen Mark neue Steuern .

§ 47 . Das Brauſteuergeſetz ( Nr. 10 und 356 ) ent⸗

hielt nach der Vorlage zwei weſentliche Neuerungen .
1. das Surrogatverbot und 2. die Erhöhung der Steuer
mit der Staffelung derſelben nach der Größe des Betriebes .

a. Das Surrogatverbot , das in den ſüddeutſchen
Staaten ſchon längſt durchgeführt iſt , hat der Reichstag
ſchon wiederholt gefordert . Die Vorlage enthielt dieſe
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auch für die untergärigen Biere , nicht aber für die ober⸗

gärigen Biere , die in der Regel von kleineren Brauereien

hergeſtellt werden . Für dieſe bildet die Mitverwendung
von Erſatzſtoffen , insbeſondere von Zucker , ein Hilfsmittel
nicht nur zur Verringerung der Betriebskoſten , ſondern
auch zur Erhöhung der Abſatzfähigkeit ihrer Biere , für
die von der Kundſchaft ein gewiſſer Grad von Süßigkeit
verlangt zu werden pflegt . Darüber , ob dieſes Hilfsmittel
als ein geeignetes angeſehen werden kann , gehen allerdings
die Meinungen der Sachverſtändigen auseinander . Ange⸗
ſehene Brauer wollen den Rückgang des Verbrauchs ober⸗

gäriger Biere gerade auf die infolge der Verwendung von

Erſatzſtoffen eingetretene Verſchlechterung des Bieres zurück⸗
führen . Von der Mehrzahl der Beteiligten wird jedoch
Wert darauf gelegt , daß ihnen dieſes Mittel zur Ver⸗

billigung und Aufrechthaltung ihres Betriebs nicht gänzlich
entzogen werde . Für die obergärigen Biere , die alkohol⸗
ärmer ſind , deren vermehrter Genuß dem der Lager⸗
biere vorzuziehen iſt , hat der Reichstag noch die beſondere
Vergünſtigung beſchloſſen :

„ Der dem obergärigen Biere nach Abſchluß des Brau⸗

verfahrens und außerhalb der Brauſtätte zugeſetzte
Zucker unterliegt nicht der Brauſteuer . Der Bundesrat

iſt befugt , den Zucker von der Brauſteuer gänzlich frei
zu laſſen . “

Das Surrogatverbot fand einſtimmig Annahme .

b. Die Erhöhung der Bierſteuer ſchlug der Entwurf
in folgender Weiſe vor :

Die Steuer beträgt für jeden Doppelzentner des

Geſamtgewichts der in einem Brauereibetrieb innerhalb
eines Rechnungsjahrs ſteuerpflichtig werdenden Brauſtoffe

von den erſten 250 Doppelzentnern 7 ,— Mark ,
von den folgenden 250 0 8, — ‚

„ 0 500 U 10, 7
0 U „ 2000 „ 11 38 „

200⁰ 5 12,7 . —
RnRete 1289 „
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Die ſonſtige Steuer iſt 4 Mark per Doppelzentner .

Zur Begründung dieſer Steuererhöhung wies die Vorlage

darauf hin , daß in den der Brauſteuergemeinſchaft nicht

zugehörigen ſüddeutſchen Staaten und in Elſaß⸗Lothringen
eine im Vergleiche zur norddeutſchen mehr als doppelte
und dreifache Steuer ohne Beſchwerde getragen werde .

Die jährliche ſteuerliche Belaſtung des Bierverbrauchs in

Süddeutſchland leinſchließlich Zoll ) beziffert ſich nach dem

Ergebniſſe des Jahres 1903 für den Kopf der Bevölkerung

bei einem Verbrauche von

in Bayern . . . auf 5,29 M. , 231,9 1 auf den Kopf ,

Württenberz „ 3,864 „ 168,01 „ „ 5

Riiern , ee , 5

1 Elſaß⸗Lothringen 1 2,20 9 88,1 1 * * .

Demgegenüber beträgt die Belaſtung in der nord⸗

deutſchen Brauſteuergemeinſchaft nur 0,84 Mark bei einem

Verbrauche von 97,7 ! auf den Kopf der Bevölkerung .

Für die Litereinheit des auf den Kopf der Bevölkerung be⸗

rechneten Verbrauchs beträgt die Belaſtung hiernach
in Bayern 3 . 2,28 Pfennig ,

üen 222

Büdenßn 3„5; 5

Elſaß⸗Lothringen 3 ; V 5

„ der Brauſteuergemeinſchaft dagegen nur 0,86

Unter der Annahme , daß zur Herſtellung eines Hekto⸗
liters Bier in der Brauſteuergemeinſchaft durchſchnittlich
rund 18,2 Kilogramm Malzſchrot verwendet werden , werde

die vorgeſchlagene Steuererhöhung , die den Doppelzentner

Malzſchrot mit durchſchnittlich 10,81 Marnk belaſten wird ,
die Steuerbelaſtung eines Liters Bier um 1,24 Pfennig

erhöhen . Bei dem hohen Gewinne , mit dem im Bereiche
der Brauſteuergemeinſchaft der Bierausſchank betrieben

wird , müſſe die Frage offen bleiben , ob dieſe Steuer⸗

erhöhung eine Mehrbelaſtung des Verbrauchers überhaupt

zur Folge haben oder in anderer Weiſe ausgeglichen
werden würde . Wenn aber die Steuererhöhung auch

wirklich in den Schankpreiſen und Flaſchenpreiſen des
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Bieres zum Ausdruck kommen ſollte , was insbeſondere
bei letzteren ohne Schwierigkeit wird geſchehen können ,
ſo könne dies bei den üblichen Schank - und Flaſchenmaßen
nur in ſo kleinen Beträgen geſchehen , daß weder eine
nennenswerte Einſchränkung des Bierverbrauchs im all⸗

gemeinen hieraus zu erwarten , noch zu befürchten ſei , es
werde durch die aus der Steuerhöhung ſich etwa ergebende
Verteuerung des Bieres ein Teil der Biertrinker wieder

dem Branntweingenuſſe zugeführt werden . Das Zentrum
und mit ihm die Linke lehnte dieſe Erhöhung der Bier⸗

ſteuer ab , da ſie auch im Widerſpruch mit § 6 des Flotten⸗
geſetzes ſteht .

c. Die Staffelung der Bierſteuer fand dagegen An⸗

nahme . Schon die Vorlage enthielt eine ſolche Staffelung
von 7 - 12,50 Mark , brachte aber gleichzeitig eine ſehr
weſentliche Erhöhung der geſamten Steuer . In der erſten
Leſung der Kommiſſion fand ein Antrag Speck Annahme ,
der den Steuerſatz für den Doppelzentner ſteuerpflichtiger
Brauſtoffe bei einem Jahresverbrauch bis zu 500 Doppel⸗
zentner auf 4 Mark ( wie bisher ) beließ , denſelben dann

bis zu 1000 Doppelzentner auf 4,50 Marnk ſteigerte , und

weiterhin denſelben mit je 1000 Doppelzentner bis zu
5000 Doppelzentner , und von da ab bis zu 10000 Doppel⸗
zentner mit je 2500 Doppelzentner bei einer Spannung
von 4 Mark — 0,50 Mark per Stufe ſteigend —ſtaffelte .
Die Veranlagung der Brauereibetriebe zur Steuer hatte für
jedes Rechnungsjahr vor Beginn desſelben nach dem durch⸗
ſchnittlichen Verbrauch der unmitelbar vorhergegangenen
drei Jahre zu erfolgen ( ſog . Kontingentierung ) .

In der zweiten Leſung der Kommiſſion und im Plenum
des Reichstags iſt man von dieſem Gedanken wieder

zurückgekommen und hat ein Syſtem der Durchſtaffelung
angenommen . Demnach wird alſo ein Brauereibetrieb

nicht zu dem Steuerſatz einer beſtimmten Stufe veranlagt ,
und hat ſeine ganze Produktion zu dieſem einen Satze zu

verſteuern , ſondern jede Brauerei verſteuert die unter die

einzelnen Stufen fallenden Quantitäten ihrer Produktion
zu den betreffenden Staffelſätzen .
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Die Steuer beträgt hiernach für jeden Doppelzentner :

von den erſten 250 D. ⸗3. , alſo bis 250 D. ⸗8. 4, . — M.

von den folgenden 250 „ „ „ 500 „ ⸗= 4,50 ,

1 „ „ 500 „ 0 1000 5 975 1

„ K 1000 1 „ K 2000 3 5,50 „

1 K 1000 „ K 3000 73 675
„ U 1000 1 „ K 4000 73 6,50 1

1 „ „ 100⁰0 „ „ 5000 U 8

„ 0 1000 „ „ U 6000 7 5 875

1000 5„%%0%/ Y—T —T

von dem Reſte , alſo über 7000 D. ⸗Z. hinaus = 10, . — „

Dieſe Staffel bringt eine Mehreinnahme gegenüber

der bisherigen Steuer von rund 22 Millionen Mark ,

wozu dann die höheren Leiſtungen der ſüddeutſchen Staaten

mit 7 Millionen Mark treten . Die Wirkung dieſer neuen

vom Reichstag endgültig beſchloſſenen Staffelung zeigt ſich

in folgender Tabelle :

Steuerbelaſtung per Doppelzentner :
bei Verarbeitung von 500 D. ⸗Z. 4,25 Mk .

0 L ˙ 1000 5 4,62 5

0 7 2000 0 5,06 .

11 7 5 3000 ˙ 5 37 N

5 ˙0
4000 5 5,65 L

0 „ 7 5000 5,92 K

5 0 5 6000 6,27 5

0 7 L 7000 L 6,66 E

7 770 7 8000 I 7 07 0

0 5 70
9000 7 „40 ˙

0 0 1 10 00⁰⁰0 5 7,66 0

1 ˙ 1 1 3 00⁰0 0 8,20 U

0 5 N 15 0⁰⁰ ˙ 8,44 0

E 20 000 7 8,88

0 A ¹ 30 00⁰0 7 922 0

0 70 ˙ 40 00⁰0 0 9,41 5

1 L. . 50 00⁰0 L 9,53 .
Wie ſich dieſe Mehrbelaſtung für den einzelnen Doppel⸗

zentner bezw . Hektoliter ſtellt , geht aus folgender Überſicht

hervor :
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M. Eine Brauerei

mit einer mit einer zahlt nach zahlt nach
8 jährlichen Ver⸗ Jahres⸗ dem heutigen der neuen alſo mehr ?

arbeitung produktion Geſetz Staffel per
von von: per Jahr : per Jahr : Henktoliter :

Doppelzentner Henktoliter Mk. Mk. Mk .

250 1250 1000 1000 0,00
500 2500 2000 2125 0,05

1000 5000 4000 4625 C0, 125
2000 10000 8000 10125 0,215
3000 15000 12000 16125 0,275

4 4000 20000 16000 22625 0,331
„ 5000 = ◻ 25 000 20000 29625 0,385

6 000 = ſ30000 24 000 37625 0,454
4 7000 ◻ aV5 000 28 000 46 625 0,532
h 10000 50000 40 000 76 625 0,732

20 000 100 000 80 000 176625 C0,967
50 000 Q250000 200000 476625 1,106

100000 500000 400 000 976625 1,153

Hieraus ergibt ſich, daß bei den kleinen Brauereien

von einer irgendwie namhaften Erhöhung der Steuer

keineswegs die Rede ſein kann . Die Mehrbelaſtung
des einzelnen Hektoliters Bier iſt , wie die vorſtehende
Tabelle beweiſt , bei den kleinen und mittleren Betrieben

durchaus keine weſentliche . Dieſe Tatſache ſpringt noch
mehr in die Augen , wenn man die Wirkung der Steuer

auf das einzelne Liter berechnet . Das einzelne Liter erhöht
ſich infolge dieſer Staffel z. B. bei einem Betriebe mit

einer Jahresproduktion von 2500 Hektoliter um nur 5

Hundertſtel Pfennig , bei einer ſolchen von 5000 Hektoliter
um nicht ganz 13 Hundertſtel Pfennig , bei 10000 Hekto⸗
literproduktion im Jahre um rund 21 Hundertſtel Pfennig ,
bei einer Produktion von 15000 Hektoliter per Jahr um

rund 27 Hundertſtel Pfennig , bei einer ſolchen von 20000

Hektoliter um rund 33 Hundertſtel Pfennig uſw . Aber

10 ſelbſt bei den allergrößten Brauereien bringt die neue
alc

Staffel nur eine Mehrbelaſtung von rund einem Pfennig
per Liter gegenüber dem heute geltenden Steuerſatz .

Erzberger , Die Zentrumspolitik im Reichstage . 6
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Damit iſt aber auch ſchon am deutlichſten gezeigt , wie

unbegründet es iſt , wenn die Erhöhung des Bierpreiſes mit der

neuen Steuer zu begründen verſucht wird .

Die Staffel⸗Steuer hat weſentlich mittelſtandsfreund⸗
lichen Charakter .

Die aus der Steuerabſtufung für die kleineren Be⸗

triebe ſich ergebenden Steuervorteile ſollen gegenüber den

Vorteilen der Großbetriebe in Produktion und Abſatz

einen mäßigen Ausgleich bilden , der den erſteren es er⸗

möglicht , dem Wettbewerbe der Großbetriebe bis zu einem

gewiſſen Grade Stand zu halten .

Der württembergiſche Bundesratsbevollmächtigte konnte

in der Steuerkommiſſion ( Nr. 356 , Seite 18) mitteilen ,

daß in Württemberg zwar auch nach Einführung der

ſtärkeren Staffelung der Steuer die Geſamtzahl der Brauereien

noch weiter abgenommen hat , aber der Rückgang iſt geringer

geworden als in der vorhergehenden Periode .
Die durchſchnittliche jährliche Ab⸗ und Zunahme be⸗

trägt hiernach in den Brauereien mit einer jährlichen

Malzverwendung von :
über

in der Periode bis 500 dz 500 - 2000 dz über 2000 dz

1886 1892 Abnahme : 59 Zunahme : 6 Zunahme : 5

18931899 Abnahme : 66 Abnahme : 14 Zunahme :1
1900 1904 Abnahme : 38 Abnahme : 7 Abnahme : 2
(geſtaffelte Steuer . )

Hieraus ergibt ſich, daß der Rückgang bei den kleinen

und Mittelbetrieben unter der jetzigen Steuerſtaffelung ſich

zwar noch fortgeſetzt hat , aber nicht in gleichem Maße

fortgeſchritten iſt wie früher , daß er ſich vielmehr ver⸗

mindert hat , während bei den größeren Brauereien ſtatt

der früheren Zunahme ein kleiner Rückgang zu erkennen

iſt . Die Staffelung hat ſomit den erſtrebten Zweck mindeſtens

teilweiſe erreicht .

Der württembergiſche Bundesratsbevollmächtigte er⸗

klärte am Schluſſe : „ Im übrigen kann ich meine Aus⸗

führungen dahin zuſammenfaſſen , daß der Rückgang der
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kleineren und mittleren Brauereien unter der jetzigen
Steuerſtaffelung in Württemberg zwar nicht aufgehört hat ,
daß er aber ſich langſamer vollzieht und daß inſofern die

Staffelung eine günſtige Wirkung ausgeübt hat . “

Die Staffelung der Steuer wurde am 1. Mai in 2.

Leſung mit 146 gegen 113 Stimmen angenommen . Mit

Nein ſtimmten : die freiſinnigen Parteien , Polen , Wirt⸗

ſchaftliche Vereinigung und Sozialdemokraten . Vom Zentrum
ſtimmten mit Nein , weil der Aufbau der Staffel nicht in

allen Teilen zuſagte , die Abgg . Müller⸗Fulda , Dr . Rintelen ,
Speck , Wallenborn und Witzlsperger . In der dritten Leſung
am 18 . Mai fand die Bierſteuer mit 157 gegen 106 Stimmen

Annahme ; gegen die Steuer ſtimmten : Freiſinnige , Polen ,
Wirtſchaftliche Vereinigung und Sozialdemokraten . Vom

Zentrum ſtimmten mit Nein : Müller⸗Fulda , Speck , Wallen⸗

born und Witzlsperger .

§ 48 . Das Cabakſteuergeſetz ( Nr. 10 und 357 ) iſt
im Reichstage rundweg abgelehnt worden . Die Vorlage
beabſichtigte eine Erhöhung des Rohtabakzolles für aus⸗

ländiſchen Tabak von 85 Mark auf 125 Marnk der Doppel⸗
zentner , der Rohtabakſteuer für inländiſchen Tabak von

45 Mark auf 62 Mark der Doppelzentner . Es ſollte
künftig ausländiſcher Rauchtabak mit 300 Marnk ſtatt
180 Mark , feingeſchnittener Tabak mit 500 Marnk ſtatt
180 Mark , importierte Zigarren mit 600 Marnk ſtatt 270

Mark verzollt werden . Von all dieſen Erhöhungen hat
die Kommiſion nur eine Erhöhung des Zolles auf fein⸗
geſchnittenen Tabak von 180 Mark auf 300 Mark l (die

jedoch durch den ſpäteren Beſchluß zum Zigarettenſteuergeſetz
wieder beſeitigt wurde ) beſchloſſen , alle übrigen Erhöhungen
wurden abgelehnt .

Die Redner aller Parteien erklärten ſich aus ſozialen
und wirtſchaftlichen Gründen gegen die Vorlage , unter

anderem wurde ausgeführt , daß in Amerika die Steuer

verhältnismäßig niedriger als bei uns ſei , dort betrage

ſie 12 %, bei uns 17 % des Wertes ; allerdings koſte dort

die billigſte Zigarre 5 Cent , alſo nach unſerem Gelde

6**
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20 Pfennig . Nun ſei geſagt worden , der Konſum ſei

durch das Geſetz von 1879 nicht zurückgegangen , dagegen

ſpreche die in der Vorlage gegebene Statiſtik ſelbſt . An⸗

fang der 70er Jahre habe der Konſum auf den Kopf
der Bevölkerung 1,78 kg betragen , jetzt betrage er nur

noch 1,55 kg pro Kopf . Auch ſei behauptet worden , es

hätten 1879 keine Arbeiterentlaſſungen ſtattgefunden . Sehr
viele Arbeiter wären 1879 gezwungen geweſen , nach Amerika

auszuwandern , weil die Zigarrenfabrikation von Hamburg
in billigere Gegenden verlegt worden wäre und ſie für
die niedrigeren Arbeitslöhne nicht hätten arbeiten wollen .

Die Statiſtik beweiſe ein gleiches . Nach den Erhebungen
der Tabak⸗Enquetekommiſſion ſeien 1879 noch 130000

Perſonen im Tabakgewerbe beſchäftigt geweſen , die Berufs⸗
ſtatiſtik von 1882 habe nur 113000 gezählt . Die Ab⸗

wanderung werde ebenſo durch die Statiſtik bewieſen . In

Baden ſei die Zahl der Tabakarbeiter von 8000 auf 36 000

geſtiegen ; in Sachſen , wo teilweiſe auch niedrige Arbeits⸗

löhne beſtänden , von 16000 auf 26000 . Dagegen weiſe
der Nordweſt⸗Diſtrikt nur eine ganze unmerkliche Ver⸗

mehrung der Tabakarbeiter auf . Allerdings ſeien die Löhne
in Baden nur etwa halb ſo hoch , als in den Hanſeſtädten .

In der Steuerkommiſſion war zwar eine Mehrheit
für die Einführung des Zolles auf importierte Zigarren
vorhanden , aber dieſe konnte ſich jedoch über das Maß
und die Form dieſer Erhöhung nicht einigen . Während
die Konſervativen , der Vorlage entſprechend , eine Er⸗

höhung des Gewichtszolles von 270 Mark auf 600 Mark

beantragten , verlangten Zentrum und Nationalliberale einen

Gewichtszoll von 300 Mark und außerdem einen Wert⸗

zuſchlag von 25 %0 . Das wäre für wertvolle Import⸗
zigarren erheblich mehr geweſen als die Vorlage , für gering⸗
wertige Sorten jedoch entſprechend weniger .

Angenommen wurden aus der Regierungsvorlage
jedoch in der erſten Leſung der Kommiſſion die Er⸗

leichterungen für die inländiſchen Tabakbauern , welche eine

Vergütung der Steuer für verhagelten oder ſonſt mißratenen
Tabak bezwecken . Über dieſe Vorlage hinaus wurde auf
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Antrag des Zentrums noch eine Steuerermäßigung für
ſogenannte Grumpen oder Sandblätter um 5 Mark ( 40
Marnk ſtatt 45 Marb ) der Doppelzentner beſchloſſen .

In der zweiten Leſung der Kommiſſion wurde die

Vorlage einſtimmig abgelehnt . Nach erfolgter Abſtimmung
wurde regierungsſeitig die Erklärung abgegeben , daß man

ſich vorbehalten müſſe , auf die Vorlage zurückzugreifen
oder eine andere Vorlage zur höheren Beſteuerung des

Tabaks einzubringen , falls nicht die für das Reich er⸗

forderlichen Mittel aus den übrigen Steuervorlagen be⸗

ſchafft würden .

Am 1. Mai 1906 hat der Reichstag ohne jede Debatte
den Geſetzentwurf gleichfalls abgelehnt .

§ 49 . Das igarettenſteuergeſetz ( Nr . 10 und 358 )
hat von allen Steuervorlagen am meiſten Wandlungen
durchgemacht ; die Vorlage des Bundesrats iſt ganz ver⸗

worfen worden ; was die Kommiſſion und das Plenum
des Reichstags in zweiter Leſung beſchloſſen , hat wieder
in dritter Leſung eine andere Geſtalt erhalten . Die Vor⸗

lage ging dahin , daß für jedes Tauſend Zigaretten 3 Mark
Steuer erhoben werden ſoll , unbekümmert um die Preis⸗
lage der Zigaretten , dieſe Steuer ſollte aber nicht an der

heutigen Zigarette , ſondern an der Menge des zur Fertig⸗
ſtellung der Zigaretten verwendeten Papiers erhoben werden .

Die im Inlande hergeſtellten Zigaretten und Ziga⸗
rettentabake unterliegen nach dem bisherigen Stande der

Steuergeſetzgebung der gleichen Abgabenbelaſtung wie alle

anderen Tabakerzeugniſſe , nämlich den vom Gewichte des

verwendeten Rohtabaks in Form des Zolls oder der In⸗

landſteuer zur Erhebung kommenden Abgaben von 85

Marnk beziehungsweiſe 45 Mark für einen Doppelzentner .
Eine höhere Belaſtung der Zigaretten wurde ſelbſt

von den beteiligten Kreiſen als gerechtfertigt anerkannt ;
ſie kann damit begründet werden , daß die Zigaretten⸗
induſtrie in ſteuerlicher Beziehung bisher dadurch einen

Vorteil genoſſen hat , daß ſie ihre Deckblätter nicht zu ver⸗

ſteuern brauche , ferner dadurch , daß der Tabakkonſum in
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Form der Zigarette bei der Verſteuerung beziehungsweiſe
Verzollung des Tabaks nach dem Gewichte im allgemeinen
eine geringere Steuerbelaſtung trägt als der Tabakkonſum
in anderer Form , weil der Tabakkonſum in Form der

Zigarette , auf das Gewicht des Rohtabaks reduziert , aus

verſchiedenen Gründen ein geringerer iſt wie der Konſum
in Form der Zigarre oder des Rauchtabaks .

Weiter rechtfertigt ſich eine Sonderbeſteuerung der

Zigaretten durch die ganz enorme Zunahme des Zigaretten⸗

verbrauchs in den letzten Jahren , aus der eine teilweiſe

Verdrängung der Zigarre zu befürchten ſteht .

Hand in Hand mit einer erheblichen Zunahme der

Zigaretteneinfuhr hat ſich die inländiſche Zigarettenpro⸗
duktion vom Jahre 1875 bis heute von 152 444 Mille

auf etwa 4000 000 Mille vermehrt . ( Nach neueren

Schätzungen iſt die Zigarettenproduktion ſogar auf 5000000

Mille angewachſen . ) Bei dieſem Vorgange ſpielt auch die

Arbeiterfrage eine Rolle , weil die Zigaretteninduſtrie in

der Hauptſache auf Maſchinenarbeit beruht , während die

Zigarreninduſtrie faſt ausſchließlich Handarbeiter beſchäftigt .

Außerdem war für den Vorſchlag der verbündeten Re⸗

gierungen beſtimmend der Umſtand , daß ein weiteres ,
derart raſches Fortſchreiten der Vermehrung des Zigaretten⸗

konſums , eventuell auf Koſten des Zigarrenkonſums , auch
das finanzielle Ergebnis der Tabakſteuer beeinträchtigen
würde .

Strittig war nur die Form der Beſteuerung . Die von

der Regierung vorgeſchlagene Form iſt allſeitig verworfen

worden ; die Bedenken wurden in der Hauptſache darin

gefunden , daß durch die Papierbelaſtung das Zigaretten⸗

papier , das bisher in der Fabrikation nahezu als wert⸗

loſer Gegenſtand betrachtet worden iſt , zu einem Wert⸗

gegenſtand gemacht wird , was eine vollſtändige Umwälzung
der Fabrikation und Schwierigkeiten mit den Arbeitern

hervorrufen würde ; ferner in dem Umſtande , daß es nicht

möglich iſt , die Frage der Steuerrückvergütung für den

in großem Umfange entſtehenden Papierabfall in befrie⸗

digender Weiſe zu löſen ; und endlich in den Schwierig⸗
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keiten , die mit den ausländiſchen Papierlieferanten ent⸗

ſtehen würden , wenn das bereits abgeſtempelte Papier

ſich bei der Ubernahme in die Fabrikation als unbrauch⸗

bar oder nicht der Beſtellung gemäß geliefert erweiſt .

Zunächſt tauchte nun der Vorſchlag auf , die Zigaretten⸗

ſteuer in der Form eines Rohtabakzoll - Zuſchlags

zu erheben ; ſetzt man dieſen auf 200 —250 Mark per

Doppelzentner feſt , ſo bringt er dasſelbe ein , was die

Vorlage erreichen will . Aber dieſe Beſteuerung iſt nicht

durchführbar . Der Rohtabakzoll⸗Zuſchlag hat vor allem

den Mangel , daß er eine Differenzierung der Abgabe nach
dem Werte des Objekts nicht zuläßt . Der Rohtabakzoll⸗

Zuſchlag belaſtet ſogar unter Umſtänden die billige Ziga⸗
rette noch mehr wie die teuere , weil erſtere vielfach

ſchwerer oder aus ſchwererem Tabak hergeſtellt wird wie

letztere . Ein weiterer erheblicher Mangel des Rohtabak⸗

zoll⸗Zuſchlags iſt die völlig unzureichende Kontrolle .

Dann kam der Vorſchlag der Einführung der Bande⸗

rollenbeſteuerung . Dieſe Art der Beſteuerung , die

im Deutſchen Reiche das erſtemal im Jahre 1900 mit der

Champagnerſteuer beſchritten worden iſt , hat den Vorzug ,

daß ſie die Induſtrie garnicht beläſtigt , daß die Steuer

ſich nach dem Kleinverkaufspreis der Zigarette richtet , alſo
eine Wertſteuer iſt und daß ſie die Kontrolle weſentlich

erleichtert . Nach einer Reihe von Vorſchlägen hat ſchließ⸗

lich das Plenum in dritter Leſung folgende Steuerſätze

feſtgelegt :
1. für Zigaretten :

a) im Kleinverkaufspreiſe bis zu 15 Mark das Tauſend

1,50 Mark für 1000 Stück ,

b) im Kleinverkaufspreiſe über 15 bis 25 Mark das

Tauſend 2,50 Mark für 1000 Stück ,

c) im Kleinverkaufspreiſe über 25 bis 35 Mark das

Tauſend 3,50 Mark für 1000 Stück ,

d) im Kleinverkaufspreiſe - über 35 bis 50 Mark das

Tauſend 5 Mark für 1000 Stück ,

e) im Kleinverkaufspreiſe über 50 bis 70 Mark das

Tauſend 7 Mark für 1000 Stück ,
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) im Kleinverkaufspreiſe über 70 Mark das Tauſend
10 Mark für 1000 Stück ;

2. für Zigarettentabak :

a) im Kleinverkaufspreiſe über 3 bis 5 Mark das Kilo⸗

gramm 0,80 Mark für ein Kilogramm ,
b) im Kleinverkaufspreiſe über 5 bis 10 Mark das

Kilogram 1,60 Mark für ein Kilogramm ,
o) im Kleinverkaufspreiſe über 10 bis 20 Mark das

Kilogramm 3 Mark für ein Kilogramm ,
d) im Kleinverkaufspreiſe über 20 bis 30 Mark das

Kilogramm 4,80 Mark für ein Kilogramm ,
e) im Kleinverkaufspreiſe über 30 Mark das Kilo⸗

gramm 7 Mark für ein Kilogramm ;
3. für Zigarettenhülſen und zugeſchnittene Zigaretten⸗

blättchen 2 Mark für 1000 Stück .

Der Eingangszoll für feingeſchnittenen Tabak und

Zigaretten wurde auf 700 Mark für einen Doppelzentner
feſtgeſetzt . Die Belaſtung , welche durch dieſe Steuer die
1 Pfennig⸗Zigarette erhält , iſt nur 0,15 Pfennig pro Stück ,
d. h. 100 Stück zahlen 15 Pfennig Steuer , während 100
Stück der beſſeren Sorte 0,70 —-1 Mark bezahlen ! Gerade
die billige Zigarette iſt hier weit geringer belaſtet als die

feine . Am 4. , 5. und 7. Mai fand die zweite Leſung
ſtatt ; der Geſetzentwurf wurde mit 180 gegen 112 Stimmen

angenommen und in dritter Leſung am 18 . Mai 1906 mit
157 gegen 96 Stimmen ; gegen die Steuer ſtimmten : Sozial⸗
demokraten , Polen , Antiſemiten und Freiſinnige .

Die Einführung des Verpackungszwanges iſt
von mehreren Seiten kritiſiert worden und doch iſt gerade
dieſe Vorſchrift erforderlich im Intereſſe des kaufenden
Publikums und der Entrichtung der Steuer . Zigaretten⸗
tabak und Zigaretten ſowie Zigarettenhülſen und Blättchen
dürfen im Nlande vom Herſteller und Großhändler nur
in vollſtändig geſchloſſenen Packungen abgegeben werden .

Für den Kleinhändler gilt dieſe Vorſchrift nicht , wohl aber

iſt der Bundesrat befugt , im Falle der Umgehung der

Zigarettenſteuer beim Einzelverkaufe für dieſen beſondere
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Sicherungsmaßnahmen zu treffen oder den Verpackungs⸗
zwang auf alle Perſonen auszudehnen , die der Zigaretten⸗
ſteuer unterliegende Waren feilhalten , verkaufen oder ſonſt⸗
wie an Verbraucher abgeben .

Während das Geſetz nur die Anmeldepflicht für alle
Betriebe , die Zigaretten herſtellen , enthält , forderten die

Sozialdemokraten ein Verbot der Herſtellung der Ziga⸗
rette in der Heimarbeit ( Nr. 370 ) . Die Abgg . Erzberger
und Dr . Jäger traten dieſem Antrage (5. und 7. Mai 1966 )
entgegen , da gerade hierdurch die Arbeiter am meiſten ge⸗
ſchädigt werden . Etwas eigenartig berührte es , daß ge⸗
rade der ſozialdemokratiſche Abgg . von Elm dieſes Verbot
der Heimarbeit zu rechtfertigen ſuchte , derſelbe Abgeordnete ,
der noch am 2. Februar 1906 in Berlin in einer öffent⸗
lichen Verſammlung bezüglich des Verbots der Heimarbeit
in der Tabakinduſtrie den Standpunkt vertreten hat : „ Eine
ſofortige Durchführung dieſes Verbots würde eine große
Härte ſein ! “ ( 95. Sitzung vom 5. Mai 1906 S . 2960 ) .
Trotzdem befürwortete er den Antrag , wonach dieſes Ver⸗
bot bereits am 1. Juli 1906 in Kraft treten ſollte ! Der

Antrag wurde gegen die Stimmen der Sozialdemokraten
abgelehnt .

§ 50 . Der Frachturkundenſtempel ( Nr . 10 und 359 )
iſt ſchon im Jahre 1894 von dem Bundesrat gefordert ,
aber damals abgelehnt worden . Nunmehr ſchlug die Re⸗

gierung einen Stempel für alle Sendungen vor , ſei es per
Poſt , per Eiſenbahn oder per Schiff . Der Schiffahrts⸗
ſtempel ſollte für Einzelſendungen im transatlantiſchen Ver⸗

kehre mit 1 Mark wie bisher beſtehen bleiben , dagegen
für Schiffsladungen auf 5 bzw . 10 Mark erhöht werden ;
im Verkehre der Nord - und Oſtſee ſollte gleichfalls der

Stempel von 10 Pfennig für Einzelſendungen erhalten
bleiben , für Schiffsladungen jedoch auf 50 Pfennig bzw .
1 Mark erhöht werden ; derſelbe Stempel ſollte für die

geſamte inländiſche Fluß⸗ und Kanalſchiffahrt neu einge⸗
führt werden . Ebenſo ſollte auf den deutſchen Eiſenbahnen
für Frachtſendungen ein Stempel eingeführt werden von
10 Pfennig der Einzelſendung bzw . von 20 und 50 Pfennig
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(ie nach dem Frachtbetrage ) von Wagenladungen . Für

Poſtſendungen ſchlug die Regierungsvorlage einen Stempel
von 5 Pfennig für die Pakete mit weniger als 50 Pfennig

Porto und 10 Pfennig für die Pakete mit 50 Pfennig

und mehr Porto vor . Der Mehrertrag aus dieſen Er⸗

höhungen und neuen Stempeln war auf rund 41 Millionen

Marn jährlich nach der Regierungsvorlage berechnet .

In der Kommiſſion ſprachen ſich die Zentrumsabge⸗
ordneten beſonders gegen dieſe Steuer aus , weil ſie den

Mittelſtand ſtark trifft ; gewiſſe Gewerbe , wie der Buch⸗

handel , würden beſonders ſtark herangezogen . Dagegen
war die Mehrheit der Kommiſſion bereit , den Großhandel
und die Großinduſtrie heranzuziehen , indem ein Stempel

auf Wagenladungen im Eiſenbahnverkehr gelegt wurde

und zwar von 20 Pfennig auf Wagenladungen , deren

Frachtbetrag unter 25 Mark bleibt ( alſo nicht ganz 1 /
des Frachtbetrags ) und von 50 Pfennig auf alle ſonſtigen

Wagenladungen .

Dieſen Anſchauungen trug ein Antrag des Zentrums

Rechnung , welcher den Stempel für den Seeverkehr in

bisheriger Weiſe beſtehen läßt , die Poſtpakete und Einzel⸗

ſendungen im Eiſenbahnverkehr freiläßt und nur für Eiſen⸗

bahnwagenladungen Stempel von 20 bezw . 50 Pfennig

einführt .
Der Antrag lautet :

Der Tarif zum Reichsſtempelgeſetze vom 14 . Juni 1900

( Reichs⸗Geſetzbl . S . 275 ) erhält in Nummer 6 nachſtehende

Faſſung :

Frachturkunden , wenn ſie im Inlande ausgeſtellt oder

behufs Empfangnahme oder Ablieferung der darin be⸗

zeichneten Sendung im Inlande vorgelegt oder ausgehändigt
werden und zwar :

a) Konnoſſemente und Frachtbriefe im Schiffsverkehr

zwiſchen inländiſchen und ausländiſchen Seehäfen oder

zwiſchen Häfen an inländiſchen Waſſerſtraßen und

ausländiſchen Seehäfen , ſoweit ſie nicht unter b

fallen , 1 Mark .
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b) Konnoſſemente und Frachtbriefe im Schiffsverkehr
zwiſchen inländiſchen Häfen und ausländiſchen Häfen
der Nord - und Oſtſee , des Kanals oder der nor⸗

wegiſchen Küſte , 10 Pennig .

Wenn eine Urkunde über die Ladung eines ganzen

Schiffsgefäßes lautet , wird bei einem Frachtbetrage
von nicht mehr als 25 Mark das Doppelte , bei

höheren Beträgen das Fünffache und , ſofern es ſich
um Schiffe mit einem Reinraumgehalte von über

200 Kubikmeter handelt , bei einem Frachtbetrage
von nicht mehr als 25 Mark das Fünffache , bei

höheren Beträgen das Zehnfache der zu a und b

bezeichneten Sätze erhoben .

O) Konnoſſemente , Frachtbriefe , Ladeſcheine, Einlieferungs⸗
ſcheine im Schiffsverkehr , ſoweit ſie nicht unter a und b

fallen , wenn die Urkunde über die Ladung eines

ganzen Schiffsgefäßes lautet , bei einem Frachtbetrage
von nicht mehr als 25 Mark , 20 Pfennig , bei höheren
Beträgen 50 Pfennig , und ſofern es ſich um Schiffe
mit einem Raumgehalte von über 150 Tonnen handelt ,
bei einem Frachtbetrage von nicht mehr als 25 Mark

50 Pfennig , bei höheren Beträgen 1 Mark .

Dem Frachtbetrag im Sinne dieſer Vorſchrift iſt
der Schlepplohn hinzuzurechnen , ſofern er neben der

Fracht zu zahlen iſt .

d) Frachtbriefe im inländiſchen Eiſenbahnverkehr , wenn

die Urkunde über die Ladung eines ganzen Eiſen⸗

bahnwagens lautet , bei einem Frachtbetrage von nicht

mehr als 25 Mark , 20 Pfennig , bei höheren Be⸗

trägen 50 Pfennig .

Der Steuerſatz vermindert ſich auf die Hälfte dieſer

Sätze , wenn das Ladegewicht des Wagens 5 Tonnen nicht

überſteigt . Er erhöht ſich auf das Einundeinhalbfache ,
wenn das Ladegewicht über 10 Tonnen , aber nicht mehr
als 15 Tonnen beträgt . Für je weitere 5 Tonnen Lade⸗

gewicht tritt die Hälfte des Satzes hinzu .
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Am 7. Mai iſt dieſes Steuergeſetz nach ganz un⸗

erheblicher Debatte gegen die Stimmen der Sozialdemokraten ,

Polen und Freiſinnigen angenommen worden .

§ 51 . Die Fahrkartenſteuer ( Nr. 10 und 359 ) iſt
in der Vorlage der verbündeten Regierungen u. a. damit

begründet worden , daß ſie eine Steuer iſt , welche in anderen

Ländern als etwas ganz Selbſtverſtändliches gilt . In

Oſterreich beträgt der Fahrkartenſtempel 12 Prozent , in

England 6 Prozent und in Frankreich 10 Prozent vom

Betrag des Fahrpreiſes , ohne daß man dies als eine

ungehörige Belaſtung anſieht ; der Ausländer , welcher in

Deutſchland reiſt , iſt erſtaunt , dieſen Stempel für ſeine

Fahrkarten nicht entrichten zu müſſen .

Die Regierungsvorlage hatte den Stempel als Fix⸗

ſtempel vorgeſchlagen , er ſollte , gleichviel , wie lange die

Fahrt dauerte , für erſte Klaſſe 40 Pfennig , für zweite

Klaſſe 20 Pfennig , für dritte Klaſſe 10 Pfennig und für
vierte Klaſſe 5 Pfennig betragen und auf dieſe Weiſe
13 Millionen Mark jährlich einbringen . Fahrbillette unter

2 Mark Fahrgeld ſollten befreit bleiben . Dieſer Vorſchlag
iſt in der Kommiſſion abgelehnt worden , weil man ſich
ſagte , daß die Steuer ſich nach der Entfernung und dem

Preis der Fahrkarten richten müſſe , daß ein Billet von

Berlin nach Halle nicht ſoviel Stempel koſten dürfe wie

ein ſolches von Berlin nach Baſel .

Von nationalliberaler Seite war zuerſt der Vorſchlag

gemacht worden , den Stempel nach der Kilometerzahl feſt⸗

zuſetzen und zwar von der erſten Klaſſe 1 Pfennig pro

Kilometer , von der zweiten Klaſſe einen halben Pfennig
und von der dritten Klaſſe einen viertel Pfennig pro
Kilometer zu erheben , während die vierte Klaſſe ganz frei
bleiben ſollte . Wo eine vierte Klaſſe nicht beſteht , ſollte
die dritte Klaſſe ganz ſteuerfrei ſein , falls der Fahrpreis
von dieſer den Satz von 2 Pfennig pro Kilometer nicht

überſteigt . Dieſer Vorſchlag , welcher dazu beſtimmt war ,

einen gerechten Ausgleich der Steuer nach der Leiſtung

herbeizuführen , ſtieß auf den heftigen Widerſtand nicht nur
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der Linken , welche überhaupt keine Steuer wollte , ins⸗
beſondere auch Bedenken trug , die in Deutſchland reiſenden
Amerikaner , Ruſſen und Engländer zu einer ſolchen Steuer

heranzuziehen , ſondern auch der Vertreter der einzelnen
Bundesſtaaten .

Letztere befürchten nämlich ſonderbarerweiſe , daß in⸗
folge des mäßigen Stempels ein Rükgang in der Benutzung
der Eiſenbahnen eintreten und dadurch ihre Einnahmen
geſchmälert werden könnten . Die Vertreter von Bayern
und Mecklenburg erklärten den Eiſenbahnfahrkartenſtempel
nach der Kilometerzahl für unannehmbar , obwohl ſie dem

Fixſtempel im Bundesrat zugeſtimmt hatten .

In der Kommiſſion fand dieſer Antrag der National⸗
liberalen Annahme ; die Konſervativen hatten ſehr erheb⸗
liche Bedenken gegen dieſe Steuer . Die einzelſtaatlichen
Eiſenbahnverwaltungen machten gleichfalls erhebliche Be⸗
denken gegen dieſe Art der Beſteuerung geltend . Die

Mehrheit des Reichstages trug dem Rechnung und be⸗

ſchloß in zweiter und dritter Leſung , die Steuer nach
der Höhe des Fahrgeldes zu fixieren , was die Erhebung
derſelben einfacher geſtaltet . So fand ſchließlich das Geſetz
in folgender Geſtaltung Annahme :

„a) Fahrkarten , Fahrſcheine und ſonſtige Ausweiſe über
die erfolgte Zahlung des Perſonenfahrgeldes im

Eiſenbahnverkehr auf inländiſchen Bahnlinien
in

bei einem Fahrpreiſe von Mpagentlaſſe

0½60 ( „ i „ „ „

mehr als 2 „ „F„ 5„ 1 20
5 E E 10 „ 20 40 80

„ „ èↄII

„ „ 0

„, „ 30 „ „

„ %

50 „ 200 400 800
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Fahrkarten von Straßen⸗ und ähnlichen Bahnen ,

welche getrennte Wagenklaſſen nicht führen , werden

wie Fahrkarten dritter Klaſſe behandelt .

b) Fahrkarten , Fahrſcheine und ſonſtige Ausweiſe über

die erfolgte Zahlung des Perſonenfahrgeldes im

Dampfſchiffsverkehr auf inländiſchen Waſſerſtraßen
und Seen , ſowie im Dampfſchiffsverkehr der Nord⸗

und Oſtſee zwiſchen inländiſchen Orten unterliegen

den unter a für die dritte Wagenklaſſe feſtgeſetzten

Steuerſätzen .

Wenn das Dampfſchiff verſchiedene Fahrklaſſen

führt , gelten die unter a für die III . Wagenklaſſe

feſtgeſetzten Steuerſätze für die niedrigſte Fahrklaſſe ,

die unter a für die zweite II . Wagenklaſſe feſt⸗

geſetzten Steuerſätze gleichmäßig für die höheren

Fahrklaſſen .

Befreit ſind : 1. Fahrkarten uſw. , wenn deren

tarifmäßiger Fahrpreis , bei Zeitkarten der Geſamtpreis

der Zeitkarte , bei Fahrkarten von und nach ausländiſchen

Orten der Fahrpreis für die im Inlande zurükzulegende
Strecke den Betrag von 0,60 Marn nicht erreicht ;

2. die zu ermäßigten Preiſen ausgegebenen Militär⸗ ,

Schüler⸗ und Arbeiterfahrkarten .

3. Fahrkarten der dritten Wagenklaſſe , ſoweit im

Eiſenbahnverkehr eine vierte Wagenklaſſe nicht geführt

wird und der Fahrpreis der dritten Wagenklaſſe den Satz

von 2 Pfennig für das Kilometer nicht überſteigt .

Anmerkung . Von Zuſatzkarten , die zur Fahrt in

einer anderen Zuggattung oder auf einem Dampfſchiff

anderer Gattung (Eil⸗, Luxusdampfer ) berechtigen , iſt eine

beſondere Abgabe nicht zu entrichten .

Von Zuſatzkarten , die zur Fahrt in einer höheren

Fahrklaſſe berechtigen , iſt die Stempelabgabe in Höhe des

Unterſchieds zwiſchen dem Stempelbetrage für dieſe Fahr⸗
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klaſſe und dem zur Hauptkarte geſchuldeten Stempelbetrage
zu entrichten .

Berechtigt eine Fahrkarte nach Wahl des Reiſenden
zur Benutzung der Eiſenbahn oder des Dampfſchiffs , ſo

n hat die Stempelberechnung unter Berückſichtigung derjenigen
Beförderungsweiſe zu erfolgen , die den höheren Stempel⸗

. betrag ergibt . Die Vorſchrift findet entſprechende An⸗

wendung , wenn eine Fahrkarte ( Fahrſcheinheft ) zum Teil

zur Benutzung einer niedrigeren , zum Teil zur Benutzung
einer höheren Wagenklaſſe berechtigt .

˖ Für Fahrkarten , welche zum halben Betrage des auf
die Karte aufgedruckten Fahrpreiſes ausgegeben werden

Ginderkarten ) , iſt die Hälfte der für den vollen Fahrpreis
feſtgeſetzten Stempelabgabe , jedoch mindeſtens 5 Pfennige ,
zu entrichten .

Bei Sonderfahrten uſw . , für deren Benutzung keine

Fahrkarten ausgegeben werden , ſondern der Preis in

anderer Weiſe berechnet wird , iſt ein Stempel in Höhe
von zehn vom Hundert des geſamten Beförderungspreiſes
zu entrichten . “

Dieſe Art der Beſteuerung dürfte dem Reiche etwa

43 bis 50 Millionen Mark eintragen ; davon entfallen rund

Mk . 3800000 auf die 1. Klaſſe
„ Fooo

„ 3160

nämlich :
1. Klaſſe rund

1040 000 Fahrkarten zu 20 Pfg . Mk . 208 000

1080 000 „ 40 „ 0
1 460 000 1 „ 6 % /

f 420 000 „ 160 — — „ 672055
il 185 000 5 „ 24 %0 „ „ „ „

140 000 „ 360 „ = „ 504000

80 00⁰0 „

50 95 000 5 „ 800˖ 16006

Mk . 3 820 000
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2. Klaſſe rund

36 800 000 Fahrkarten zu 10 Pfg . = Mk . 3 680 000

2014700 000 5 f „ „ 2940000

7 400 000 4 „ 40 „ = „ 2960000

2 900 000 „ 80 „ = „ 2320000

2 100 000 „ 120 „ = „ 2520000

630 000 „ 180 „ = „ 1134000

420 000 „ 270 „ „ 1134000

210 000 „ 400 „ = „ 840000

Mk . 17528 000

3. Klaſſe rund

170 000 000 Fahrkarten zu 5 Pfg . = Mnk . 8 500 000

52 000 000 „ 10 „ 2500000
16 300 000 „ 20 „ = „ 32860 000

7 200 000 „ % „ A28
1950 000 5 „

650 000 90 585 000

Mk . 21 595 000

Zuſammen Mk . 42 943 000

Die Tarifreform wird eine bedeutende Erleichterung
bringen , weil dann an Stelle des Retourbillets zwei ein⸗

fache Fahrkarten zuſammen zum gleichen Preis treten ,
dadurch dürfte die Hälfte der 170000 000 Fahrkarten
dritter Klaſſe , welche jetzt 5 Pfg . Stempel zahlen ſollen ,
ſteuerfrei bleiben , weil dann das einfache Billet weniger
als 60 Pfg . koſtet und deshalb ſteuerfrei bleibt , indem

überhaupt alle Karten , die weniger als 60 Pfg . koſten ,
ſteuerfrei ſind .

Durch dieſe Maßnahmen der Tarifreform , welche
wohl ſchon am 1. April 1907 eintreten , wird ſich die Ein⸗

nahme aus dem Fahrkartenſtempel für die dritte Klaſſe
um rund 6 bis 6½¼ Millionen Mark jährlich ermäßigen ,
ſodaß die Geſamteinnahme aus allen drei Klaſſen dann

noch etwa 36 bis 37 Millionen Mark jährlich betragen
dürfte , wovon der größere Teil auf die erſte und zweite
Klaſſe entfällt .
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5 Dieſe Steuer läßt die breiteſten Schichten des Volkes
WNl0 unberührt ; ſie trifft alle jene nicht , die gar nicht auf der

0 Eiſenbahn fahren und das dürfte weit mehr als die Hälfte
U000 des deutſchen Volkes ſein . Sie trifft ferner nicht die0000

Reiſenden der vierten Klaſſe , die ganz ſteuerfrei ſind , ebenſo
ſind von der Steuer befreit die Arbeiterfahrkarten , die
Schüler⸗ und Militärkarten , endlich alle Karten , deren
Preis unter 60 Pfennig iſt , was namentlich nach Auf⸗
hebung der Rückfahrkarten für den geſamten Nahverkehr
von großer Bedeutung iſt . Auf der anderen Seite zieht
ſie alle Ausländer zur Steuer heran , zumal dieſe in den
höheren Klaſſen reiſen . Der Reiſende der zweiten Klaſſe
zahlt 100 Prozent mehr Steuer , als der der dritten Klaſſe ,
und der Reiſende der erſten Klaſſe gar 400 Prozent mehr .
Gerade weil hier die wohlhabende Klaſſe ſtärker getroffen
worden iſt , entſteht in gewiſſen Kreiſen ein ſo lebhaftes

40 Geſchrei .

1 Am 8. und 9. Mai iſt die Fahrkartenſteuer in zweiter
0 Leſung beraten und mit 157 gegen 128 Stimmen ange⸗

nommen worden , am 19 . Mai in dritter Leſung mit 150

gegen 118 Stimmen . Gegen die Steuer ſtimmten Sozial⸗
demokratie , Polen , Freiſinnige und eine Anzahl Kon⸗

ſervative , ſowie 3 Nationalliberale .

§ 52 . Die Automobilſteuer ( Stempelſteuer auf Er⸗
laubniskarte für Kraftfahrzeuge ) beſteht ſchon ſeit einer
Reihe von Jahren in England und Frankreich . Die

er Regierung ſchlug als Steuer vor für Krafträder 10 Mark ,
en für Kraftwagen mit 1 oder 2 Sitzplätzen 100 Mark , mit
0 mehr als 2 Sitzplätzen 150 Mark als Grundbetrag , dazu

ſollte von jeder Pferdekraft als Extra⸗Steuer treten : 2
Mark bei Fahrzeugen bis zu 4 Pferdekräften und 5 Mark
bei Fahrzeugen mit höherer Pferdekraft . Die Kommiſſion
hat dieſe Art der Beſteuerung verworfen , da die Erhebung
der Grundtaxe nach Sitzplätzen nicht richtig ſei . Denn4
einmal läßt ſich aus der Zahl der Sitzplätze ein richtiger
Schluß auf die Größe der Kraftwagen und die Höhe der

Anſchaffungs⸗ und Betriebskoſten , welche doch bei einer

Luxusſteuer , wie der vorliegend in Ausſicht genommenen ,

Erzberger , Die Zentrumspolitik im Reichstage . 60

0⁰

0⁰
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von weſentlicher Bedeutung ſei , nicht ziehen ; ſodann aber

läßt ſich auch die Zahl der Sitzplätze ſchwer genau feſt⸗

ſtellen ; gerade die ſogenannten Rennautomobile , und das

ſeien die teuerſten , hätten z. B. vielfach nur 2 Sitzplätze ;

dagegen werden bei vielen Automobilen , und beſonders bei

den kleineren , ſogenannte Klappſitzplätze angebracht ; ſollten

dieſe Klappſitzplätze bei der Steuerveranlagung als Sitz⸗

plätze angeſehen werden oder nicht ? Der Vorſchlag , nach

welchem ſowohl die Grundtaxe als auch die Stempelabgabe

nach Pferdekräften zu veranlagen , wurde in der Kommiſ⸗

ſion gemacht . Die Pferdekraft läßt ſich durch Anwendung
eines Multiplikators der bei der Fortbewegung und Kraft⸗

erzeugung in Betracht kommenden Faktoren mit einiger

Sicherheit feſtſtellen , und es erfolgt ſchon jetzt die Berech⸗

nung der Stärke der Kraftwagen nach Pferdekräften . Die

Pferdekraft iſt ein feſtſtehender Begriff bei den Kraft⸗

fahrzeugen . Um die Schwierigkeiten , welche die Bemeſſung
und Feſtſtellung der Pferdekräfte zwecks Beſteuerung der

Kraftwagen haben würde , zu verringern , kann man den

Fabriken vorſchreiben , daß ſie , wie dies bei vielen Maſchinen

ſchon jetzt geſchieht , an den Automobilen einen Vermerk

anbringen , aus welchem die Stärke der Pferdekräfte erſehen
werden kann . Die Kommiſſion ſtimmte deshalb dem An⸗

trage zu :

„a) Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge zur Perſonen⸗

beförderung auf öffentlichen Wegen und Plätzen und

zwar :

1. für Krafträder 10 Mark ,

2. für Kraftwagen

a) von nicht mehr als 6 Pferdekräften 25 Mark ,

b) von über 6, jedoch nicht mehr als 10 Pferde⸗

kräften 50 Mark ,

c) von über 10, jedoch nicht mehr als 25 Pferde⸗

kräften 100 Mark ,

d) von über 25 Pferdekräften 150 Mark

als Grundbetrag ;
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außerdem zu 2 : von jeder Pferdekraft oder einem
Teile einer Pferdekraft

falls das Fahrzeug nicht mehr als 6 Pferdekräfte
hat 2 Mark ,

falls dasſelbe über 6, jedoch nicht mehr als 10

Pferdekräfte hat 3 Mark ,
falls dasſelbe über 10 , jedoch nicht mehr als 25

Pferdekräfte hat 5 Mark ,
im übrigen 10 Mark .

Die Abgabe ermäßigt ſich um die Hälfte , wenn die

Ausſtellung der Erlaubniskarte für einen vier Monate
nicht überſteigenden Zeitraum beantragt wird .

b) Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge von im Aus⸗
lande wohnenden Beſitzern ( § 401 Abſ . 2) zur Per⸗
ſonenbeförderung auf öffentlichen Wegen und Plätzen
bei vorübergehender Benutzung des Kraftfahrzeugs
im Inland , und zwar bei Benutzung :
1. während eines nicht mehr als 30 Tage im Ka⸗

lenderjahre betragenden Aufenthalts im Inlande
für Krafträder 3 Mark ,

2 a. während eines nicht mehr als fünf Tage im

Kalenderjahre betragenden Aufenthaltes im In⸗
lande für Kraftwagen 15 Mark ,

b) während eines mehr als fünf Tage bis zu
höchſtens dreißig Tagen im Kalenderjahre be⸗
tragenden Aufenthaltes im Inlande für Kraft⸗
wagen 40 Mark ,

Eine Befreiung von der Stempelabgabe findet ſtatt :
I . hinſichtlich derjenigen Kraftfahrzeuge , welche zur

ausſchließlichen Benutzung im Dienſte des Reichs ,
eines Bundesſtaats oder einer Behörde beſtimmt
ſind ;

2. hinſichtlich ſolcher Kraftfahrzeuge , die ausſchließlich
der gewerbsmäßigen Perſonenbeförderung dienen . “

Dieſer Antrag bedeutet eine Ermäßigung für kleinere

Fahrzeuge , wie ſolche für Arzte , Gewerbetreibende uſw .
1685



100

in Gebrauch ſind , dagegen bringt er für große , ſchnell⸗

fahrende Rennautomobile eine ſtarke Steigerung . So z. B.

zahlt danach ein ſechspferdiges Automobil nur 37 Mark

Geſamtſteuer jährlich , ein ſechzigpferdiges Rennautomobil

dagegen 750 Mark Geſamtſteuer das Jahr . Der Ertrag
wird der gleiche ſein wie nach der Regierungsvorlage , die

Verteilung dagegen wird eine andere . Der Antrag wurde

in der Kommiſſion mit 16 gegen 8 Stimmen ( Freiſinn und

Sozialdemokratie ) angenommen . Am 9. Mai fand die

zweite Leſung ſtatt , die nach kurzer Debatte mit der An⸗

nahme des Kommiſſionsantrags endigte .

§ 53 . Die Guittungsſteuer ſollte nach dem Vorſchlag
des Bundesrats 16 Millionen Mark einbringen ; alle

Quittungen bei einem Betrage von mehr als 20 Mark

ſollten mit 10 Pfg . Fixſtempel belegt werden , ſoweit nicht
das Geſetz Ausnahmen zuläßt . In der Kommiſſion wurden

als Gründe gegen dieſe Steuer angeführt :

die ſtarke Belaſtung des Erwerbslebens ,
die Ungleichmäßigkeit der Laſtenverteilung ,
die unvermeidliche Beläſtigung durch die Kontrollen ,
die Steigerung der Unſicherheit im Verkehr und der

daraus entſtehenden Streitigkeiten und Prozeſſe ,

5. die vielfach verbleibenden Zweifel über die Stempel⸗

pflicht ,
6. der hieraus entſpringende ſtarke Anreiz zu Über⸗

tretungen .
Die Steuer wurde einſtimmig abgelehnt ; im Plenum

wurde über dieſe gar nicht mehr geredet .

§ 54 . Die Cantiemenſteuer iſt durch einen Antrag
des Zentrumsabgeordneten Nacken in die Steuervorlage

hineingearbeitet worden und geht dahin :

„ Die Aufſtellungen der Aktiengeſellſchaften , Kommandit⸗

geſellſchaften auf Aktien und Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung über die Höhe der geſamten Vergütungen ( Ge⸗

winnanteile , Tantiemen , Gehälter uſw. ) , die den zur Über⸗

wachung der Geſchäftsführung beſtellten Perſonen ( Mit⸗
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gliedern des Aufſichtsrats ) ſeit der letzten Bilanzaufſtellung
gewährt worden ſind , 87/ .

Befreit ſind Aufſtellungen , nach denen die Summe der

ſämtlichen an die Mitglieder des Aufſichtsrats gemachten
Vergütungen (§S 40u ) nicht mehr als 5000 Mark aus⸗

macht . Überſteigt die Geſamtſumme der Vergütungen 5000

Mark , ſo wird die Abgabe nur inſoweit erhoben , als ſie
aus der Hälfte des 5000 Mark überſteigenden Betrages
gedeckt werden kann .

Werden Tagegelder von mehr als fünfzig Mark für
den Tag gezahlt , ſo iſt der Mehrertrag als verſteuerbare
Tantieme zu betrachten . Reiſegelder , die den Betrag der
baren Auslagen überſteigen , werden ebenfalls als Tan⸗
tiemen betrachtet . “

Der Antrag wurde von Abg . Nachken wie folgt be⸗

gründet :
Die Heranziehung der Tantiemen der Aufſichtsrats⸗

mitglieder zu einer Reichsſtempelabgabe ſtelle eine gerechte
Art der Beſteuerung dar . Sie ſei eine der Billigkeit ent⸗

ſprechende und in ſozialer Beziehung verſöhnend wirkende

Maßnahme . Die Tantiemenſteuer ſei gerecht , weil ſie
ausnahmslos ſtarke Schultern und durchweg ganz bedeu⸗

tende , ohne beſondere Mühe erworbene Bezüge treffe . Es

handle ſich bei der Finanzreform im weſentlichen mit

darum , die Reichsbedürfniſſe möglichſt den ſtarken Schul⸗
tern aufzubürden . Das geſchehe gerade durch eine Tan⸗

tiemenſteuer , bei der es ſich um einen leichten Verdienſt
und um leiſtungsfähige Perſönlichkeiten handle . Die

Tantiemenſteuer bilde eine Ausgleichung gegenüber der

Belaſtung der Maſſen durch den Fahrkartenſtempel uſw .
Übrigens ſei die derzeitige Art der Tantiemengewährung
geradezu ein Unfug . Die Aufſichtsratsmitglieder der großen
Unternehmungen gehörten überdies meiſtens zu denjenigen
Leuten , welche die Flotten⸗ und Kolonialpolitik am lau⸗

teſten unterſtützten , weil dieſe Politik nicht zuletzt auch
ihren Werken zugute komme . Schon deshalb habe die

Beſteuerung der Aufſichtsratstantiemen eine gewiſſe Be⸗



rechtigung . Durch die Steuer ſollten gerade dieſe Leute

veranlaßt werden , nicht nur mit dem Munde , ſondern auch
mit dem Geldbeutel für ihr Jdeal zu wirken .

Die Freiſinnigen und Sozialdemokraten ſtimmten in

der Kommiſſion gegen dieſe Steuer . Bei der zweiten
Leſung im Plenum (9. Mai 1906 ) erklärten plötzlich die

Sozialdemokraten und freiſinnige Vereinigung , daß ſie für
die Tantiemenſteuer ſtimmen würden , die freiſinnige Volks⸗

partei und die Polen lehnten ſie ab . Die Steuer fand
mit 250 gegen 18 Stimmen Annahme .

§ 55 . Das Erbſchaftsſteuergeſetz ( Nr. 10 und 384 ,

Berichterſtatter war der Zentrumsabgeordnete am Zehn⸗
hoff ) iſt in der Steuerkommiſſion einſtimmig angenommen
worden und hat auch im Plenum des Reichstages mit

210 gegen 40 Stimmen Annahme gefunden . Gegen das

Geſetz ſtimmten eine Anzahl konſervativer Abgeordneten
und vom Zentrum die Abgg . Bauermeiſter ( Hildesheim ) ,
Roeren , von Savigny , Wattendorf und Wellſtein , ſowie
die welfiſchen Hoſpitanten . Dieſes Geſetz war das Rück⸗

grat der geſamten Reichsfinanzreform ; es bringt ungefähr
72 Millionen Mark pro Jahr ein , wovon das Reich /

erhält . Ohne die Reichserbſchaftsſteuer wäre die Finanz⸗
reform nie zuſtande gekommen .

Der grundlegende Artikel 12 des Geſetzes hat vom

Reichstage eine weſentliche Umgeſtaltung erfahren , wie

folgende Gegenüberſtellung zeigt :

Die Regierungsvor⸗ Reichstagsbeſchluß :
lage lautete :

Die Erbſchaftsſteuer beträgt : Die Erbſchaftsſteuer beträgt :
J. vier vom Hundert :1 . für leib⸗ J. vier von Hundert : 1. für

liche Eltern , 2. für Schwieger⸗ und leibliche Eltern , 2. für voll⸗ und
Stiefkinder ; 3. für voll⸗ und halb⸗ halbbürtige Geſchwiſter ſowie für
bürtige Geſchwiſter , 4. für unehe : ⸗ Abkömmlinge erſten Grades von
liche , vom Vater anerkannte Kin⸗ Geſchwiſtern ;
der und deren Abkömmlinge , 5.

für an Kindes Statt angenom⸗
mene Kinder und deren Abkömm⸗

linge ;



II . ſechs vom Hundert : 1. für
Großeltern und entferntere Vor⸗

eltern , 2 für Schwieger⸗ und Stief⸗
eltern , 3. für Abkömmlinge erſten
Grades von Geſchwiſtern ;

III. acht vom Hundert : 1. für
Geſchwiſter der Eltern , 2. für Ab⸗

kömmlinge zweiten Grades von
Geſchwiſtern , 3. für Verſchwägerte
im zweiten Grade der Seitenlinie ;

IV. zehn vom Hundert in den

übrigen Fällen , ſoweit es ſi
nicht um einen Erwerb der im

§ 14 bezeichneten Art handelt .

Überſteigt der Wert des Er⸗
werbes den Betrag von 50 000 M. ,
ſo wird das 1 / fache , überſteigt
er den Betrag von 100 000 M. ,
ſo wird das 1½½ fache , überſteigt
er den Betrag von 300 000 M. ,

Il. ſechs vom Hundert : 1. für
Großeltern und entferntere Vor⸗
eltern , 2. für Schwieger⸗ und
Stiefeltern , 3. für Schwieger⸗ und

Stiefkinder , 4. für Abkömmlinge
zweiten Grades von Geſchwiſtern ,
5. für uneheliche , von dem Vater
anerkannte Kinder und deren
Abkömmlinge , 6. für an Kindes
Statt angenommene Kinder und
deren Abkömmlinge , ſoweit ſich
auf dieſe die Wirkungen der An⸗
nahme an Kindes Statt erſtrecken ;

III . acht vom Hundert : 1. für
Geſchwiſter der Eltern , 2. für
Verſchwägerte im zweiten Grade
der Seitenlinie ;

VI. zehn vom Hundert in den

übrigen Fällen , ſoweit es ſich
nicht um einen Erwerb der im

§ 14 bezeichneten Art handelt .
Überſteigt der Wert des Er⸗
werbes den Betrag von 20000 M. ,
ſo wird das 1½/1 fache, überſteigt
er den Betrag von 30000 M. ,
ſo wird das 11 fache , 50 000 M.
das 1510 fache , 75000 M. , das

14/0 fache, 100 000 M. , das 15/10⸗
fache , 150 000 M. , das 16/0 fache ,
200000 M. , das 17/10 fache , 300000

M. , das 15 / fache , 400 000 M. ,
das 1 / fache , 500 000 M. , das

2fache , 600 000 M. , das 2½ / fache ,
700 000 M. , das 22/0 fache , 800 000

M. , das 25 fache , 900 000 M.
das 2/ö0 fache, 1000 000 M. , das

25/10 fache der im Abſatz 1 be⸗

ſtimmten Sätze erhoben .

Überſteigt der Wert des Er⸗
werbes eine der im Abſ . 2 be⸗

zeichneten Wertgrenzen , ſo wird
der Unterſchiedsbetrag zwiſchen
dem nach Abſ . 2 anzuwendenden
höheren Satze und demjenigen
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ſo wird das 1 fache , überſteigt der vorangehenden Wertklaſſe nur
er den Betrag von 500000 M. , inſoweit erhoben , als er aus der
ſo wird das Doppelte der in Abſ . 1 Hälfte des die Wertgrenze über⸗
beſtimmten Sätze erhoben . ſteigenden Betrages des Erwerbes

gedeckt werden kann .

Der Reichstagsbeſchluß ändert alſo die Klaſſenver⸗
teilung der Steuer , indem er die Geſchwiſterkinder den

Geſchwiſtern gleichſtellt und mit der niedrigſten Steuer be⸗

legt , dagegen kommen die unehelichen anerkannten und
die adoptierten Kinder in die höhere Steuerklaſſe zu
6 Prozent , in welche auch entgegen den Beſtimmungen der

Vorlage die Enkel von Geſchwiſtern einrangiert werden .

Der Reichstag hat das ganze Erbſchaftsſteuergeſetz
nach den Anträgen des Berichterſtatters am Zehnhoff ( 8tr . )
weſentlich ſozialer geſtaltet und die Kleinen mehr entlaſtet ,
die Großen ſtärker herangezogen ; wir zählen nur folgende
Beſchlüſſe auf : es bleiben ſteuerfrei : alle Erbteile unter
500 Mark ( Regierungsvorlage nur 300 Marh ) , Erbanfälle
von Kindern an die eigenen Eltern und Erbanfälle an

eigene , uneheliche und adoptierten Kinder bleiben bis zu
10000 Marnk frei ( nach der Vorlage nur 300 Marhh .

Der geſamte Hausrat bleibt ſteuerfrei , ſoweit er an

Eltern , Geſchwiſter , Geſchwiſterkinder , Stief - und Schwieger⸗
kinder und Stief⸗ und Schwiegereltern fällt . Vermächt⸗
niſſe an Dienſtboten und Arbeiter ( auch wenn ſie nicht
zum Hausſtande gehörten ) bleiben bis 3000 M. frei ( nach
der Regierungsvorlage nur bis 1000 Mark und nur wenn

ſie zugleich Hausangehörige waren ) .
Die Zuwendungen zu hirchlichen und gemeinnützigen

Zwecken haben eine weitgehende Steuererleichterung er⸗

fahren ; alle Zuwendungen unter 5000 Marnk ſind über⸗

haupt ſteuerfrei ; die Zuwendungen ( Vermächtniſſe und

Geſchenke ) über 5000 Mark zahlen 5%8, , eine Erhöhung
der Steuer tritt hierbei nicht ein , wenn es ſich auch um ganz
große Summen handelt . Nachdem in zweiter Leſung ein

Antrag des Zentrums , dieſe Gelder wenigſtens in der

Steigerung der Steuer freizulaſſen , abgelehnt worden war ,
fand ein gleichlautender Antrag der Konſervativen und
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Nationalliberalen gegen die Stimmen der Freiſinnigen und
Sozialdemokraten Annahme . Die kirchlichen Stiftungen ,
die ſelten über 5000 Marnk betragen , ſind hiermit von der
Steuer in mindeſtens 95 / aller Fälle ganz befreit .

Das Geſetz enthält auch eine Anzahl von berechtigten
Begünſtigungen für den landwirtſchaftlichen Beſitz ; dieſe
ſind :

a) Bei Grundſtücken , die dauernd land⸗ oder forſtwirt⸗
ſchaftlichen Zwecken zu dienen beſtimmt ſind , einſchließlich
der dazu gehörenden , denſelben Zwecken dienenden Ge⸗
bäuden und des Zubehörs , wird der Ertragswert zu⸗
grunde gelegt . Als Ertragswert gilt das Fünfundzwanzig⸗
fache des Reinertrages , den die Grundſtücke nach ihrer
bisherigen wirtſchaftlichen Beſtimmung bei ordnungsmäßiger
Bewirtſchaftung nachhaltig gewähren können .

Zu beachten iſt ſodann , daß der Wert nicht unter
Zugrundelegung des konkreten Ertrages berechnet wird ,
ſondern nach dem Ertrage , der bei ordnungsmäßiger Be⸗
wirtſchaftung nachhaltig hätte erzielt werden können . Der
Ertragswert ſoll nur für ſolche Grundſtücke maßgebend
ſein , die dauernd land⸗ oder forſtwirtſchaftlichen Zwecken
zu dienen beſtimmt ſind , damit fallen aus die Spekulations⸗
grundſtücke , wenn ſie auch zeitweilig noch landwirtſchaft⸗
lich benutzt werden .

b) Soweit Grundſtücke , die dauernd land⸗ oder forſt⸗
wirtſchaftlichen Zwecken zu dienen beſtimmt ſind , einſchließ⸗
lich der dazu gehörenden , denſelben Zwecken dienenden
Gebäuden und des Zubehörs , den Gegenſtand des Erwerbes

bilden , wird ein Viertel des auf dieſen Teil des Erwer⸗
bes entfallenden , nach den Vorſchriften dieſes Geſetzes be⸗

rechneten Steuerbetrags nicht erhoben .

) Für Steuerpflichtige der Klaſſe 1 ( Eltern , Geſchwiſter
und Geſchwiſterkinder ) tritt Befreiung von der Steuer ein ,
ſoweit im Laufe der dem Anfalle vorhergehenden fünf
Jahre die Grundſtücke Gegenſtand eines nach dieſem Ge⸗

ſetze ſteuerpflichtigen Erwerbes geworden ſind . Ermäßi⸗
gung der Steuer auf die Hälfte tritt ein , ſoweit der frühere
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Steuerfall zwar mehr als fünf Jahre , aber nicht über

zehn Jahre zurückliegt . Die Befreiung oder Ermäßigung
tritt nicht ein , wenn die Grundſtücke innerhalb des bezeich⸗
neten Zeitraums gegen Entgelt an Perſonen veräußert
worden ſind , die nicht dem Veräußerer gegenüber in einem

die Befreiung von der Erbſchaftsſteuer begründenden Ver⸗

hältniſſe ſtehen .

d) Soweit der Erwerb aus Grundſtücken beſteht , iſt
dem Steuerpflichtigen , nötigenfalls gegen ausreichende

Sicherung nach Maßgabe des von ihm zu ſtellenden An⸗

trags die Abführung der Steuer in höchſtens zehn Jahres⸗

teilbeträgen zu geſtatten , ſofern nicht ſeine Vermögensver⸗

hältniſſe eine mit ſofortiger Einziehung der Steuer ver⸗

bundene Härte ausſchließen . Die Stundungsbewilligung
kann zurückgenommen werden , wenn die Vorausſetzungen
der Stundung wegfallen . Als ausreichende Sicherheits⸗

leiſtung gilt die Eintragung einer Sicherungshypothek für
die Steuerforderung auf die bezeichneten Grundſtücke , ſo⸗

fern der Hypothek andere Rechte als die zur Zeit des

Anfalls beſtehenden nicht vorgehen . Soweit die Beſtellung
einer Hypothek an einem Grundſtück in der Art zuläſſig

iſt , daß Befriedigung aus dem Grundſtücke lediglich im

Wege der Zwangsverwaltung geſucht werden muß , genügt
die Beſtellung einer ſolchen Hypothek .

Der Antrag auf Beſeitigung der Steuerfreiheit der Landes⸗

fürſten iſt mit 143 gegen 75 Stimmen abgelehnt worden .

Die ganze Reichserbſchaftsſteuer wird von den wohl⸗

habenden und beſitzenden Kreiſen getragen . Das Zentrum

hat die Beſteuerung der Erbfälle an Kinder und Ehe⸗

gatten abgelehnt , da die nötigen Steuern auch ohne eine

ſolche Ausdehnung der Erbſchaftsſteuer aufkommen .

§ 56 . Die Beſteuerung der „ ungeborenen Aktien “

enthielt ein Geſetzentwurf ( Nr . 239 ) , den ſchon ſeit Jahren
die Zentrumsabgeordneten Müller⸗Fulda und Speck ge⸗

fordert haben .
In neuerer Zeit haben ſich die Fälle wiederholt , daß

bei der Errichtung von Aktiengeſellſchaften mit bedeutendem
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Grundkapitale zur Erſparung der Reichsſtempelabgabe von
der Ausgabe von Aktienurkunden Umgang genommen
worden iſt . Der Reichskaſſe ſind hierdurch erhebliche
Stempelbeträge entgangen . Es erſcheint als mit dem

Grundgedanken des Geſetzes im Widerſpruche ſtehend , daß
ſich ein Teil der Aktiengeſellſchaften , deren Aktienbeſitz in

feſten Händen bleibt , einer Abgabe entzieht , welche die in
der Anhäufung des Kapitals liegende Steigerung ſeiner
Nutzkraft zu treffen beſtimmt iſt , und daher Geſellſchaften
der bezeichneten Art ebenſo erfaſſen ſollte wie ſolche Ge⸗

ſellſchaften , die , weil ſie das Kapital auf dem Markte auf⸗
ſuchen müſſen , zur Ausſtellung der Aktienurkunden ge⸗
nötigt ſind .

Die Summe dieſer nicht ausgeſetzten Aktien beträgt
ungefähr 1 Milliarde Mark . Der Reichstag ſtimmte dem

Geſetze , dieſe Aktien ebenſo zu verſteuern , in ſeiner Sitzung
vom 14 . Mai 1906 zu . Der Geſamtertrag dieſer Steuer ,
für die bereits beſtehenden aber noch nicht ausgefertigten
Aktien , die im laufenden Jahr fällig wird , beträgt 15 18
Millionen Mark .

§ 57 . Die Steuerkommiſſion hat an die Stelle der
von ihr abgelehnten Steuervorſchläge des Bundesrats Erſatz⸗
ſteuern vorgeſchlagen und zwar zunächſt durch folgende
Reſolution :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichs⸗
tag einen Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen eine

Reform der Branntweinbeſteuerung herbeigeführt wird . “

( Nr. 388 . )
Am 16 . Mai iſt dieſe Reſolution im Reichstage nahezu
einſtimmig angenommen worden . Der Zentrumsabgeord⸗
nete Speck wünſchte bei dieſer Reform insbeſondere eine

Neuregelung der Rückvergütung , auch regte er an , daß
über die Renaturierung des denaturierten Branntweins

Beſtimmungen getroffen werden .

§ 58 . Eine zweite Reſolution der Steuerkommiſſion
ging dahin , die Portovergünſtigungen im Ortsverkehr
teilweiſe zu beſeitigen , ſie lautet :
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„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , auf eine Er⸗

höhung der Einnahmen der Reichs⸗Poſt - und Tele⸗

graphen⸗Verwaltung durch Maßnahmen Bedacht zu

nehmen , welche

1. die Beſeitigung der im Orts - ⸗ und Nachbarverkehr

beſtehenden Ausnahmetarife für Poſtkarten , Druck⸗

ſachen , Warenproben und Geſchäftspapiere ,

2. die anderweitige Feſtſetzung der Gebühren für außer⸗

ordentliche Zeitungsbeilagen

zum Gegenſtand haben . “ ( Nr. 320 . )

Zur Begründung dieſer Reſolution wurde darauf hin⸗

gewieſen , daß der Ortsverkehr hauptſächlich für die Groß —

ſtädte in Betracht kommt und für dieſe eine einſeitige Be⸗

vorzugung darſtellt . Ein Bewohner Berlins kann 24 km

weit mit 3 Mill . Menſchen durch eine 2 Pfennig⸗Poſtkarte
in Verkehr treten , ein Bewohner einer Mittelſtadt jedoch
nur mit wenigen Tauſend und das platte Land mit einigen

Hundert . Die Arbeit der Poſt in den Großſtädten iſt
aber für lokale Beförderung mindeſtens ebenſo groß , als

wenn im Fernverkehr eine Poſtkarte verſendet wird ; des⸗

halb arbeitet auch der Ortsverkehr mit Defizit . Ein

Briefträger in Berlin koſtet das Reich im Durchſchnitt
1414 Mark , dazu kommen noch die Koſten der Penſio⸗

nierung , Reliktenverſorgung , Unterſtützung uſw . In allen

anderen Staaten koſtet die Poſtkarte im Ortsverkehr 4 oder

5 Pfennig . Die Durchführung dieſes Antrages bringt

jährlich 12 Millionen Mark ein . Ddie Reſolution wurde

gegen die Stimmen der Freiſinnigen und Sozialdemokraten

angenommen .

§ 59 . Die weiteren Reſolutionen ſind im Reichstage

nicht mehr verhandelt worden ; ſie betreffen die Einführung
einer Umſatzſteuer auf Großmühlen , einer Wehrſteuer ,
einer Reichseinkommen⸗ oder Reichsvermögensſteuer . Die

drei letzten Steuern hat die Kommiſſion bereits abgelehnt ;

ebenſo den Vorſchlag auf Einführung von Ausfuhrzöllen

auf Kali , Kohlen und Lumpen . Über alle dieſe Kom⸗

miſſionsverhandlungen hat der Abg . Müller⸗Fulda einen
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eingehenden Bericht erſtattet ( Nr. 358 ) . Die Ablehnung
der Reichseinkommen⸗ und⸗Vermögensſteuer erfolgte , weil

hierdurch das Steuerſyſtem der Einzelſtaaten gebrochen
wird und der Bundesrat ſeine Zuſtimmung verweigerte ;
die übrigen Steuervorſchläge wurden abgelehnt , weil der

85
Bedarf an Steuern bereits gedeckt war .

§ 60 . Die wichtigſte BVeſtimmung des ſog . Mantel⸗

geſetzes war die Bindung der matrikularbeiträge , welche
die Vorlage in folgender Weiſe enthielt :

„ Soweit die von den Bundesſtaaten aufzubringenden Matri⸗

in⸗ kularbeiträge in einem Rechnungsjahre den Sollbetrag der über⸗

weiſungen um mehr als vierzig Pfennig auf den Kopf der Be⸗

ö völkerung überſteigen , wird die Erhebung des Mehrbetrags für
5 dieſes Rechnungsjahr ausgeſetzt .

Soweit nach der Rechnung Matrikularbeiträge über den vor⸗
bezeichneten Kopfſatz hinaus ungedeckt bleiben , tritt der Mehr⸗
betrag den ordentlichen Ausgaben im Etat des zweitfolgenden
Rechnungsjahres hinzu . “

Gegen dieſe Bindung der Matrikularbeiträge hatte das

Zentrum die größten Bedenken . Auf eine Feſtlegung des

5 Höchſtbetrags der Matrikularbeiträge könnte ſich der Reichs⸗
tag nie und nimmer einlaſſen . Es iſt dies die einzige
bewegliche Einnahme und die einzige Möglichkeit , ſeitens
des Reichstags auf eine Sparſamkeit des Bundesrats zu
drücken . Im Bundesrat liegt auch die einzige Möglichkeit ,
einen ſparſamen Reichshaushalt durchzuführen . Die Ver⸗

treter der einzelnen Bundesſtaaten ſuchten mit allen Mitteln

der Überredungskunſt den Reichstag für den Vorſchlag zu

gewinnen . In der Kommiſſion jedoch war bereits der

Antrag geſtellt und angenommen worden :

Soweit die nach Artikel 70 der Reichsverfaſſung von den

a9e Bundesſtaaten aufzubringenden Matrikularbeiträge in einem Nech⸗
nungsjahre den Sollbetrag der Überweiſungen um mehr als vierzig
Pfennig auf den Kopf der Bevölkerung überſteigen , wird die

Erhebung des Mehrbetrags für dieſes Rechnungsjahr ausgeſetzt .
Di Soweit ſich ein ſolcher Mehrbetrag auch nach der Rechnung
l , ergibt , findet deſſen Erhebung im Juli des drittfolgenden Rech⸗

n nungsjahres ſtatt .

⸗ Dieſer Antrag wahrt dem Reichstage das Recht , die

en Matrikularbeiträge wie ſeither in unbeſchränkter Höhe feſt⸗



zuſetzen ; er ſtellt aber ſofortige Zahlung von 40 Pfennig

für den Kopf der Bevölkerung in den Etat ein und ſtundet
den überſchießenden Teil , der im Juli des drittfolgenden

Rechnungsjahres fällig wird , ſoweit die Rechnung noch

ſolche Mehrbeträge an Matrikularumlagen erfordert . Die

Stundung auf 2 / Jahr bezweckt , daß auf dieſe Weiſe
den Wünſchen der Bundesſtaaten entſprochen wird , welche
eine längere Friſt für die Entrichtung der ungedeckten

Matrikularbeiträge wünſchten , ſoweit ſolche den Betrag von

40 Pfennig pro Kopf überſteigen um ſich danach in ihren
Landesetats einrichten zu können . Im Reichstag iſt dieſe

Regelung am 15 . Mai ohne Debatte angenommen worden .

Damit iſt das Budgetrecht des Reichstags vollauf gewahrt .

§ 61 . Die Cilgung der Reichsſchuld iſt im Geſetze in

folgender Form feſtgelegt worden :

„ Die Reichsanleiheſchuld iſt vom Rechnungsjahre
1908 ab alljährlich in Höhe von mindeſtens dreifünftel
vom Hundert des ſich jeweils nach der Denkſchrift über

die Ausführung der Anleihegeſetze ergebenden Schuld⸗

betrages zu tilgen . Eine Abſetzung vom Anleiheſoll iſt
einer Tilgung gleichzuachten .

Die zur Schuldentilgung erforderlichen Beträge ſind

alljährlich durch den Reichshaushalts⸗Etat bereitzuſtellen . “

Da die Reichsſchuld zurzeit rund 3600 Millionen

Marnk beträgt , ſo ſind 21 Millionen Mark zur Schulden⸗

tilgung bereitzuſtellen . Von mehreren Seiten iſt dieſe
Quote als zu klein befunden worden . Auf Antrag des

Zentrums hat der Reichstag am 5. April 1906 ein Reſo⸗
lution beſchloſſen , nach welcher die Grundſätze über die

Stellung der Bedürfniſſe auf Anleihe eingeengt werden

ſollen . Dieſer Antrag des Zentrums und ſeine Durch⸗

führung iſt der beſte Weg zur Schuldentilgung : weniger

auf Anleihen nehmen , mehr aus laufenden Mitteln be⸗

ſtreiten und hiernach die Bedürfniſſe bemeſſen !

§ 62 . Zur Hebung des Uurſes der Reichs⸗ und

Staatsanleihen hat der Reichstag beſchloſſen , dieſe Schuld⸗

verſchreibungen des Reichs und der Bundesſtaaten von
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Börſenſteuer zu befreien und den Herrn Reichskanzler zu
erſuchen , den Lombardzinsfuß für Renten und Schuld⸗
verſchreibungen des Reichs und der Bundesſtaaten bei der

0 Reichsbank auf / / über den Wechſeldiskont herab⸗
ie zuſetzen ( Nr. 413 ) .

ſe § 63 . Die geſamte Keichsfinanzreform iſt am 19 .
e Mai mit 149 gegen 95 Stimmen angenommen worden ;

es ſtimmten gegen die Steuern : die Sozialdemokraten , die
J Polen , die Antiſemiten , die Freiſinnigen , ferner die Abgg .
1 Bachmeier ( W. ⸗V. ) , von Bonin ( K. ) , Colshorn ( Hoſpitant

d. Zentr . ) , Hilpert ( K. ) , Frhr . von Hodenberg ( Hoſpitant
d. Zentr . ) , Kreth ( K. ) , von Kröcher ( K. ) , Graf zu Lim⸗

burg⸗Stirum (K. ) , Götz von Olenhuſen ( Hoſp. d. Zentr . ) ,
von Riepenhauſen ( K. ) , Frhr . von Schele ( Welfe ) , von

Treuenfels ( K. ) ; die Zentrumsabgeordneten Humann , von
Strombeck und Wattendorff enthielten ſich der Abſtimmung ,
ebenſo die Abgg . Vogt ( Hall ) und Dr . Wolff ( W. ⸗V. ) .
Wenn man die geſamte Reichsfinanzreform überblickt ,
ſo muß ihr das Zeugnis gegeben werden , daß ſie faſt
durchweg nur die leiſtungsfähigen Schultern trifft und die

Maſſe des Volkes ſehr wenig belaſtet ; ungefähr ein
Viertel der neuen Steuern liegt auf Genußmitteln ( Bier
und Zigaretten ) und trifft hier die Großbetriebe und den

Luxusgenuß mit rund 44 Millionen Mark ; der Verkehr
hat insgeſamt 75 Millionen Mark aufzubringen ( Fracht⸗
urkunden 14 Millionen , Fahrkarten 45 Millionen , Auto⸗

mobilſteuer 3 Millionen , Beſeitigung der Vergünſtigung
5 im Ortsverkehr 12 Millionen ) das iſt zwei Fünftel ; die

großen Vermögen müſſen rund 60 Millionen Mark tragen
i Erbſchaftsſteuer und Tantiemenſteuer ) alſo nahezu zwei
ven Fünftel . Man wird zugeſtehen müſſen , daß dieſe Ver⸗

teilung der Steuern eine ſehr gerechte und vorſichtige iſt . Der

§ 6 des Flottengeſetzes iſt ſtreng eingehalten worden und

be⸗ der Maſſenverbrauch der unentbehrlichen Lebensmittel nicht
erhöht belaſtet worden . Das Zuſtandekommen der Reichs⸗
finanzreform ermöglicht dem Reiche , ſeinen großen Aufgaben
gerecht zu werden ; das Zentrum hat durch ſeine Mitarbeit

aufs neue bewieſen , daß es eine wahrhaft nationale Partei iſt .
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